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•	 Die	 von	 den	Mitarbeiterinnen	 und	Mitarbeitern	 gewählten	
Mitarbeitervertretungen	 der	 Mitgliedseinrichtungen	 des	
Diakonischen	Werkes	Pfalz	bilden	den	GMDW.	Wir	sind	 im	
Rahmen	 des	 Mitarbeitervertretungsgesetzes	 und	 des	 Ar-
beitsrechtsregelungs-grundsätzegesetzes	 die	 Interessen-
vertretung	aller	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	Diako-
nie	in	der	Pfalz.

•	 Als	gewählte	Interessenvertretung	der	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter	sind	wir	Teil	der	Kirche	und	Ihrer	Diakonie.	Wir	
orientieren	uns	an	den	christlichen	und	sozialen	Grundlagen	
von	Kirche	und	Diakonie.

•	 Als	 Interessenvertretung	 der	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitar-
beiter	des	Arbeitgebers	Diakonie	sind	wir	Teil	der	Vertretun-
gen	von	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmern	die	in	der	
sozialen	Arbeit	tätig	sind	und	arbeiten	mit	entsprechenden	
Interessenvertretungen	 anderer	 kirchlicher	 und	 sozialer	
Verbände	 sowie	 der	 Gewerkschaft	 ver.di	 auf	 Landes-	 und	
Bundesebene	zusammen.

•	 Die	Mitarbeitervertretungen	bilden	die	Basis	 für	die	Arbeit	
des	GMDW.

•	 Im	Sinne	der	kollegialen	Unterstützung	qualifizieren	und	be-
raten	wir	die	Mitarbeitervertretungen	und	stärken	dadurch	
deren	 Selbstverständnis,	 Professionalität	 und	 Selbstbe-
wusstsein.

•	 Wir	tragen	dazu	bei,	gerechte	Arbeitsbedingungen	zu	erhal-
ten,	zu	schaffen	und	durchzusetzen.

•	 Wir	 setzen	uns	 für	die	Verbindlichkeit	der	ausgehandelten	
Arbeitsbedingungen	und	deren	Einhaltung	ein.	Einheitliche	
Arbeitsbedingungen	in	allen	Arbeitsfeldern	der	sozialen	Ar-
beit	und	bei	allen	Trägern,	sowie	deren	verbindliche	Umset-
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zung	 sind	 unverzichtbar	 für	 den	 Stellenwert	 der	 diakoni-
schen	und	sozialen	Arbeit	in	unserer	Gesellschaft.

•	 Die	 Bündelung	 der	 Interessen	 aller	 Mitarbeiterinnen	 und	
Mitarbeiter	in	der	sozialen	Arbeit	sehen	wir	deshalb	bei	der	
Gewerkschaft	 ver.di,	 die	 als	 Gewerkschaft	 innerhalb	 des	
Deutschen	Gewerkschaftsbundes	(DGB)	für	diesen	Bereich	
zuständig	ist.

•	 Förderung	des	Erfahrungsaustausches	zwischen	den	Mitar-
beitervertretungen

•	 Beratung	 und	 Unterstützung	 der	 Mitarbeitervertretungen	
bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben

•	 Durchführung	 von	 Fortbildungen	 für	Mitarbeitervertretun-
gen

•	 Willensbildung	 innerhalb	 der	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitar-
beiter	und	Vertretung	 ihrer	 Interessen	auf	der	Ebene	des	
Diakonischen	Werks

•	 Mitwirkung	bei	der	Bildung	der	Schlichtungsstelle	und	Be-
nennung	von	Beisitzern	für	die	Arbeitnehmerseite

Zur	Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	führt	der	GMDW-Pfalz	zahl-
reiche	Veranstaltungen	durch,	insbesondere	regelmäßige	Voll-
versammlungen,	 Fortbildungen	 und	 öffentlichkeitswirksame	
Demonstrationen	und	öffentliche	Diskussionsveranstaltungen.	
Der	GMDW-Pfalz	bietet	auch	Beratung	vor	Ort	an	und	begleitet	
die	Mitarbeitervertretungen	projektorientiert	bei	ihrer	Arbeit.
Der	GMDW-Pfalz	stützt	sich	auf	ein	Netzwerk	arbeitnehmero-
rientierter	Beraterinnen	und	Berater,	eine	enge	Zusammenar-
beit	mit	der	Gewerkschaft	ver.di	sowie	die	Unterstützung	quali-
fizierter	Fachanwälte.

Schwerpunkte der Arbeit des GMDW-Pfalz sind:
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Präambel

Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu
verkündigen. Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und Diakonie tätig sind,
wirken als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Erfüllung dieses Auftrages mit. Die
gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet
Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienstgemeinschaft
und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Grundsatz

(1) Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststellen der Körperschaften, An-
stalten, Stiftungen und Werke sowie der rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Dia-
konie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen sind nach
Maßgabe dieses Kirchengesetzes Mitarbeitervertretungen zu bilden.

(2) Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 1 sind das Evangelische Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V. sowie die gliedkirchlichen Diakonischen Werke und die ihnen an-
geschlossenen selbstständigen Werke, Einrichtungen und Geschäftsstellen.

(2a) Für Einrichtungen der Diakonie, die rechtlich nicht selbstständige Einrichtungsteile
in mehreren Gliedkirchen unterhalten, gilt dieses Kirchengesetz in der für die Evangelische
Kirche in Deutschland geltenden Fassung, soweit das gliedkirchliche Recht dem nicht
entgegensteht.

(3) Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich
der evangelischen Kirchen können dieses Kirchengesetz aufgrund von Beschlüssen ihrer
zuständigen Gremien anwenden.

Mitarbeitervertretungsgesetz MVG 225.00
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§ 54 Bildung von Gesamtausschüssen

§ 55 Aufgaben des Gesamtausschusses

§ 55a Ständige Konferenz, Bundeskonferenz, Gesamtausschuss der Evangelischen
Kirche in Deutschland

§ 55b Aufgaben der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz

§ 55c Geschäftsführung

§ 55d Weitere Regelungen

XI. Abschnitt Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

§ 56 Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

§ 57 Bildung von Kirchengerichten

§ 57a Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in
Deutschland

§ 58 Bildung und Zusammensetzung der Kammern

§ 59 Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts

§ 59a Berufung der Richter und Richterinnen des Kirchengerichtshofes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland

§ 60 Zuständigkeit der Kirchengerichte

§ 61 Durchführung des kirchengerichtlichen Verfahrens in erster Instanz

§ 62 Verfahrensordnung

§ 63 Rechtsmittel

§ 63a Einhaltung auferlegter Verpflichtungen, Ordnungsgeld

XII. Abschnitt Schlussbestimmungen

§ 64 Übernahmebestimmungen

(Inkrafttreten)
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Zu § 1 MVG-EKD

Artikel 1 § 1 Mitarbeitervertretungsgesetz Pfalz - MVG-Pfalz
Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD

1Das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD (MVG-EKD) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Januar 2019 (ABl. EKD 2019 S. 2), geändert durch
Artikel 7 des Kirchengesetzes vom 13. November 2019 (ABl. EKD 2019 S. 322),
wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für die Evangelische Kirche
der Pfalz (Protestantische Landeskirche) in Geltung gesetzt. 2Die Träger diako-
nischer Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über die Dia-
konie sollen das Mitarbeitervertretungsgesetz Pfalz aufgrund von Beschlüssen
ihrer zuständigen Gremien anwenden.

Zu § 1 Absatz 2a MVG-EKD

§ 1a
Überregionale Träger der Diakonie

Für Träger der Diakonie, die dem Diakonischen Werk Pfalz angeschlossen sind,
findet das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD auch dann in der Fassung des
Mitarbeitervertretungsgesetzes Pfalz Anwendung, wenn sie rechtlich unselb-
ständige Einrichtungsteile im Bereich anderer Landeskirchen unterhalten.

§ 2
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle in öffent-
lich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen oder zu
ihrer Ausbildung Beschäftigten einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung oder Ausbil-
dung nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, beruflichen oder sozialen
Rehabilitation oder ihrer Erziehung dient.

(2) Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der
Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen, andere Regelungen vorsehen; Gleiches gilt für
die Lehrenden an kirchlichen Hochschulen und Fachhochschulen.

(3) 1Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen beschäftigt sind, gelten als Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre rechtlichen Beziehun-
gen zu der entsendenden Stelle bleiben unberührt. 2Angehörige von kirchlichen oder dia-
konischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die auf Grund von Gestellungsverträgen in
Dienststellen (§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dieser Dienststellen,
soweit sich aus den Ordnungen der Dienst- und Lebensgemeinschaften nichts anderes er-
gibt.
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Zu § 2 Absatz 2 MVG-EKD

§ 2 MVG-Pfalz
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Das Mitarbeitervertretungsgesetz gilt nicht für Pfarrer und Pfarrerinnen, Kan-
ditaten und Kandidatinnen für den Pfarrdienst und andere Geistliche und nicht
für die Lehrenden an kirchlichen Fachhochschulen und Erziehungswissenschaft-
lichen Instituten.

§ 3
Dienststellen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die Körperschaften, Anstalten,
Stiftungen und Werke sowie die rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie in-
nerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen.

(2) 1Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten Dienststellenteile, die durch Aufga-
benbereich und Organisation eigenständig oder räumlich weit entfernt vom Sitz des
Rechtsträgers sind und bei denen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn
die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies in geheimer
Abstimmung beschließt und darüber Einvernehmen mit der Dienststellenleitung herbei-
geführt wird. 2Ist die Eigenständigkeit solcher Dienststellenteile dahingehend einge-
schränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach diesem Kirchengesetz der Mitberatung
oder Mitbestimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststellenteil verbleiben, ist in
diesen Fällen dessen Dienststellenleitung Partner der Mitarbeitervertretung. 3In rechtlich
selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen können Teildienststellen abweichend vom Verfahren nach Satz 1 durch Dienst-
vereinbarung gebildet werden. 4Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese
Dienstvereinbarungspartner der Dienststellenleitung.

(3) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung von Dienststellenteilen sowie Ein-
richtungen der Diakonie als Dienststellen können für die Zukunft mit Beginn der nächsten
Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen werden. 2Für das Verfahren gilt Absatz 2
entsprechend. 3Bei Widerruf durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend
Absatz 2 Satz 1 ist ein Einvernehmen mit der Dienststellenleitung nicht notwendig.

(4) Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen nach Absatz 2 Satz 1 für die Zukunft
mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen.

§ 4
Dienststellenleitungen

(1) Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden Or-
gane oder Personen der Dienststellen.
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Zu § 1 MVG-EKD

Artikel 1 § 1 Mitarbeitervertretungsgesetz Pfalz - MVG-Pfalz
Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD

1Das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD (MVG-EKD) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Januar 2019 (ABl. EKD 2019 S. 2), geändert durch
Artikel 7 des Kirchengesetzes vom 13. November 2019 (ABl. EKD 2019 S. 322),
wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für die Evangelische Kirche
der Pfalz (Protestantische Landeskirche) in Geltung gesetzt. 2Die Träger diako-
nischer Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über die Dia-
konie sollen das Mitarbeitervertretungsgesetz Pfalz aufgrund von Beschlüssen
ihrer zuständigen Gremien anwenden.

Zu § 1 Absatz 2a MVG-EKD

§ 1a
Überregionale Träger der Diakonie

Für Träger der Diakonie, die dem Diakonischen Werk Pfalz angeschlossen sind,
findet das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD auch dann in der Fassung des
Mitarbeitervertretungsgesetzes Pfalz Anwendung, wenn sie rechtlich unselb-
ständige Einrichtungsteile im Bereich anderer Landeskirchen unterhalten.

§ 2
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle in öffent-
lich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen oder zu
ihrer Ausbildung Beschäftigten einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung oder Ausbil-
dung nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, beruflichen oder sozialen
Rehabilitation oder ihrer Erziehung dient.

(2) Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der
Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen, andere Regelungen vorsehen; Gleiches gilt für
die Lehrenden an kirchlichen Hochschulen und Fachhochschulen.

(3) 1Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen beschäftigt sind, gelten als Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre rechtlichen Beziehun-
gen zu der entsendenden Stelle bleiben unberührt. 2Angehörige von kirchlichen oder dia-
konischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die auf Grund von Gestellungsverträgen in
Dienststellen (§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dieser Dienststellen,
soweit sich aus den Ordnungen der Dienst- und Lebensgemeinschaften nichts anderes er-
gibt.
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Zu § 2 Absatz 2 MVG-EKD

§ 2 MVG-Pfalz
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Das Mitarbeitervertretungsgesetz gilt nicht für Pfarrer und Pfarrerinnen, Kan-
ditaten und Kandidatinnen für den Pfarrdienst und andere Geistliche und nicht
für die Lehrenden an kirchlichen Fachhochschulen und Erziehungswissenschaft-
lichen Instituten.

§ 3
Dienststellen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die Körperschaften, Anstalten,
Stiftungen und Werke sowie die rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie in-
nerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen.

(2) 1Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten Dienststellenteile, die durch Aufga-
benbereich und Organisation eigenständig oder räumlich weit entfernt vom Sitz des
Rechtsträgers sind und bei denen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn
die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies in geheimer
Abstimmung beschließt und darüber Einvernehmen mit der Dienststellenleitung herbei-
geführt wird. 2Ist die Eigenständigkeit solcher Dienststellenteile dahingehend einge-
schränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach diesem Kirchengesetz der Mitberatung
oder Mitbestimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststellenteil verbleiben, ist in
diesen Fällen dessen Dienststellenleitung Partner der Mitarbeitervertretung. 3In rechtlich
selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen können Teildienststellen abweichend vom Verfahren nach Satz 1 durch Dienst-
vereinbarung gebildet werden. 4Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese
Dienstvereinbarungspartner der Dienststellenleitung.

(3) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung von Dienststellenteilen sowie Ein-
richtungen der Diakonie als Dienststellen können für die Zukunft mit Beginn der nächsten
Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen werden. 2Für das Verfahren gilt Absatz 2
entsprechend. 3Bei Widerruf durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend
Absatz 2 Satz 1 ist ein Einvernehmen mit der Dienststellenleitung nicht notwendig.

(4) Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen nach Absatz 2 Satz 1 für die Zukunft
mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerrufen.

§ 4
Dienststellenleitungen

(1) Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden Or-
gane oder Personen der Dienststellen.
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(2) 1Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der Geschäftsführung beauftragten
Personen und ihre ständigen Vertreter oder Vertreterinnen. 2Daneben gehören die Personen
zur Dienststellenleitung, die allein oder gemeinsam mit anderen Personen ständig und nicht
nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Angelegenheiten befugt sind, die nach diesem
Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegen. 3Die Personen, die zur
Dienststellenleitung gehören, sind der Mitarbeitervertretung zu benennen.

II. Abschnitt
Bildung und Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung

§ 5
Mitarbeitervertretungen

(1) 1In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen in der Regel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens drei wählbar sind, sind
Mitarbeitervertretungen zu bilden. 2Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass für
einzelne Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesonderte Mitarbeitervertre-
tungen zu bilden sind.

(2) 1Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Rahmen einer Wahl-
gemeinschaft eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere benachbarte Dienst-
stellen gebildet werden, wenn im Einvernehmen zwischen allen beteiligten Dienststellen-
leitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies auf
Antrag eines der Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist. 2Die Bildung einer Gemein-
samen Mitarbeitervertretung ist auch über den Bereich einer Gliedkirche hinaus möglich.
3In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, welches Mitarbeitervertretungsrecht zur An-
wendung kommen soll.

(3) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für Dienststellen von Kirchenkreisen, De-
kanaten, Dekanatsbezirken, Kirchenbezirken oder in anderen Bedarfsfällen Gemeinsame
Mitarbeitervertretungen gebildet werden; hierbei kann von den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 abgewichen werden.

(4) Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor,
so soll die Dienststellenleitung rechtzeitig vor Beginn des Wahlverfahrens bei einer der
benachbarten Dienststellen den Antrag nach Absatz 2 stellen.

(5) 1Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung ist zuständig für alle von der Festlegung be-
troffenen Dienststellen. 2Partner der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung sind die betei-
ligten Dienststellenleitungen.

(6) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeiterver-
tretung können für die Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung
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widerrufen werden. 2Der schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten muss spätestens
bis zur Einleitung des Wahlverfahrens erfolgen.

Zu § 5 Abs. 2 MVG-EKD

§ 3 MVG-Pfalz
Sonderregelung für Dienststellenteile

Für Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und Organisation eigenstän-
dig oder räumlich weit entfernt vom Sitz des Rechtsträgers sind, gilt § 5 Absatz
2 MVG-EKD entsprechend.

Zu § 5 Abs. 3 MVG-EKD

§ 3a MVG-Pfalz
Sonderregelung für Kirchengemeinden und Kirchenbezirke

Innerhalb eines Kirchenbezirks wird für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Kirchengemeinden, der Gesamtkirchengemeinde und des Kirchenbezirks
nur eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung gebildet.

§ 6
Gesamtmitarbeitervertretungen

(1) Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder einem Werk oder
bei einer Einrichtung der Diakonie mehrere Mitarbeitervertretungen, ist auf Antrag der
Mehrheit dieser Mitarbeitervertretungen eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden; bei
zwei Mitarbeitervertretungen genügt der Antrag einer Mitarbeitervertretung.

(2) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbeiterver-
tretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder allen Dienststellen
nach Absatz 1 betreffen. 2Darüber hinaus übernimmt die Gesamtmitarbeitervertretung bis
zu sechs Monate die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, wenn in einer Dienststelle im
Sinne des § 3 Absatz 2 eine Mitarbeitervertretung nicht vorhanden ist.

(3) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung wird aus den Mitarbeitervertretungen nach
Absatz 1 gebildet, die je ein Mitglied in die Gesamtmitarbeitervertretung entsenden. 2Die
Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbeitervertretung kann abweichend von Satz 1 durch
Dienstvereinbarung geregelt werden. 3In der Dienstvereinbarung können auch Regelungen
über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitarbeitervertretung getroffen
werden.

(4) 1Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitervertretung lädt die Mitarbeitervertretung der
Dienststelle mit der größten Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
ein. 2Der Vorsitzende oder die Vorsitzende dieser Mitarbeitervertretung leitet die Sitzung,
bis die Gesamtmitarbeitervertretung über den Vorsitz entschieden hat.
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(2) 1Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der Geschäftsführung beauftragten
Personen und ihre ständigen Vertreter oder Vertreterinnen. 2Daneben gehören die Personen
zur Dienststellenleitung, die allein oder gemeinsam mit anderen Personen ständig und nicht
nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Angelegenheiten befugt sind, die nach diesem
Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegen. 3Die Personen, die zur
Dienststellenleitung gehören, sind der Mitarbeitervertretung zu benennen.

II. Abschnitt
Bildung und Zusammensetzung der Mitarbeitervertretung

§ 5
Mitarbeitervertretungen

(1) 1In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen in der Regel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens drei wählbar sind, sind
Mitarbeitervertretungen zu bilden. 2Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass für
einzelne Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesonderte Mitarbeitervertre-
tungen zu bilden sind.

(2) 1Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Rahmen einer Wahl-
gemeinschaft eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere benachbarte Dienst-
stellen gebildet werden, wenn im Einvernehmen zwischen allen beteiligten Dienststellen-
leitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dies auf
Antrag eines der Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist. 2Die Bildung einer Gemein-
samen Mitarbeitervertretung ist auch über den Bereich einer Gliedkirche hinaus möglich.
3In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, welches Mitarbeitervertretungsrecht zur An-
wendung kommen soll.

(3) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für Dienststellen von Kirchenkreisen, De-
kanaten, Dekanatsbezirken, Kirchenbezirken oder in anderen Bedarfsfällen Gemeinsame
Mitarbeitervertretungen gebildet werden; hierbei kann von den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 abgewichen werden.

(4) Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor,
so soll die Dienststellenleitung rechtzeitig vor Beginn des Wahlverfahrens bei einer der
benachbarten Dienststellen den Antrag nach Absatz 2 stellen.

(5) 1Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung ist zuständig für alle von der Festlegung be-
troffenen Dienststellen. 2Partner der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung sind die betei-
ligten Dienststellenleitungen.

(6) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeiterver-
tretung können für die Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung
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widerrufen werden. 2Der schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten muss spätestens
bis zur Einleitung des Wahlverfahrens erfolgen.

Zu § 5 Abs. 2 MVG-EKD

§ 3 MVG-Pfalz
Sonderregelung für Dienststellenteile

Für Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und Organisation eigenstän-
dig oder räumlich weit entfernt vom Sitz des Rechtsträgers sind, gilt § 5 Absatz
2 MVG-EKD entsprechend.

Zu § 5 Abs. 3 MVG-EKD

§ 3a MVG-Pfalz
Sonderregelung für Kirchengemeinden und Kirchenbezirke

Innerhalb eines Kirchenbezirks wird für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Kirchengemeinden, der Gesamtkirchengemeinde und des Kirchenbezirks
nur eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung gebildet.

§ 6
Gesamtmitarbeitervertretungen

(1) Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder einem Werk oder
bei einer Einrichtung der Diakonie mehrere Mitarbeitervertretungen, ist auf Antrag der
Mehrheit dieser Mitarbeitervertretungen eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden; bei
zwei Mitarbeitervertretungen genügt der Antrag einer Mitarbeitervertretung.

(2) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbeiterver-
tretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder allen Dienststellen
nach Absatz 1 betreffen. 2Darüber hinaus übernimmt die Gesamtmitarbeitervertretung bis
zu sechs Monate die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, wenn in einer Dienststelle im
Sinne des § 3 Absatz 2 eine Mitarbeitervertretung nicht vorhanden ist.

(3) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung wird aus den Mitarbeitervertretungen nach
Absatz 1 gebildet, die je ein Mitglied in die Gesamtmitarbeitervertretung entsenden. 2Die
Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbeitervertretung kann abweichend von Satz 1 durch
Dienstvereinbarung geregelt werden. 3In der Dienstvereinbarung können auch Regelungen
über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitarbeitervertretung getroffen
werden.

(4) 1Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitervertretung lädt die Mitarbeitervertretung der
Dienststelle mit der größten Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
ein. 2Der Vorsitzende oder die Vorsitzende dieser Mitarbeitervertretung leitet die Sitzung,
bis die Gesamtmitarbeitervertretung über den Vorsitz entschieden hat.
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(5) 1Die nach den §§ 49 – 53 Gewählten haben das Recht, an den Sitzungen der Gesamt-
mitarbeitervertretung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung. 2Be-
stehen in einer Dienststelle mehrere Interessenvertretungen gleicher Mitarbeitergruppen,
wählen sie aus ihrer Mitte eine Person für die Teilnahme und regeln die Vertretung.

(6) Für die Gesamtmitarbeitervertretung gelten im Übrigen die Bestimmungen für die
Mitarbeitervertretung mit Ausnahme des § 20 Absatz 2 bis 4 sinngemäß.

§ 6 a
Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverbund

(1) 1Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die einheitliche und beherrschende Leitung
einer Mehrzahl rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen bei einer dieser Ein-
richtungen liegt. 2Eine einheitliche und beherrschende Leitung ist insbesondere dann ge-
geben, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Funktionen nach § 4 für mehrere Ein-
richtungen des Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidungen über die Rahmen-
bedingungen der Geschäftspolitik und der Finanzausstattung für den Dienststellenverbund
getroffen werden. 3Auf Grundlage einer Dienstvereinbarung kann eine Gesamtmitarbei-
tervertretung im Dienststellenverbund auch in anderen Bedarfsfällen eingerichtet werden;
Absatz 3 und 4 gelten entsprechend.

(2) Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitervertretungen eines Dienststellenverbundes ist
eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeitervertretungen genügt der
Antrag einer Mitarbeitervertretung.

(3) Die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes ist zuständig für die
Aufgaben der Mitarbeitervertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus meh-
reren oder allen Dienststellen des Dienststellenverbundes betreffen.

(4) Für die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes gelten im Übrigen
die Vorschriften des § 6 Absatz 3 bis 6 sinngemäß.

§ 7
Neubildung von Mitarbeitervertretungen

(1) 1Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat die Dienststellenleitung, im Falle des
§ 6 die Gesamtmitarbeitervertretung, unverzüglich eine Mitarbeiterversammlung zur Bil-
dung eines Wahlvorstandes einzuberufen. 2Kommt die Bildung einer Mitarbeitervertretung
nicht zustande, so ist auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten und spätestens
nach Ablauf einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut eine Mitarbeiterversamm-
lung einzuberufen, um einen Wahlvorstand zu bilden.

(2) Wird die Neubildung einer Mitarbeitervertretung dadurch erforderlich, dass Dienst-
stellen gespalten oder zusammengelegt worden sind, so bleiben bestehende Mitarbeiter-
vertretungen für die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig, bis die neue
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Mitarbeitervertretung gebildet worden ist, längstens jedoch bis zum Ablauf von sechs
Monaten nach Wirksamwerden der Umbildung.

(3) Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so
bleibt die Mitarbeitervertretung so lange im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der mit der
Organisationsänderung im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte erforderlich ist.

§ 8
Zusammensetzung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung besteht bei Dienststellen mit in der Regel

5 – 15 Wahlberechtigten aus einer Person,

16 – 50 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,

51 – 150 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,

151 – 300 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern,

301 – 600 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern,

601 – 1.000 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,

1.001 – 1.500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern,

1.501 – 2.000 Wahlberechtigten aus fünfzehn Mitgliedern.

2Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtigten erhöht sich die Zahl der Mitglieder
für je angefangene 1.000 Wahlberechtigte um zwei weitere Mitglieder.

(2) Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten während der Amtszeit haben keinen
Einfluss auf die Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.

(3) Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die Ge-
samtzahl der Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.

III. Abschnitt
Wahl der Mitarbeitervertretung

§ 9
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 2, die am Wahltag
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist, wird dort nach Ablauf von drei Mo-
naten wahlberechtigt; zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in der bisherigen
Dienststelle für die Dauer der Abordnung.
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(5) 1Die nach den §§ 49 – 53 Gewählten haben das Recht, an den Sitzungen der Gesamt-
mitarbeitervertretung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung. 2Be-
stehen in einer Dienststelle mehrere Interessenvertretungen gleicher Mitarbeitergruppen,
wählen sie aus ihrer Mitte eine Person für die Teilnahme und regeln die Vertretung.

(6) Für die Gesamtmitarbeitervertretung gelten im Übrigen die Bestimmungen für die
Mitarbeitervertretung mit Ausnahme des § 20 Absatz 2 bis 4 sinngemäß.

§ 6 a
Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellenverbund

(1) 1Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die einheitliche und beherrschende Leitung
einer Mehrzahl rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen bei einer dieser Ein-
richtungen liegt. 2Eine einheitliche und beherrschende Leitung ist insbesondere dann ge-
geben, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Funktionen nach § 4 für mehrere Ein-
richtungen des Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidungen über die Rahmen-
bedingungen der Geschäftspolitik und der Finanzausstattung für den Dienststellenverbund
getroffen werden. 3Auf Grundlage einer Dienstvereinbarung kann eine Gesamtmitarbei-
tervertretung im Dienststellenverbund auch in anderen Bedarfsfällen eingerichtet werden;
Absatz 3 und 4 gelten entsprechend.

(2) Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitervertretungen eines Dienststellenverbundes ist
eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeitervertretungen genügt der
Antrag einer Mitarbeitervertretung.

(3) Die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes ist zuständig für die
Aufgaben der Mitarbeitervertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus meh-
reren oder allen Dienststellen des Dienststellenverbundes betreffen.

(4) Für die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststellenverbundes gelten im Übrigen
die Vorschriften des § 6 Absatz 3 bis 6 sinngemäß.

§ 7
Neubildung von Mitarbeitervertretungen

(1) 1Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat die Dienststellenleitung, im Falle des
§ 6 die Gesamtmitarbeitervertretung, unverzüglich eine Mitarbeiterversammlung zur Bil-
dung eines Wahlvorstandes einzuberufen. 2Kommt die Bildung einer Mitarbeitervertretung
nicht zustande, so ist auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten und spätestens
nach Ablauf einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut eine Mitarbeiterversamm-
lung einzuberufen, um einen Wahlvorstand zu bilden.

(2) Wird die Neubildung einer Mitarbeitervertretung dadurch erforderlich, dass Dienst-
stellen gespalten oder zusammengelegt worden sind, so bleiben bestehende Mitarbeiter-
vertretungen für die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig, bis die neue
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Mitarbeitervertretung gebildet worden ist, längstens jedoch bis zum Ablauf von sechs
Monaten nach Wirksamwerden der Umbildung.

(3) Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so
bleibt die Mitarbeitervertretung so lange im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der mit der
Organisationsänderung im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte erforderlich ist.

§ 8
Zusammensetzung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung besteht bei Dienststellen mit in der Regel

5 – 15 Wahlberechtigten aus einer Person,

16 – 50 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,

51 – 150 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,

151 – 300 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern,

301 – 600 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern,

601 – 1.000 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,

1.001 – 1.500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern,

1.501 – 2.000 Wahlberechtigten aus fünfzehn Mitgliedern.

2Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtigten erhöht sich die Zahl der Mitglieder
für je angefangene 1.000 Wahlberechtigte um zwei weitere Mitglieder.

(2) Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten während der Amtszeit haben keinen
Einfluss auf die Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.

(3) Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die Ge-
samtzahl der Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.

III. Abschnitt
Wahl der Mitarbeitervertretung

§ 9
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 2, die am Wahltag
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist, wird dort nach Ablauf von drei Mo-
naten wahlberechtigt; zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in der bisherigen
Dienststelle für die Dauer der Abordnung.
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(3) 1Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am Wahltag aufgrund
einer Altersteilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr als drei Monaten und für we-
nigstens weitere drei Monate beurlaubt sind. 2Nicht wahlberechtigt sind daneben Mitglie-
der der Dienststellenleitung und die Personen nach § 4 Absatz 2, es sei denn, dass sie nach
Gesetz oder Satzung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in die leitenden oder aufsichtsfüh-
renden Organe gewählt oder entsandt worden sind.

§ 10
Wählbarkeit

(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigen nach § 9, die am Wahltag der Dienststelle seit
mindestens sechs Monaten angehören. 2Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur
Glieder einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist, wählbar sind. 3Besteht die Dienststelle
bei Erlass des Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs Monate, so sind auch dieje-
nigen wählbar, die zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststelle
sind.

(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die

a) infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen,
nicht besitzen,

b) am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten beurlaubt sind,

c) zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,

d) als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in das Leitungsorgan der Dienst-
stelle gewählt worden sind,

e) als Ehegatten, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, Verwandter oder Verschwä-
gerter ersten Grades in häuslicher Gemeinschaft mit einem Mitglied der Dienststel-
lenleitung oder einer Person nach § 4 Absatz 2 leben.

§ 11
Wahlverfahren

(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden in gleicher, freier, geheimer und
unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Persön-
lichkeitswahl) gewählt. 2Die Wahlberechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge zu ma-
chen. 3Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten soll ein
vereinfachtes Wahlverfahren (Wahl in der Versammlung der wahlberechtigten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen) vorgesehen werden. 4Die Gliedkirchen können das vereinfachte
Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren Anwendungsbestimmungen vorse-
hen.
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(2) Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens regelt der Rat der EKD durch
Rechtsverordnung (Wahlordnung).

Zu § 11 Absatz 2 MVG-EKD

§ 4 MVG-Pfalz
Wahlordnung

1§ 11 Absatz 2 MVG-EKD findet keine Anwendung. 2Nähere Bestimmungen
über die Wahl trifft die von der Kirchenregierung zu erlassende Wahlordnung.

§ 12
Wahlvorschläge

Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden, Frauen und Männer sowie Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der verschiedenen in der Dienststelle vertretenen Berufsgruppen und
Arbeitsbereiche entsprechend ihren Anteilen in der Dienststelle angemessen zu berück-
sichtigen.

§ 13
Wahlschutz, Wahlkosten

(1) 1Niemand darf die Wahl der Mitarbeitervertretung behindern oder in unlauterer Weise
beeinflussen. 2Insbesondere dürfen Wahlberechtigte in der Ausübung des aktiven oder des
passiven Wahlrechts nicht beschränkt werden.

(2) Die Versetzung, Zuweisung oder Abordnung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes
oder eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbewerberin ist ohne seine oder ihre Zustimmung
bis zur Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig.

(3) 1Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes ist vom Zeitpunkt seiner Be-
stellung an, die Kündigung eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbewerberin vom Zeit-
punkt der Aufstellung des Wahlvorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen,
die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen. 2Satz 1 gilt für eine
Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend. 3Die au-
ßerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. 4§ 38 Absatz
3 und 4 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis
auf drei Arbeitstage verkürzen kann. 5Der besondere Kündigungsschutz nach Satz 1 gilt
nicht für Mitglieder eines Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen Beschluss ab-
berufen worden sind.

(4) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der Wahl einer Gemeinsamen Mitar-
beitervertretung werden die Kosten der Wahl auf die einzelnen Dienststellen im Verhältnis
der Zahlen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umgelegt, sofern keine andere Vertei-
lung der Kosten vorgesehen wird.
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(3) 1Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am Wahltag aufgrund
einer Altersteilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr als drei Monaten und für we-
nigstens weitere drei Monate beurlaubt sind. 2Nicht wahlberechtigt sind daneben Mitglie-
der der Dienststellenleitung und die Personen nach § 4 Absatz 2, es sei denn, dass sie nach
Gesetz oder Satzung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in die leitenden oder aufsichtsfüh-
renden Organe gewählt oder entsandt worden sind.

§ 10
Wählbarkeit

(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigen nach § 9, die am Wahltag der Dienststelle seit
mindestens sechs Monaten angehören. 2Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur
Glieder einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist, wählbar sind. 3Besteht die Dienststelle
bei Erlass des Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs Monate, so sind auch dieje-
nigen wählbar, die zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststelle
sind.

(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die

a) infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen,
nicht besitzen,

b) am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten beurlaubt sind,

c) zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,

d) als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in das Leitungsorgan der Dienst-
stelle gewählt worden sind,

e) als Ehegatten, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, Verwandter oder Verschwä-
gerter ersten Grades in häuslicher Gemeinschaft mit einem Mitglied der Dienststel-
lenleitung oder einer Person nach § 4 Absatz 2 leben.

§ 11
Wahlverfahren

(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden in gleicher, freier, geheimer und
unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Persön-
lichkeitswahl) gewählt. 2Die Wahlberechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge zu ma-
chen. 3Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten soll ein
vereinfachtes Wahlverfahren (Wahl in der Versammlung der wahlberechtigten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen) vorgesehen werden. 4Die Gliedkirchen können das vereinfachte
Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren Anwendungsbestimmungen vorse-
hen.
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(2) Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens regelt der Rat der EKD durch
Rechtsverordnung (Wahlordnung).

Zu § 11 Absatz 2 MVG-EKD

§ 4 MVG-Pfalz
Wahlordnung

1§ 11 Absatz 2 MVG-EKD findet keine Anwendung. 2Nähere Bestimmungen
über die Wahl trifft die von der Kirchenregierung zu erlassende Wahlordnung.

§ 12
Wahlvorschläge

Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden, Frauen und Männer sowie Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der verschiedenen in der Dienststelle vertretenen Berufsgruppen und
Arbeitsbereiche entsprechend ihren Anteilen in der Dienststelle angemessen zu berück-
sichtigen.

§ 13
Wahlschutz, Wahlkosten

(1) 1Niemand darf die Wahl der Mitarbeitervertretung behindern oder in unlauterer Weise
beeinflussen. 2Insbesondere dürfen Wahlberechtigte in der Ausübung des aktiven oder des
passiven Wahlrechts nicht beschränkt werden.

(2) Die Versetzung, Zuweisung oder Abordnung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes
oder eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbewerberin ist ohne seine oder ihre Zustimmung
bis zur Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig.

(3) 1Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes ist vom Zeitpunkt seiner Be-
stellung an, die Kündigung eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbewerberin vom Zeit-
punkt der Aufstellung des Wahlvorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen,
die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen. 2Satz 1 gilt für eine
Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend. 3Die au-
ßerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. 4§ 38 Absatz
3 und 4 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis
auf drei Arbeitstage verkürzen kann. 5Der besondere Kündigungsschutz nach Satz 1 gilt
nicht für Mitglieder eines Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen Beschluss ab-
berufen worden sind.

(4) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der Wahl einer Gemeinsamen Mitar-
beitervertretung werden die Kosten der Wahl auf die einzelnen Dienststellen im Verhältnis
der Zahlen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umgelegt, sofern keine andere Vertei-
lung der Kosten vorgesehen wird.
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(5) Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen,
die ihnen für ihre Tätigkeit erforderliche Kenntnisse vermitteln, Anspruch auf Arbeitsbe-
freiung von bis zu zwei Arbeitstagen ohne Minderung der Bezüge.

§ 14
Anfechtung der Wahl

(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberechtigten oder der Dienststellenlei-
tung bei dem Kirchengericht schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird,
dass gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder
das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden ist.

(2) Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beein-
flusst oder geändert werden konnte, so ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären und
die Wiederholung der Wahl anzuordnen.

IV. Abschnitt
Amtszeit

§ 15
Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung beträgt vier Jahre.

(2) 1Die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen im Geltungsbereich dieses Kirchen-
gesetzes finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April statt. 2Die Amtszeit
der bisherigen Mitarbeitervertretung endet am 30. April. 3Die Amtszeit der neu gewählten
Mitarbeitervertretung beginnt am 1. Mai.

(3) 1Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit eine Mitarbeitervertretungswahl statt, so
ist unabhängig von der Amtszeit der Mitarbeitervertretung in der nächsten allgemeinen
Wahlzeit erneut zu wählen. 2Ist eine Mitarbeitervertretung am 30. April des Jahres der
regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahl noch nicht ein Jahr im Amt, so ist nicht neu zu
wählen; die Amtszeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amtszeit.

(4) 1Die bisherige Mitarbeitervertretung führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme durch
die neu gewählte Mitarbeitervertretung weiter, längstens jedoch sechs Monate über den
Ablauf ihrer Amtszeit hinaus. 2Alsdann ist nach § 7 zu verfahren.
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§ 16
Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der Amtszeit

(1) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unverzüglich neu zu wählen,
wenn

a) (weggefallen)

b) die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder ihren Rücktritt
beschlossen hat,

c) die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst worden ist.

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das Verfahren für die Neuwahl einzu-
leiten. 2Bis zum Abschluss der Neuwahl nimmt der Wahlvorstand die Aufgaben der Mit-
arbeitervertretung wahr, sofern nicht die Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6 Absatz 2
Satz 2 zuständig ist. 3Dies gilt längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten, soweit
nicht die Wahl im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird oder die Mitarbeitervertre-
tung am Sitz des Rechtsträgers nach § 6 Absatz 2 Satz 3 zuständig ist.

(3) 1Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit durch Nachwahl auf die nach
§ 8 Absatz 1 erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu ergänzen, wenn die Zahl
ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel der in
§ 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken ist. 2Für die Nachwahl gelten die Vorschrif-
ten über das Wahlverfahren entsprechend. 3Hat die Amtszeit der Mitarbeitervertretung im
Fall von Satz 1 bereits mehr als drei Jahre betragen, so findet anstelle einer Nachwahl eine
Neuwahl statt.

§ 17
Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der Mitarbeitervertretung

Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten, der Mitarbeitervertretung
oder der Dienststellenleitung kann kirchengerichtlich der Ausschluss eines Mitgliedes der
Mitarbeitervertretung oder die Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen groben Miss-
brauchs von Befugnissen oder wegen grober Verletzung von Pflichten, die sich aus diesem
Kirchengesetz ergeben, beschlossen werden.

§ 18
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatzmitgliedschaft

(1) 1Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung erlischt durch

a) Ablauf der Amtszeit,

b) Niederlegung des Amtes,

c) Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,

d) Ausscheiden aus der Dienststelle,
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(5) Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen,
die ihnen für ihre Tätigkeit erforderliche Kenntnisse vermitteln, Anspruch auf Arbeitsbe-
freiung von bis zu zwei Arbeitstagen ohne Minderung der Bezüge.

§ 14
Anfechtung der Wahl

(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberechtigten oder der Dienststellenlei-
tung bei dem Kirchengericht schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird,
dass gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder
das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden ist.

(2) Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beein-
flusst oder geändert werden konnte, so ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären und
die Wiederholung der Wahl anzuordnen.

IV. Abschnitt
Amtszeit

§ 15
Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung beträgt vier Jahre.

(2) 1Die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen im Geltungsbereich dieses Kirchen-
gesetzes finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April statt. 2Die Amtszeit
der bisherigen Mitarbeitervertretung endet am 30. April. 3Die Amtszeit der neu gewählten
Mitarbeitervertretung beginnt am 1. Mai.

(3) 1Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit eine Mitarbeitervertretungswahl statt, so
ist unabhängig von der Amtszeit der Mitarbeitervertretung in der nächsten allgemeinen
Wahlzeit erneut zu wählen. 2Ist eine Mitarbeitervertretung am 30. April des Jahres der
regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahl noch nicht ein Jahr im Amt, so ist nicht neu zu
wählen; die Amtszeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amtszeit.

(4) 1Die bisherige Mitarbeitervertretung führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme durch
die neu gewählte Mitarbeitervertretung weiter, längstens jedoch sechs Monate über den
Ablauf ihrer Amtszeit hinaus. 2Alsdann ist nach § 7 zu verfahren.
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§ 16
Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der Amtszeit

(1) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unverzüglich neu zu wählen,
wenn

a) (weggefallen)

b) die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder ihren Rücktritt
beschlossen hat,

c) die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst worden ist.

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das Verfahren für die Neuwahl einzu-
leiten. 2Bis zum Abschluss der Neuwahl nimmt der Wahlvorstand die Aufgaben der Mit-
arbeitervertretung wahr, sofern nicht die Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6 Absatz 2
Satz 2 zuständig ist. 3Dies gilt längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten, soweit
nicht die Wahl im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird oder die Mitarbeitervertre-
tung am Sitz des Rechtsträgers nach § 6 Absatz 2 Satz 3 zuständig ist.

(3) 1Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit durch Nachwahl auf die nach
§ 8 Absatz 1 erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu ergänzen, wenn die Zahl
ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel der in
§ 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken ist. 2Für die Nachwahl gelten die Vorschrif-
ten über das Wahlverfahren entsprechend. 3Hat die Amtszeit der Mitarbeitervertretung im
Fall von Satz 1 bereits mehr als drei Jahre betragen, so findet anstelle einer Nachwahl eine
Neuwahl statt.

§ 17
Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der Mitarbeitervertretung

Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten, der Mitarbeitervertretung
oder der Dienststellenleitung kann kirchengerichtlich der Ausschluss eines Mitgliedes der
Mitarbeitervertretung oder die Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen groben Miss-
brauchs von Befugnissen oder wegen grober Verletzung von Pflichten, die sich aus diesem
Kirchengesetz ergeben, beschlossen werden.

§ 18
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatzmitgliedschaft

(1) 1Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung erlischt durch

a) Ablauf der Amtszeit,

b) Niederlegung des Amtes,

c) Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,

d) Ausscheiden aus der Dienststelle,
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e) Verlust der Wählbarkeit,

f) Beschluss nach § 17.

2Abweichend von Buchstabe d erlischt die Mitgliedschaft nicht, wenn übergangslos ein
neues Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn oder Arbeitgeber be-
gründet wird, der zum Zuständigkeitsbereich derselben Mitarbeitervertretung gehört.

(2) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung ruht,

a) solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben untersagt ist,

b) wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei Monate an der Wahrnehmung seiner
dienstlichen Aufgaben oder seines Amtes als Mitglied der Mitarbeitervertretung ge-
hindert ist,

c) wenn ein Mitglied für länger als drei Monate beurlaubt oder aufgrund einer Arbeits-
rechtsregelung oder von gesetzlichen Vorschriften freigestellt wird.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft nach
Absatz 2 rückt die Person als Ersatzmitglied in die Mitarbeitervertretung nach, die bei der
vorhergehenden Wahl die nächstniedrige Stimmenzahl erreicht hat.

(4) Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann in die Mitarbeitervertretung ein, wenn
ein Mitglied verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, sofern dies zur Sicherstellung
der Beschlussfähigkeit der Mitarbeitervertretung erforderlich ist.

(5) 1Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung haben die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen, die sie in ihrer Eigen-
schaft als Mitglied der Mitarbeitervertretung erhalten haben, der Mitarbeitervertretung
auszuhändigen. 2Besteht die Mitarbeitervertretung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, sind
die Unterlagen der neuen Mitarbeitervertretung auszuhändigen.

V. Abschnitt
Rechtsstellung der Mitglieder der Mitarbeitervertretung

§ 19
Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung

(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt
aus. 2Sie dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse behindert noch
wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre beruf-
liche Entwicklung.

(2) 1Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung
ohne Minderung ihrer Bezüge innerhalb der allgemeinen Arbeitszeit zu gewähren, soweit
die Aufgaben nicht in der Zeit der Freistellung nach § 20 erledigt werden können. 2Ist
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einem Mitglied der Mitarbeitervertretung die volle Ausübung seines Amtes in der Regel
innerhalb seiner Arbeitszeit nicht möglich, so ist es auf Antrag von den ihm obliegenden
Aufgaben in angemessenem Umfang zu entlasten. 3Dabei sind die besonderen Gegeben-
heiten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichtigen. 4Soweit erforderlich soll die
Dienststellenleitung für eine Ersatzkraft sorgen. 5Können die Aufgaben der Mitarbeiter-
vertretung aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen wer-
den, so ist hierfür auf Antrag Freizeitausgleich zu gewähren.

(3) 1Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für die Teilnahme an Tagungen und
Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit in der Mitarbeitervertretung erforderliche Kennt-
nisse vermitteln, die dafür notwendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezüge oder
des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier Wochen während einer Amtszeit
zu gewähren. 2Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche Inanspruchnahme, höchstens
aber die bis zur täglichen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin oder eines
vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters. 3Über die Aufteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefrei-
ung zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen auf die einzelnen Mitglieder kann eine
Dienstvereinbarung abgeschlossen werden. 4Die Dienststellenleitung kann die Arbeitsbe-
freiung versagen, wenn dienstliche Notwendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt
worden sind.

§ 20
Freistellung von der Arbeit

(1) Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung von der Arbeit soll
eine Dienstvereinbarung zwischen der Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung
für die Dauer der Amtszeit der Mitarbeitervertretung getroffen werden.

(2) 1Kommt eine Dienstvereinbarung nach Absatz 1 nicht zustande, sind zur Wahrneh-
mung der Aufgaben der Mitarbeitervertretung auf deren Antrag von ihrer übrigen dienst-
lichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel

151-300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Mitglied der Mitarbeitervertretung,

301-600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zwei Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

601-1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vier Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

mehr als insgesamt 1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen je angefangene 500 ein wei-
teres Mitglied der Mitarbeitervertretung jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter freizustellen. 2Maßgeblich ist die Zahl der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 9. Satz 1 gilt nicht für die Wahrneh-
mung von Aufgaben als Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung (§ 6) sowie des Ge-
samtausschusses (§ 54).

(3) Anstelle von je zwei nach Absatz 2 Freizustellenden ist auf Antrag der Mitarbeiter-
vertretung ein Mitglied ganz freizustellen.
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e) Verlust der Wählbarkeit,

f) Beschluss nach § 17.

2Abweichend von Buchstabe d erlischt die Mitgliedschaft nicht, wenn übergangslos ein
neues Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn oder Arbeitgeber be-
gründet wird, der zum Zuständigkeitsbereich derselben Mitarbeitervertretung gehört.

(2) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung ruht,

a) solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben untersagt ist,

b) wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei Monate an der Wahrnehmung seiner
dienstlichen Aufgaben oder seines Amtes als Mitglied der Mitarbeitervertretung ge-
hindert ist,

c) wenn ein Mitglied für länger als drei Monate beurlaubt oder aufgrund einer Arbeits-
rechtsregelung oder von gesetzlichen Vorschriften freigestellt wird.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft nach
Absatz 2 rückt die Person als Ersatzmitglied in die Mitarbeitervertretung nach, die bei der
vorhergehenden Wahl die nächstniedrige Stimmenzahl erreicht hat.

(4) Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann in die Mitarbeitervertretung ein, wenn
ein Mitglied verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, sofern dies zur Sicherstellung
der Beschlussfähigkeit der Mitarbeitervertretung erforderlich ist.

(5) 1Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung haben die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen, die sie in ihrer Eigen-
schaft als Mitglied der Mitarbeitervertretung erhalten haben, der Mitarbeitervertretung
auszuhändigen. 2Besteht die Mitarbeitervertretung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, sind
die Unterlagen der neuen Mitarbeitervertretung auszuhändigen.

V. Abschnitt
Rechtsstellung der Mitglieder der Mitarbeitervertretung

§ 19
Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung

(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt
aus. 2Sie dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse behindert noch
wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre beruf-
liche Entwicklung.

(2) 1Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung
ohne Minderung ihrer Bezüge innerhalb der allgemeinen Arbeitszeit zu gewähren, soweit
die Aufgaben nicht in der Zeit der Freistellung nach § 20 erledigt werden können. 2Ist
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einem Mitglied der Mitarbeitervertretung die volle Ausübung seines Amtes in der Regel
innerhalb seiner Arbeitszeit nicht möglich, so ist es auf Antrag von den ihm obliegenden
Aufgaben in angemessenem Umfang zu entlasten. 3Dabei sind die besonderen Gegeben-
heiten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichtigen. 4Soweit erforderlich soll die
Dienststellenleitung für eine Ersatzkraft sorgen. 5Können die Aufgaben der Mitarbeiter-
vertretung aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen wer-
den, so ist hierfür auf Antrag Freizeitausgleich zu gewähren.

(3) 1Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für die Teilnahme an Tagungen und
Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit in der Mitarbeitervertretung erforderliche Kennt-
nisse vermitteln, die dafür notwendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezüge oder
des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier Wochen während einer Amtszeit
zu gewähren. 2Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche Inanspruchnahme, höchstens
aber die bis zur täglichen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin oder eines
vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters. 3Über die Aufteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefrei-
ung zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen auf die einzelnen Mitglieder kann eine
Dienstvereinbarung abgeschlossen werden. 4Die Dienststellenleitung kann die Arbeitsbe-
freiung versagen, wenn dienstliche Notwendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt
worden sind.

§ 20
Freistellung von der Arbeit

(1) Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung von der Arbeit soll
eine Dienstvereinbarung zwischen der Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung
für die Dauer der Amtszeit der Mitarbeitervertretung getroffen werden.

(2) 1Kommt eine Dienstvereinbarung nach Absatz 1 nicht zustande, sind zur Wahrneh-
mung der Aufgaben der Mitarbeitervertretung auf deren Antrag von ihrer übrigen dienst-
lichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel

151-300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Mitglied der Mitarbeitervertretung,

301-600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zwei Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

601-1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vier Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

mehr als insgesamt 1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen je angefangene 500 ein wei-
teres Mitglied der Mitarbeitervertretung jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter freizustellen. 2Maßgeblich ist die Zahl der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 9. Satz 1 gilt nicht für die Wahrneh-
mung von Aufgaben als Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung (§ 6) sowie des Ge-
samtausschusses (§ 54).

(3) Anstelle von je zwei nach Absatz 2 Freizustellenden ist auf Antrag der Mitarbeiter-
vertretung ein Mitglied ganz freizustellen.

Mitarbeitervertretungsgesetz MVG 225.00

04.03.2020 EKPf 17
21GMDWMVG- EKD und MVG-Pfalz



(4) 1Die freizustellenden Mitglieder werden nach Erörterung mit der Dienststellenleitung
unter Berücksichtigung der dienstlichen Notwendigkeit von der Mitarbeitervertretung be-
stimmt. 2Die Aufgaben der Mitarbeitervertretung sind vorrangig in der Zeit der Freistellung
zu erledigen.

Zu § 20 MVG-EKD

§ 5 MVG-Pfalz
Freistellung

(1) § 20 MVG-EKD wird gestrichen.

(2) Von den Trägern diakonischer Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2
des Gesetzes über die Diakonie in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protes-
tantische Landeskirche) und den Ökumenischen Sozialstationen in der Diözese
Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche),
die das Mitarbeitervertretungsgesetz Pfalz anwenden, wird § 20 MVG-EKD
nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 entsprechend angewendet.

(3) Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung von der Ar-
beit kann eine Vereinbarung zwischen der Mitarbeitervertretung und der Dienst-
stellenleitung für die Dauer der Amtszeit der Mitarbeitervertretung getroffen
werden.

(4) 1Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 3 nicht zustande, sind zur Wahr-
nehmung der Aufgaben der Mitarbeitervertretung auf deren Antrag von ihrer
übrigen dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel

151 - 300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 3 Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung jeweils mit einem Achtel der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit Vollbeschäftigter,

301 - 600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 3 Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung jeweils mit einem Viertel der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit Vollbeschäftigter,

601 - 1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 3 Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit Vollbeschäftigter,

mehr als
1.000

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für je angefangene 500 Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen ein weiteres Mitglied der Mitarbeiter-
vertretung jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit Vollbeschäftigter
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freizustellen.
2Maßgeblich ist die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
nach § 9 MVG-EKD. 3Die sich bei der Ermittlung der Freistellungsdauer erge-
benden Bruchteile sind auf volle Minuten aufzurunden. 4Satz 1 gilt nicht für die
Wahrnehmung von Aufgaben als Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung (§
6 MVG-EKD) sowie des Gesamtausschusses (§ 54 MVG-EKD).

(5) Anstelle von mehreren nach Absatz 4 Freizustellenden sind auf Antrag der
Mitarbeitervertretung die Freistellungsanteile auf weniger Mitglieder zu vertei-
len.

(6) 1Die freizustellenden Mitglieder werden nach Erörterung mit der Dienststel-
lenleitung unter Berücksichtigung der dienstlichen Notwendigkeiten von der
Mitarbeitervertretung bestimmt. 2Die Aufgaben der Mitarbeitervertretung sind
vorrangig in der Zeit der Freistellung zu erledigen.

§ 21
Abordnungs- und Versetzungsverbot, Kündigungsschutz

(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen ohne ihre Zustimmung nur abgeord-
net oder versetzt werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist
und die Mitarbeitervertretung zustimmt. 2Besteht die Mitarbeitervertretung nach § 8 Ab-
satz 1 aus einer Person, hat die Dienststellenleitung die Zustimmung des Ersatzmitgliedes
nach § 18 Absatz 3 einzuholen.

(2) 1Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung darf nur gekündigt werden, wenn Tatsachen
vorliegen, die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen. 2Die au-
ßerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder der Zu-
stimmung des Ersatzmitgliedes, falls die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person be-
steht. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung der
Amtszeit entsprechend, es sei denn, dass die Amtszeit durch Beschluss nach § 17 beendet
wurde. 4§ 38 Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststel-
lenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.

(3) 1Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesentlichen Teil aufgelöst, ist eine Kün-
digung frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es sei denn, dass wegen zwin-
gender betrieblicher Gründe zu einem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss. 2Die
Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder, falls die Mitarbeiter-
vertretung nur aus einer Person besteht, der Zustimmung des Ersatzmitgliedes; Absatz 2
gilt entsprechend.

(4) Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend.
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(4) 1Die freizustellenden Mitglieder werden nach Erörterung mit der Dienststellenleitung
unter Berücksichtigung der dienstlichen Notwendigkeit von der Mitarbeitervertretung be-
stimmt. 2Die Aufgaben der Mitarbeitervertretung sind vorrangig in der Zeit der Freistellung
zu erledigen.

Zu § 20 MVG-EKD

§ 5 MVG-Pfalz
Freistellung

(1) § 20 MVG-EKD wird gestrichen.

(2) Von den Trägern diakonischer Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2
des Gesetzes über die Diakonie in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protes-
tantische Landeskirche) und den Ökumenischen Sozialstationen in der Diözese
Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche),
die das Mitarbeitervertretungsgesetz Pfalz anwenden, wird § 20 MVG-EKD
nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 entsprechend angewendet.

(3) Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung von der Ar-
beit kann eine Vereinbarung zwischen der Mitarbeitervertretung und der Dienst-
stellenleitung für die Dauer der Amtszeit der Mitarbeitervertretung getroffen
werden.

(4) 1Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 3 nicht zustande, sind zur Wahr-
nehmung der Aufgaben der Mitarbeitervertretung auf deren Antrag von ihrer
übrigen dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel

151 - 300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 3 Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung jeweils mit einem Achtel der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit Vollbeschäftigter,

301 - 600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 3 Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung jeweils mit einem Viertel der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit Vollbeschäftigter,

601 - 1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 3 Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit Vollbeschäftigter,

mehr als
1.000

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für je angefangene 500 Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen ein weiteres Mitglied der Mitarbeiter-
vertretung jeweils mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit Vollbeschäftigter
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freizustellen.
2Maßgeblich ist die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
nach § 9 MVG-EKD. 3Die sich bei der Ermittlung der Freistellungsdauer erge-
benden Bruchteile sind auf volle Minuten aufzurunden. 4Satz 1 gilt nicht für die
Wahrnehmung von Aufgaben als Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung (§
6 MVG-EKD) sowie des Gesamtausschusses (§ 54 MVG-EKD).

(5) Anstelle von mehreren nach Absatz 4 Freizustellenden sind auf Antrag der
Mitarbeitervertretung die Freistellungsanteile auf weniger Mitglieder zu vertei-
len.

(6) 1Die freizustellenden Mitglieder werden nach Erörterung mit der Dienststel-
lenleitung unter Berücksichtigung der dienstlichen Notwendigkeiten von der
Mitarbeitervertretung bestimmt. 2Die Aufgaben der Mitarbeitervertretung sind
vorrangig in der Zeit der Freistellung zu erledigen.

§ 21
Abordnungs- und Versetzungsverbot, Kündigungsschutz

(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen ohne ihre Zustimmung nur abgeord-
net oder versetzt werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist
und die Mitarbeitervertretung zustimmt. 2Besteht die Mitarbeitervertretung nach § 8 Ab-
satz 1 aus einer Person, hat die Dienststellenleitung die Zustimmung des Ersatzmitgliedes
nach § 18 Absatz 3 einzuholen.

(2) 1Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung darf nur gekündigt werden, wenn Tatsachen
vorliegen, die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen. 2Die au-
ßerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder der Zu-
stimmung des Ersatzmitgliedes, falls die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person be-
steht. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung der
Amtszeit entsprechend, es sei denn, dass die Amtszeit durch Beschluss nach § 17 beendet
wurde. 4§ 38 Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststel-
lenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.

(3) 1Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesentlichen Teil aufgelöst, ist eine Kün-
digung frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es sei denn, dass wegen zwin-
gender betrieblicher Gründe zu einem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss. 2Die
Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder, falls die Mitarbeiter-
vertretung nur aus einer Person besteht, der Zustimmung des Ersatzmitgliedes; Absatz 2
gilt entsprechend.

(4) Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend.
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§ 22
Schweigepflicht und Datenschutz

(1) 1Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Kirchengesetz wahrnehmen
oder wahrgenommen haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt gewordenen
Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. 2Diese Schweigepflicht be-
steht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Schweigepflicht besteht auch nach dem Aus-
scheiden aus der Mitarbeitervertretung oder aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. 4In
Personalangelegenheiten gilt dies gegenüber den Betroffenen, bis das formale Beteili-
gungsverfahren in den Fällen der Mitberatung oder Mitbestimmung begonnen hat, insbe-
sondere bis der Mitarbeitervertretung ein Antrag auf Zustimmung zu einer Maßnahme
vorliegt. 5Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf die Verhandlungsführung und das
Verhalten der an der Sitzung Teilnehmenden.

(2) 1Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den anderen Mitgliedern der Mitarbei-
tervertretung. 2Sie entfällt auf Beschluss der Mitarbeitervertretung auch gegenüber der
Dienststellenleitung und gegenüber der Stelle, die die Aufsicht über die Dienststelle führt.

(3) Die Mitarbeitervertretung hat für die Einhaltung des Datenschutzes in den Angele-
genheiten ihrer Geschäftsführung zu sorgen.

VI. Abschnitt
Geschäftsführung

§ 23
Vorsitz

(1) 1Die Mitarbeitervertretung entscheidet in geheimer Wahl über den Vorsitz. 2Der oder
die Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Mitarbeitervertretung im
Rahmen der von ihr gefassten Beschlüsse. 3Zu Beginn der Amtszeit legt die Mitarbeiter-
vertretung die Reihenfolge der Vertretung im Vorsitz fest. 4Die Reihenfolge ist der Dienst-
stellenleitung schriftlich mitzuteilen.

(2) Soweit die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person besteht, übernimmt die Stell-
vertretung der Wahlbewerber oder die Wahlbewerberin mit der nächstniedrigen Stimmen-
zahl, mit der alle Angelegenheiten der Mitarbeitervertretung beraten werden können.

§ 23a
Ausschüsse

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann die Bildung von Ausschüssen beschließen, denen je-
weils mindestens drei Mitglieder der Mitarbeitervertretung angehören müssen, und den
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Ausschüssen Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für den
Abschluss und die Kündigung von Dienstvereinbarungen. 2Die Übertragung und der Wi-
derruf der Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen Erledigung erfordern eine Drei-
viertelmehrheit der Mitglieder der Mitarbeitervertretung. 3Die Übertragung und der Wi-
derruf sind der Dienststellenleitung schriftlich anzuzeigen.

(2) 1In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 150 Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen kann die Mitarbeitervertretung die Bildung eines Ausschus-
ses für Wirtschaftsfragen beschließen. 2Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat die Auf-
gabe, die Mitarbeitervertretung über wirtschaftliche Angelegenheiten zu unterrichten. 3Die
Dienststellenleitung hat den Ausschuss für Wirtschaftsfragen rechtzeitig und umfassend
über die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Einrichtung unter Aushändigung der erfor-
derlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse der Einrichtung gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Aus-
wirkungen auf die Personalplanung darzustellen. 4Zu den wirtschaflichen Angelegenheiten
gehören insbesondere die Angelegenheiten nach § 34 Absatz 2. 5Die Dienststellenleitung
ist verpflichtet, auf dieser Grundlage mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens
einmal im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitervertretung ein-
mal im Kalendervierteljahr, über die wirtschafliche Lage der Einrichtung zu beraten. 6Sie
kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen.
7Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen Umfang Sachverständige
aus der Dienststelle hinzuziehen. 8Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten
Personen gilt § 22 entsprechend.

§ 24
Sitzungen

(1) Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit nach § 15 Absatz 2 hat der Wahl-
vorstand, im Fall der vereinfachten Wahl die Versammlungsleitung, die Mitglieder der
Mitarbeitervertretung zur Vornahme der nach § 23 Absatz 1 vorgesehenen Wahlen ein-
zuberufen und die Sitzung zu leiten, bis die Mitarbeitervertretung über ihren Vorsitz ent-
schieden hat.

(2) 1Der oder die Vorsitzende beraumt die weiteren Sitzungen der Mitarbeitervertretung
an, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlungen. 2Die Mitglieder der Mitar-
beitervertretung sind rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. 3Dies gilt
auch für die Interessenvertretungen besonderer Mitarbeitergruppen (§§ 49 bis 53), soweit
sie ein Recht auf Teilnahme an der Sitzung haben. 4Kann ein Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung an der Sitzung nicht teilnehmen, so hat es dies unter Angabe der Gründe unver-
züglich mitzuteilen.

(3) 1Der oder die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und einen Gegenstand auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein Viertel der Mitglieder der Mitarbeitervertretung
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§ 22
Schweigepflicht und Datenschutz

(1) 1Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Kirchengesetz wahrnehmen
oder wahrgenommen haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt gewordenen
Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. 2Diese Schweigepflicht be-
steht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Schweigepflicht besteht auch nach dem Aus-
scheiden aus der Mitarbeitervertretung oder aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. 4In
Personalangelegenheiten gilt dies gegenüber den Betroffenen, bis das formale Beteili-
gungsverfahren in den Fällen der Mitberatung oder Mitbestimmung begonnen hat, insbe-
sondere bis der Mitarbeitervertretung ein Antrag auf Zustimmung zu einer Maßnahme
vorliegt. 5Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf die Verhandlungsführung und das
Verhalten der an der Sitzung Teilnehmenden.

(2) 1Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den anderen Mitgliedern der Mitarbei-
tervertretung. 2Sie entfällt auf Beschluss der Mitarbeitervertretung auch gegenüber der
Dienststellenleitung und gegenüber der Stelle, die die Aufsicht über die Dienststelle führt.

(3) Die Mitarbeitervertretung hat für die Einhaltung des Datenschutzes in den Angele-
genheiten ihrer Geschäftsführung zu sorgen.

VI. Abschnitt
Geschäftsführung

§ 23
Vorsitz

(1) 1Die Mitarbeitervertretung entscheidet in geheimer Wahl über den Vorsitz. 2Der oder
die Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Mitarbeitervertretung im
Rahmen der von ihr gefassten Beschlüsse. 3Zu Beginn der Amtszeit legt die Mitarbeiter-
vertretung die Reihenfolge der Vertretung im Vorsitz fest. 4Die Reihenfolge ist der Dienst-
stellenleitung schriftlich mitzuteilen.

(2) Soweit die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person besteht, übernimmt die Stell-
vertretung der Wahlbewerber oder die Wahlbewerberin mit der nächstniedrigen Stimmen-
zahl, mit der alle Angelegenheiten der Mitarbeitervertretung beraten werden können.

§ 23a
Ausschüsse

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann die Bildung von Ausschüssen beschließen, denen je-
weils mindestens drei Mitglieder der Mitarbeitervertretung angehören müssen, und den
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Ausschüssen Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für den
Abschluss und die Kündigung von Dienstvereinbarungen. 2Die Übertragung und der Wi-
derruf der Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen Erledigung erfordern eine Drei-
viertelmehrheit der Mitglieder der Mitarbeitervertretung. 3Die Übertragung und der Wi-
derruf sind der Dienststellenleitung schriftlich anzuzeigen.

(2) 1In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 150 Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen kann die Mitarbeitervertretung die Bildung eines Ausschus-
ses für Wirtschaftsfragen beschließen. 2Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat die Auf-
gabe, die Mitarbeitervertretung über wirtschaftliche Angelegenheiten zu unterrichten. 3Die
Dienststellenleitung hat den Ausschuss für Wirtschaftsfragen rechtzeitig und umfassend
über die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Einrichtung unter Aushändigung der erfor-
derlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse der Einrichtung gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Aus-
wirkungen auf die Personalplanung darzustellen. 4Zu den wirtschaflichen Angelegenheiten
gehören insbesondere die Angelegenheiten nach § 34 Absatz 2. 5Die Dienststellenleitung
ist verpflichtet, auf dieser Grundlage mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens
einmal im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitervertretung ein-
mal im Kalendervierteljahr, über die wirtschafliche Lage der Einrichtung zu beraten. 6Sie
kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen.
7Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen Umfang Sachverständige
aus der Dienststelle hinzuziehen. 8Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten
Personen gilt § 22 entsprechend.

§ 24
Sitzungen

(1) Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit nach § 15 Absatz 2 hat der Wahl-
vorstand, im Fall der vereinfachten Wahl die Versammlungsleitung, die Mitglieder der
Mitarbeitervertretung zur Vornahme der nach § 23 Absatz 1 vorgesehenen Wahlen ein-
zuberufen und die Sitzung zu leiten, bis die Mitarbeitervertretung über ihren Vorsitz ent-
schieden hat.

(2) 1Der oder die Vorsitzende beraumt die weiteren Sitzungen der Mitarbeitervertretung
an, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlungen. 2Die Mitglieder der Mitar-
beitervertretung sind rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. 3Dies gilt
auch für die Interessenvertretungen besonderer Mitarbeitergruppen (§§ 49 bis 53), soweit
sie ein Recht auf Teilnahme an der Sitzung haben. 4Kann ein Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung an der Sitzung nicht teilnehmen, so hat es dies unter Angabe der Gründe unver-
züglich mitzuteilen.

(3) 1Der oder die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und einen Gegenstand auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein Viertel der Mitglieder der Mitarbeitervertretung

Mitarbeitervertretungsgesetz MVG 225.00

04.03.2020 EKPf 21
25GMDWMVG- EKD und MVG-Pfalz



oder die Dienststellenleitung beantragt. 2Dies gilt auch bei Angelegenheiten, die Schwer-
behinderte oder jugendliche Beschäftigte betreffen, wenn die Vertrauensperson der
Schwerbehinderten oder die Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden dies bean-
tragen und die Behandlung des Gegenstandes keinen Aufschub duldet.

(4) 1Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung finden in der Regel während der Arbeitszeit
statt. 2Die Mitarbeitervertretung hat bei der Einberufung von Sitzungen die dienstlichen
Notwendigkeiten zu berücksichtigen. 3Die Dienststellenleitung soll von Zeitpunkt und Ort
der Sitzungen vorher verständigt werden. 4Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

§ 25
Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeitervertretung

(1) 1Mitglieder der Dienststellenleitung sind berechtigt, an den Sitzungen teilzunehmen,
die auf ihr Verlangen anberaumt sind. 2Die Dienststellenleitung ist berechtigt, zu diesen
Sitzungen Sachkundige hinzuzuziehen. 3Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf Ver-
langen der Mitarbeitervertretung an Sitzungen teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.

(2) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Punkten der Tagesordnung sachkundige
Personen einladen.

(3) 1Für Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an einer Sitzung der Mitarbeitervertre-
tung teilnehmen, gilt die Schweigepflicht nach § 22. 2Sie sind ausdrücklich darauf hinzu-
weisen.

§ 26
Beschlussfassung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend ist. 2Die Beschlussfähigkeit muss für jeden Beschluss der Mitarbeitervertretung
gegeben sein.

(2) 1Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Abstim-
mung anwesenden Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 3Die Mit-
arbeitervertretung kann in ihrer Geschäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Um-
laufverfahren oder durch fernmündliche Absprachen gefasst werden können, sofern dabei
Einstimmigkeit erzielt wird. 4Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens in der Niederschrift
der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten.

(3) An der Beratung und der Beschlussfassung dürfen Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss

a) ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen (Eltern, Ehegatten, eingetragenen Le-
benspartnern oder Lebenspartnerinnen, Kindern und Geschwistern),

b) einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristi-
schen Person
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einen Vor- oder Nachteil bringen kann.

(4) Die Mitarbeitervertretung beschließt in Abwesenheit der Personen, die nach § 25 Ab-
satz 1 und 2 an der Sitzung teilgenommen haben.

§ 27
Sitzungsniederschrift

(1) 1Über jede Sitzung der Mitarbeitervertretung und ihrer Ausschüsse nach § 23 a Absatz
1 Satz 1 ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der An- oder Ab-
wesenden, die Tagesordnung, die gefassten Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die je-
weiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss. 2Die Niederschrift ist von dem oder der
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung oder des Ausschusses und einem weiteren Mitglied
der Mitarbeitervertretung zu unterzeichnen.

(2) Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der Mitarbeitervertretung teilgenommen,
so ist ihr ein Auszug aus der Niederschrift über die Verhandlungspunkte zuzuleiten, die
im Beisein der Dienststellenleitung verhandelt worden sind.

§ 28
Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten.
2Ort und Zeit bestimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung.

(2) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben das Recht, Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der Dienststelle an den Arbeitsplätzen aufzusuchen, sofern dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist.

(3) Versäumnis von Arbeitszeit, die für den Besuch von Sprechstunden oder durch sons-
tige Inanspruchnahme der Mitarbeitervertretung erforderlich ist, hat keine Minderung der
Bezüge zur Folge.

§ 29
Geschäftsordnung

Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Mitarbeitervertretung in einer Geschäftsord-
nung regeln.

§ 30
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung

(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung der Mitar-
beitervertretung hat die Dienststelle in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel,
dienststellenübliche technische Ausstattung und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.
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oder die Dienststellenleitung beantragt. 2Dies gilt auch bei Angelegenheiten, die Schwer-
behinderte oder jugendliche Beschäftigte betreffen, wenn die Vertrauensperson der
Schwerbehinderten oder die Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden dies bean-
tragen und die Behandlung des Gegenstandes keinen Aufschub duldet.

(4) 1Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung finden in der Regel während der Arbeitszeit
statt. 2Die Mitarbeitervertretung hat bei der Einberufung von Sitzungen die dienstlichen
Notwendigkeiten zu berücksichtigen. 3Die Dienststellenleitung soll von Zeitpunkt und Ort
der Sitzungen vorher verständigt werden. 4Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

§ 25
Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeitervertretung

(1) 1Mitglieder der Dienststellenleitung sind berechtigt, an den Sitzungen teilzunehmen,
die auf ihr Verlangen anberaumt sind. 2Die Dienststellenleitung ist berechtigt, zu diesen
Sitzungen Sachkundige hinzuzuziehen. 3Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf Ver-
langen der Mitarbeitervertretung an Sitzungen teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.

(2) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Punkten der Tagesordnung sachkundige
Personen einladen.

(3) 1Für Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an einer Sitzung der Mitarbeitervertre-
tung teilnehmen, gilt die Schweigepflicht nach § 22. 2Sie sind ausdrücklich darauf hinzu-
weisen.

§ 26
Beschlussfassung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend ist. 2Die Beschlussfähigkeit muss für jeden Beschluss der Mitarbeitervertretung
gegeben sein.

(2) 1Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Abstim-
mung anwesenden Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 3Die Mit-
arbeitervertretung kann in ihrer Geschäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Um-
laufverfahren oder durch fernmündliche Absprachen gefasst werden können, sofern dabei
Einstimmigkeit erzielt wird. 4Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens in der Niederschrift
der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten.

(3) An der Beratung und der Beschlussfassung dürfen Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss

a) ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen (Eltern, Ehegatten, eingetragenen Le-
benspartnern oder Lebenspartnerinnen, Kindern und Geschwistern),

b) einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristi-
schen Person
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einen Vor- oder Nachteil bringen kann.

(4) Die Mitarbeitervertretung beschließt in Abwesenheit der Personen, die nach § 25 Ab-
satz 1 und 2 an der Sitzung teilgenommen haben.

§ 27
Sitzungsniederschrift

(1) 1Über jede Sitzung der Mitarbeitervertretung und ihrer Ausschüsse nach § 23 a Absatz
1 Satz 1 ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der An- oder Ab-
wesenden, die Tagesordnung, die gefassten Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die je-
weiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss. 2Die Niederschrift ist von dem oder der
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung oder des Ausschusses und einem weiteren Mitglied
der Mitarbeitervertretung zu unterzeichnen.

(2) Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der Mitarbeitervertretung teilgenommen,
so ist ihr ein Auszug aus der Niederschrift über die Verhandlungspunkte zuzuleiten, die
im Beisein der Dienststellenleitung verhandelt worden sind.

§ 28
Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten.
2Ort und Zeit bestimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung.

(2) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben das Recht, Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der Dienststelle an den Arbeitsplätzen aufzusuchen, sofern dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist.

(3) Versäumnis von Arbeitszeit, die für den Besuch von Sprechstunden oder durch sons-
tige Inanspruchnahme der Mitarbeitervertretung erforderlich ist, hat keine Minderung der
Bezüge zur Folge.

§ 29
Geschäftsordnung

Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Mitarbeitervertretung in einer Geschäftsord-
nung regeln.

§ 30
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung

(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung der Mitar-
beitervertretung hat die Dienststelle in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel,
dienststellenübliche technische Ausstattung und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.
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(2) 1Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung entstehenden erforderlichen Kosten
trägt die Dienststelle, bei der die Mitarbeitervertretung gebildet ist. 2Kosten, die durch die
Beiziehung sachkundiger Personen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 3 entstehen, werden
von der Dienststelle übernommen, wenn die Dienststellenleitung der Kostenübernahme
vorher zugestimmt hat.

(3) 1Bei Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen werden die Kosten von den beteiligten
Dienststellen entsprechend dem Verhältnis der Zahl ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
getragen. 2Die Gliedkirchen können andere Regelungen vorsehen.

(4) 1Reisen der Mitglieder der Mitarbeitervertretung, die für ihre Tätigkeit notwendig sind,
gelten als Dienstreisen. 2Die Genehmigung dieser Reisen und die Erstattung der Reise-
kosten erfolgen nach den für die Dienststelle geltenden Bestimmungen.

(5) Die Mitarbeitervertretung darf für ihre Zwecke keine Beiträge erheben oder Zuwen-
dungen annehmen.

VII. Abschnitt
Mitarbeiterversammlung

§ 31
Mitarbeiterversammlung

(1) 1Die Mitarbeiterversammlung besteht aus allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der
Dienststelle, soweit sie nicht zur Dienststellenleitung gehören. 2Sie wird von dem oder der
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung einberufen und geleitet; sie ist nicht öffentlich.
3Die Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Ter-
min zu erfolgen. 4Zeit und Ort der Mitarbeiterversammlung sind mit der Dienststellenlei-
tung abzusprechen.

(2) 1Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine
ordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu
erstatten. 2Die Mitarbeitervertretung kann bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeiterver-
sammlungen in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit einberufen. 3Weiterhin ist der oder die
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung berechtigt und auf Antrag eines Viertels der Wahl-
berechtigten verpflichtet, eine außerordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen
und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(3) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige Per-
sonen zur Beratung hinzuziehen.

(4) 1Die ordentlichen Mitarbeiterversammlungen finden in der Arbeitszeit statt, sofern
nicht dienstliche Gründe eine andere Regelung erfordern. 2Die Zeit der Teilnahme an den
ordentlichen Mitarbeiterversammlungen und die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Ar-
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beitszeit, auch wenn die jeweilige Mitarbeiterversammlung außerhalb der Arbeitszeit
stattfindet. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für außerordentliche Mitarbeiterversammlungen ent-
sprechend, wenn dies im Einvernehmen zwischen Mitarbeitervertretung und Dienststel-
lenleitung beschlossen worden ist.

(5) 1Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mitarbeiterversammlung unter Mittei-
lung der Tagesordnung einzuladen; die Einladung kann auf einzelne Tagesordnungspunkte
beschränkt werden. 2Sie erhält auf Antrag das Wort. 3Sie soll mindestens einmal im Jahr
in einer Mitarbeiterversammlung über die Entwicklung der Dienststelle informieren.

(6) 1Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung aller Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzuhalten.
2Für Teilversammlungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 3Die Mitarbeitervertre-
tung kann darüber hinaus Teilversammlungen durchführen, wenn dies zur Erörterung der
besonderen Belange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Arbeitsbereichs oder be-
stimmter Personengruppen erforderlich ist.

(7) Für die Übernahme der Kosten, die durch die jeweilige Mitarbeiterversammlung ent-
stehen, gilt § 30 entsprechend.

§ 32
Aufgaben

(1) 1Die Mitarbeiterversammlung nimmt den Tätigkeitsbericht der Mitarbeitervertretung
entgegen und erörtert Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich der Mitarbeitervertre-
tung gehören. 2Sie kann Anträge an die Mitarbeitervertretung stellen und zu Beschlüssen
der Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. 3Die Mitarbeitervertretung ist an die Stellung-
nahme der Mitarbeiterversammlung nicht gebunden.

(2) Die Mitarbeiterversammlung wählt den Wahlvorstand.

VIII. Abschnitt
Aufgaben und Befugnisse der Mitarbeitervertretung

§ 33
Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung sind verpflichtet, sich gegenseitig bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, und arbeiten vertrauensvoll und partner-
schaftlich zusammen. 2Sie informieren sich gegenseitig über Angelegenheiten, die die
Dienstgemeinschaft betreffen. 3Sie achten darauf, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen nach Recht und Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfreiheit nicht beein-
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(2) 1Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung entstehenden erforderlichen Kosten
trägt die Dienststelle, bei der die Mitarbeitervertretung gebildet ist. 2Kosten, die durch die
Beiziehung sachkundiger Personen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 3 entstehen, werden
von der Dienststelle übernommen, wenn die Dienststellenleitung der Kostenübernahme
vorher zugestimmt hat.

(3) 1Bei Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen werden die Kosten von den beteiligten
Dienststellen entsprechend dem Verhältnis der Zahl ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
getragen. 2Die Gliedkirchen können andere Regelungen vorsehen.

(4) 1Reisen der Mitglieder der Mitarbeitervertretung, die für ihre Tätigkeit notwendig sind,
gelten als Dienstreisen. 2Die Genehmigung dieser Reisen und die Erstattung der Reise-
kosten erfolgen nach den für die Dienststelle geltenden Bestimmungen.

(5) Die Mitarbeitervertretung darf für ihre Zwecke keine Beiträge erheben oder Zuwen-
dungen annehmen.

VII. Abschnitt
Mitarbeiterversammlung

§ 31
Mitarbeiterversammlung

(1) 1Die Mitarbeiterversammlung besteht aus allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der
Dienststelle, soweit sie nicht zur Dienststellenleitung gehören. 2Sie wird von dem oder der
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung einberufen und geleitet; sie ist nicht öffentlich.
3Die Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Ter-
min zu erfolgen. 4Zeit und Ort der Mitarbeiterversammlung sind mit der Dienststellenlei-
tung abzusprechen.

(2) 1Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine
ordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu
erstatten. 2Die Mitarbeitervertretung kann bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeiterver-
sammlungen in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit einberufen. 3Weiterhin ist der oder die
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung berechtigt und auf Antrag eines Viertels der Wahl-
berechtigten verpflichtet, eine außerordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen
und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(3) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige Per-
sonen zur Beratung hinzuziehen.

(4) 1Die ordentlichen Mitarbeiterversammlungen finden in der Arbeitszeit statt, sofern
nicht dienstliche Gründe eine andere Regelung erfordern. 2Die Zeit der Teilnahme an den
ordentlichen Mitarbeiterversammlungen und die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Ar-
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beitszeit, auch wenn die jeweilige Mitarbeiterversammlung außerhalb der Arbeitszeit
stattfindet. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für außerordentliche Mitarbeiterversammlungen ent-
sprechend, wenn dies im Einvernehmen zwischen Mitarbeitervertretung und Dienststel-
lenleitung beschlossen worden ist.

(5) 1Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mitarbeiterversammlung unter Mittei-
lung der Tagesordnung einzuladen; die Einladung kann auf einzelne Tagesordnungspunkte
beschränkt werden. 2Sie erhält auf Antrag das Wort. 3Sie soll mindestens einmal im Jahr
in einer Mitarbeiterversammlung über die Entwicklung der Dienststelle informieren.

(6) 1Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung aller Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzuhalten.
2Für Teilversammlungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 3Die Mitarbeitervertre-
tung kann darüber hinaus Teilversammlungen durchführen, wenn dies zur Erörterung der
besonderen Belange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Arbeitsbereichs oder be-
stimmter Personengruppen erforderlich ist.

(7) Für die Übernahme der Kosten, die durch die jeweilige Mitarbeiterversammlung ent-
stehen, gilt § 30 entsprechend.

§ 32
Aufgaben

(1) 1Die Mitarbeiterversammlung nimmt den Tätigkeitsbericht der Mitarbeitervertretung
entgegen und erörtert Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich der Mitarbeitervertre-
tung gehören. 2Sie kann Anträge an die Mitarbeitervertretung stellen und zu Beschlüssen
der Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. 3Die Mitarbeitervertretung ist an die Stellung-
nahme der Mitarbeiterversammlung nicht gebunden.

(2) Die Mitarbeiterversammlung wählt den Wahlvorstand.

VIII. Abschnitt
Aufgaben und Befugnisse der Mitarbeitervertretung

§ 33
Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung sind verpflichtet, sich gegenseitig bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, und arbeiten vertrauensvoll und partner-
schaftlich zusammen. 2Sie informieren sich gegenseitig über Angelegenheiten, die die
Dienstgemeinschaft betreffen. 3Sie achten darauf, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen nach Recht und Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfreiheit nicht beein-
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trächtigt wird und jede Betätigung in der Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe der
Dienststelle, der Dienstgemeinschaft oder dem Arbeitsfrieden abträglich ist.

(2) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung müssen mindestens einmal im Halb-
jahr zur Besprechung allgemeiner Fragen des Dienstbetriebes und der Dienstgemeinschaft
und zum Austausch von Vorschlägen und Anregungen zusammenkommen. 2In der Be-
sprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung und der Gemeinschaft in der Dienststelle
erörtert werden. 3Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach § 5 Absatz 2 besteht,
findet die Besprechung nach Satz 1 mit allen beteiligten Dienststellenleitungen einmal im
Jahr statt.

(3) 1In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aussprache anzustreben. 2Erst wenn die
Bemühungen um eine Einigung in der Dienststelle gescheitert sind, dürfen andere Stellen
im Rahmen der dafür geltenden Bestimmungen angerufen werden. 3Das Scheitern der Ei-
nigung muss von der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung schriftlich erklärt
werden. 4Die Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung und der Mitbestimmung
bleiben unberührt.

§ 34
Informationsrechte der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und um-
fassend zu unterrichten. 2Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeitervertretung bereits
während der Vorbereitung von Entscheidungen informieren und die Mitarbeitervertretung,
insbesondere bei organisatorischen oder sozialen Maßnahmen, frühzeitig an den Planun-
gen beteiligen. 3In diesem Rahmen kann die Mitarbeitervertretung insbesondere an den
Beratungen von Ausschüssen und Kommissionen beteiligt werden.

(2) 1Die Dienststellenleitung hat die Mitarbeitervertretung einmal im Jahr über die Per-
sonalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und zukünftigen Personalbedarf, zu
unterrichten. 2In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als
150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besteht darüber hinaus mindestens einmal im Jahr,
auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitervertretung einmal im Kalen-
dervierteljahr, eine Informationspflicht über

a) die wirtschaftliche Lage der Dienststelle,

b) geplante Investitionen,

c) Rationalisierungsvorhaben,

d) die Einschränkung oder Stilllegung von wesentlichen Teilen der Dienststelle,

e) wesentliche Änderungen der Organisation oder des Zwecks der Dienststelle,

f) die Übernahme der Dienststelle oder Einrichtung durch Dritte, wenn hiermit der Er-
werb der Kontrolle verbunden ist,
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g) die Aufstellung und Änderung des Stellenplanentwurfs.

3Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese zu informieren.

(3) 1Der Mitarbeitervertretung sind die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen
Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 2Bei Einstellungen werden der Mitarbei-
tervertretung auf Verlangen sämtliche Bewerbungen vorgelegt; Mitarbeitervertretung und
Dienststellenleitung können hierüber eine Dienstvereinbarung abschließen. 3Die Dienst-
stellenleitung ist verpflichtet, die Mitarbeitervertretung auch über die Beschäftigung der
Personen in der Dienststelle zu informieren, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur
Dienststelle stehen.

(4) 1Personalakten dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person und
nur durch ein von ihr zu bestimmendes Mitglied der Mitarbeitervertretung eingesehen
werden. 2Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen der Beurteilten vor der Aufnahme
in die Personalakte der Mitarbeitervertretung zur Kenntnis zu bringen.

§ 35
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung hat die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern. 2Sie hat in ihrer Mitverantwortung für die
Aufgaben der Dienststelle das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und für
eine gute Zusammenarbeit einzutreten.

(2) Unbeschadet des Rechts des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, persönliche Anliegen
der Dienststellenleitung selbst vorzutragen, soll sich die Mitarbeitervertretung der Proble-
me annehmen und die Interessen auf Veranlassung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin,
sofern sie diese für berechtigt hält, bei der Dienststellenleitung vertreten.

(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere

a) Maßnahmen anregen, die der Arbeit in der Dienststelle und ihren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen dienen,

b) dafür eintreten, dass die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen, Dienst-
vereinbarungen und Anordnungen eingehalten werden,

c) Beschwerden, Anfragen und Anregungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ent-
gegennehmen und, soweit diese berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der
Dienststellenleitung auf deren Erledigung hinwirken,

d) die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Menschen, ein-
schließlich des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch, und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen in der
Dienststelle fördern und für eine ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende
Beschäftigung eintreten,
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trächtigt wird und jede Betätigung in der Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe der
Dienststelle, der Dienstgemeinschaft oder dem Arbeitsfrieden abträglich ist.

(2) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung müssen mindestens einmal im Halb-
jahr zur Besprechung allgemeiner Fragen des Dienstbetriebes und der Dienstgemeinschaft
und zum Austausch von Vorschlägen und Anregungen zusammenkommen. 2In der Be-
sprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung und der Gemeinschaft in der Dienststelle
erörtert werden. 3Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach § 5 Absatz 2 besteht,
findet die Besprechung nach Satz 1 mit allen beteiligten Dienststellenleitungen einmal im
Jahr statt.

(3) 1In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aussprache anzustreben. 2Erst wenn die
Bemühungen um eine Einigung in der Dienststelle gescheitert sind, dürfen andere Stellen
im Rahmen der dafür geltenden Bestimmungen angerufen werden. 3Das Scheitern der Ei-
nigung muss von der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung schriftlich erklärt
werden. 4Die Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung und der Mitbestimmung
bleiben unberührt.

§ 34
Informationsrechte der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und um-
fassend zu unterrichten. 2Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeitervertretung bereits
während der Vorbereitung von Entscheidungen informieren und die Mitarbeitervertretung,
insbesondere bei organisatorischen oder sozialen Maßnahmen, frühzeitig an den Planun-
gen beteiligen. 3In diesem Rahmen kann die Mitarbeitervertretung insbesondere an den
Beratungen von Ausschüssen und Kommissionen beteiligt werden.

(2) 1Die Dienststellenleitung hat die Mitarbeitervertretung einmal im Jahr über die Per-
sonalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und zukünftigen Personalbedarf, zu
unterrichten. 2In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als
150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besteht darüber hinaus mindestens einmal im Jahr,
auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitervertretung einmal im Kalen-
dervierteljahr, eine Informationspflicht über

a) die wirtschaftliche Lage der Dienststelle,

b) geplante Investitionen,

c) Rationalisierungsvorhaben,

d) die Einschränkung oder Stilllegung von wesentlichen Teilen der Dienststelle,

e) wesentliche Änderungen der Organisation oder des Zwecks der Dienststelle,

f) die Übernahme der Dienststelle oder Einrichtung durch Dritte, wenn hiermit der Er-
werb der Kontrolle verbunden ist,
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g) die Aufstellung und Änderung des Stellenplanentwurfs.

3Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese zu informieren.

(3) 1Der Mitarbeitervertretung sind die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen
Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 2Bei Einstellungen werden der Mitarbei-
tervertretung auf Verlangen sämtliche Bewerbungen vorgelegt; Mitarbeitervertretung und
Dienststellenleitung können hierüber eine Dienstvereinbarung abschließen. 3Die Dienst-
stellenleitung ist verpflichtet, die Mitarbeitervertretung auch über die Beschäftigung der
Personen in der Dienststelle zu informieren, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur
Dienststelle stehen.

(4) 1Personalakten dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person und
nur durch ein von ihr zu bestimmendes Mitglied der Mitarbeitervertretung eingesehen
werden. 2Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen der Beurteilten vor der Aufnahme
in die Personalakte der Mitarbeitervertretung zur Kenntnis zu bringen.

§ 35
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung hat die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern. 2Sie hat in ihrer Mitverantwortung für die
Aufgaben der Dienststelle das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und für
eine gute Zusammenarbeit einzutreten.

(2) Unbeschadet des Rechts des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, persönliche Anliegen
der Dienststellenleitung selbst vorzutragen, soll sich die Mitarbeitervertretung der Proble-
me annehmen und die Interessen auf Veranlassung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin,
sofern sie diese für berechtigt hält, bei der Dienststellenleitung vertreten.

(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere

a) Maßnahmen anregen, die der Arbeit in der Dienststelle und ihren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen dienen,

b) dafür eintreten, dass die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen, Dienst-
vereinbarungen und Anordnungen eingehalten werden,

c) Beschwerden, Anfragen und Anregungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ent-
gegennehmen und, soweit diese berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der
Dienststellenleitung auf deren Erledigung hinwirken,

d) die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Menschen, ein-
schließlich des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch, und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen in der
Dienststelle fördern und für eine ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende
Beschäftigung eintreten,
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e) für die Gleichstellung und die Gemeinschaft in der Dienststelle eintreten und Maß-
nahmen zur Erreichung dieser Ziele anregen sowie an ihrer Umsetzung mitwirken,

f) die Integration ausländischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördern,

g) Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und des betrieblichen Umwelt-
schutzes fördern.

(4) Werden Beschwerden nach Absatz 3 Buchstabe c in einer Sitzung der Mitarbeiterver-
tretung erörtert, hat der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin das Recht, vor
einer Entscheidung von der Mitarbeitervertretung gehört zu werden.

(5) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können bei Personalgesprächen ein Mitglied der
Mitarbeitervertretung hinzuziehen.

Zu § 35 MVG-EKD

§ 5a MVG-Pfalz
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

1Die Mitarbeitervertretung soll für die Gleichstellung und die Gemeinschaft von
Frauen und Männern in der Dienststelle eintreten und Maßnahmen zur Errei-
chung dieser Ziele anregen sowie an ihrer Umsetzung mitwirken. 2Zu diesem
Zweck beruft sie aus ihrer Mitte ein Mitglied zum Beauftragen/zur Beauftragten
für die Gleichstellung und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Beauf-
tragen/zur stellvertretenden Beauftragen für die Gleichstellung, das im Fall der
Verhinderung eintritt. 3Nimmt ein Mann die Beauftragung wahr, so soll eine
Frau Stellvertreterin sein und umgekehrt.

§ 36
Dienstvereinbarungen

(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung können Dienstvereinbarungen ab-
schließen. 2Dienstvereinbarungen dürfen Regelungen weder erweitern, einschränken noch
ausschließen, die auf Rechtsvorschriften, insbesondere Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen
Kommission, Tarifverträgen und Entscheidungen des Schlichtungsausschusses nach dem
Arbeitsrechtsregelungsgesetz oder allgemein verbindlichen Richtlinien der Kirche beru-
hen. 3Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 2 genannten
Regelungen vereinbart worden sind oder üblicherweise vereinbart werden, können nicht
Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn, die Regelung nach Satz 2 lässt eine
Dienstvereinbarung ausdrücklich zu.
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(2) Dienstvereinbarungen sind schriftlich niederzulegen, von beiden Partnern zu unter-
zeichnen und in geeigneter Weise bekannt zu geben.

(3) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und können im Einzelfall nicht abbedungen
werden.

(4) 1Wenn in der Dienstvereinbarung Rechte für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen be-
gründet werden, ist darin in der Regel festzulegen, inwieweit diese Rechte bei Außer-
krafttreten der Dienstvereinbarung fortgelten sollen. 2Eine darüber hinausgehende Nach-
wirkung ist ausgeschlossen.

(5) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist von
drei Monaten zum Ende eines Monats gekündigt werden.

§ 36a
Einigungsstellen

(1) 1Auf Antrag der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung ist für die Dienst-
stelle eine Einigungsstelle zur Beilegung von Regelungsstreitigkeiten zwischen der Mit-
arbeitervertretung und der Dienststellenleitung in organisatorischen und sozialen Angele-
genheiten nach § 40 zu bilden. 2Durch Dienstvereinbarung kann eine ständige Einigungs-
stelle gebildet werden. 3Besteht in der Dienststelle eine Gesamtmitarbeitervertretung, kann
dieser die Zuständigkeit für die Bildung von Einigungsstellen von den Mitarbeitervertre-
tungen übertragen werden. 4Für gemeinsame Mitarbeitervertretungen nach § 5 Absatz 3
bedarf die Bildung von Einigungsstellen einer Dienstvereinbarung. 5Der Spruch der Eini-
gungsstelle ersetzt die Einigung zwischen der Mitarbeitervertretung und der Dienststel-
lenleitung. 6Die Zuständigkeit des Kirchengerichts für Rechtsstreitigkeiten nach § 60 bleibt
unberührt.

(2) Nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts können gemeinsame Einigungsstellen für
mehrere Dienststellen gebildet werden.

(3) 1Die Einigungsstelle besteht aus je zwei beisitzenden Mitgliedern, die von der Mitar-
beitervertretung und der Dienststellenleitung bestellt werden, sowie einem oder einer Vor-
sitzenden, der oder die das Amt unparteiisch ausübt. 2Der oder die Vorsitzende wird ge-
meinsam von der Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung bestellt. 3Kommt eine
einvernehmliche Bestellung nicht zu Stande, entscheidet auf Antrag das Kirchengericht
über die Bestellung.

(4) 1Die Einigungsstelle wird nach Anrufung durch einen der Beteiligten unverzüglich
tätig. 2Sie entscheidet durch Spruch nach nicht öffentlicher, mündlicher Verhandlung mit
Stimmenmehrheit. 3Bei der Beschlussfassung hat sich der oder die Vorsitzende zunächst
der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht zu Stande, nimmt der oder
die Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. 4Bei der
Beschlussfassung hat die Einigungsstelle die Belange der Dienststelle und ihrer Mitarbeiter
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e) für die Gleichstellung und die Gemeinschaft in der Dienststelle eintreten und Maß-
nahmen zur Erreichung dieser Ziele anregen sowie an ihrer Umsetzung mitwirken,

f) die Integration ausländischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördern,

g) Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und des betrieblichen Umwelt-
schutzes fördern.

(4) Werden Beschwerden nach Absatz 3 Buchstabe c in einer Sitzung der Mitarbeiterver-
tretung erörtert, hat der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin das Recht, vor
einer Entscheidung von der Mitarbeitervertretung gehört zu werden.

(5) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können bei Personalgesprächen ein Mitglied der
Mitarbeitervertretung hinzuziehen.

Zu § 35 MVG-EKD

§ 5a MVG-Pfalz
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

1Die Mitarbeitervertretung soll für die Gleichstellung und die Gemeinschaft von
Frauen und Männern in der Dienststelle eintreten und Maßnahmen zur Errei-
chung dieser Ziele anregen sowie an ihrer Umsetzung mitwirken. 2Zu diesem
Zweck beruft sie aus ihrer Mitte ein Mitglied zum Beauftragen/zur Beauftragten
für die Gleichstellung und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Beauf-
tragen/zur stellvertretenden Beauftragen für die Gleichstellung, das im Fall der
Verhinderung eintritt. 3Nimmt ein Mann die Beauftragung wahr, so soll eine
Frau Stellvertreterin sein und umgekehrt.

§ 36
Dienstvereinbarungen

(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung können Dienstvereinbarungen ab-
schließen. 2Dienstvereinbarungen dürfen Regelungen weder erweitern, einschränken noch
ausschließen, die auf Rechtsvorschriften, insbesondere Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen
Kommission, Tarifverträgen und Entscheidungen des Schlichtungsausschusses nach dem
Arbeitsrechtsregelungsgesetz oder allgemein verbindlichen Richtlinien der Kirche beru-
hen. 3Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 2 genannten
Regelungen vereinbart worden sind oder üblicherweise vereinbart werden, können nicht
Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn, die Regelung nach Satz 2 lässt eine
Dienstvereinbarung ausdrücklich zu.
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(2) Dienstvereinbarungen sind schriftlich niederzulegen, von beiden Partnern zu unter-
zeichnen und in geeigneter Weise bekannt zu geben.

(3) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und können im Einzelfall nicht abbedungen
werden.

(4) 1Wenn in der Dienstvereinbarung Rechte für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen be-
gründet werden, ist darin in der Regel festzulegen, inwieweit diese Rechte bei Außer-
krafttreten der Dienstvereinbarung fortgelten sollen. 2Eine darüber hinausgehende Nach-
wirkung ist ausgeschlossen.

(5) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist von
drei Monaten zum Ende eines Monats gekündigt werden.

§ 36a
Einigungsstellen

(1) 1Auf Antrag der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung ist für die Dienst-
stelle eine Einigungsstelle zur Beilegung von Regelungsstreitigkeiten zwischen der Mit-
arbeitervertretung und der Dienststellenleitung in organisatorischen und sozialen Angele-
genheiten nach § 40 zu bilden. 2Durch Dienstvereinbarung kann eine ständige Einigungs-
stelle gebildet werden. 3Besteht in der Dienststelle eine Gesamtmitarbeitervertretung, kann
dieser die Zuständigkeit für die Bildung von Einigungsstellen von den Mitarbeitervertre-
tungen übertragen werden. 4Für gemeinsame Mitarbeitervertretungen nach § 5 Absatz 3
bedarf die Bildung von Einigungsstellen einer Dienstvereinbarung. 5Der Spruch der Eini-
gungsstelle ersetzt die Einigung zwischen der Mitarbeitervertretung und der Dienststel-
lenleitung. 6Die Zuständigkeit des Kirchengerichts für Rechtsstreitigkeiten nach § 60 bleibt
unberührt.

(2) Nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts können gemeinsame Einigungsstellen für
mehrere Dienststellen gebildet werden.

(3) 1Die Einigungsstelle besteht aus je zwei beisitzenden Mitgliedern, die von der Mitar-
beitervertretung und der Dienststellenleitung bestellt werden, sowie einem oder einer Vor-
sitzenden, der oder die das Amt unparteiisch ausübt. 2Der oder die Vorsitzende wird ge-
meinsam von der Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung bestellt. 3Kommt eine
einvernehmliche Bestellung nicht zu Stande, entscheidet auf Antrag das Kirchengericht
über die Bestellung.

(4) 1Die Einigungsstelle wird nach Anrufung durch einen der Beteiligten unverzüglich
tätig. 2Sie entscheidet durch Spruch nach nicht öffentlicher, mündlicher Verhandlung mit
Stimmenmehrheit. 3Bei der Beschlussfassung hat sich der oder die Vorsitzende zunächst
der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht zu Stande, nimmt der oder
die Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. 4Bei der
Beschlussfassung hat die Einigungsstelle die Belange der Dienststelle und ihrer Mitarbeiter
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und Mitarbeiterinnen im Rahmen billigen Ermessens angemessen zu berücksichtigen. 5Die
Überschreitung der Grenzen billigen Ermessens kann innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat von der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung vor dem Kirchengericht
geltend gemacht werden.

(5) 1Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland regelt die Entschädigungen für die
Mitglieder von Einigungsstellen durch Rechtsverordnung. 2Den Gliedkirchen bleibt eine
anderweitige Regelung unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten.

(6) Die Gliedkirchen können in ihren Anwendungsbestimmungen ergänzende Regelungen
treffen.

Zu § 36a MVG-EKD

§ 5b MVG-Pfalz
Einigungsstellen

(1) 1§ 36a MVG-EKD findet keine Anwendung. 2Die Mitarbeitervertretung und
die Dienststellenleitung können durch Dienstvereinbarung regeln, dass in der
Dienststelle in Bedarfsfällen oder ständig eine Einigungsstelle zu bilden ist.

(2) 1Sind Einigungsstellen gebildet worden, so sind sie zuständig für Regelungs-
streitigkeiten zwischen der Dienststellenleitung und der Mitarbeitervertretung
in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten nach § 40 MVG-EKD. 2Der
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen der Dienststellenlei-
tung und der Mitarbeitervertretung.

(3) 1Zum notwendigen Inhalt einer Dienstvereinbarung über die Bildung von
Einigungsstellen gehören Regelungen über das Besetzungsverfahren, das Ver-
fahren vor der Einigungsstelle und über den Umfang der Einigungs- und Rege-
lungsbefugnis sowie deren Kosten. 2Die Dienstvereinbarung kann vorsehen,
dass in Angelegenheiten, die durch Beschluss der Einigungsstelle bereits ent-
schieden sind, die Kirchengerichte für Mitarbeitervertretungssachen nur inso-
weit zur Überprüfung und Entscheidung angerufen werden dürfen, als gerügt
wird, dass der Inhalt des Einigungsstellenbeschlusses mit diesem Kirchengesetz
oder anderen Rechtsvorschriften und Dienstvereinbarungen rechtlich unverein-
bar ist.
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§ 37
Verfahren der Beteiligung der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitarbeitervertretung wird insbesondere in den Verfahren der Mitbestimmung
(§ 38), der eingeschränkten Mitbestimmung (§ 41) und der Mitberatung (§ 45) beteiligt.

(2) Die Mitarbeitervertretung hat ihre Beteiligungsrechte im Rahmen der Zuständigkeit
der Dienststelle und der geltenden Bestimmungen wahrzunehmen.

§ 38
Mitbestimmung

(1) 1Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung unterliegt, darf
sie erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeitervertretung vorliegt oder
kirchengerichtlich ersetzt worden ist oder die Einigungsstelle gemäß § 36a entschieden
hat. 2Eine der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitar-
beitervertretung nicht beteiligt worden ist. 3Abweichend von Satz 2 ist ein Arbeitsvertrag
wirksam; die Mitarbeitervertretung kann jedoch verlangen, dass der Mitarbeiter oder die
Mitarbeiterin so lange nicht beschäftigt wird, bis eine Einigung zwischen Mitarbeiterver-
tretung und Dienststellenleitung erzielt ist oder die fehlende Einigung kirchengerichtlich
ersetzt wurde.

(2) 1Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitarbeitervertretung von der beabsichtigten
Maßnahme und beantragt deren Zustimmung. 2Auf Verlangen der Mitarbeitervertretung
ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihr zu erörtern.

(3) 1Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeitervertretung nicht innerhalb von
zwei Wochen schriftlich die Zustimmung verweigert oder eine mündliche Erörterung be-
antragt. 2Die Dienststellenleitung kann die Frist in dringenden Fällen bis auf drei Arbeits-
tage abkürzen. 3Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an den Vorsitzenden oder
die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. 4Die Dienststellenleitung kann im Einzelfall die
Frist auf Antrag der Mitarbeitervertretung verlängern. 5Die Mitarbeitervertretung hat eine
Verweigerung der Zustimmung gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu begrün-
den. 6Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung als erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung
die Zustimmung nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluss der Erörterung
schriftlich verweigert. 7Die Erörterung ist abgeschlossen, wenn dies durch die Mitarbei-
tervertretung oder die Dienststellenleitung schriftlich mitgeteilt wird.

(4) 1Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine Einigung zustande, kann die Dienst-
stellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der schriftlichen Weigerung das
Kirchengericht anrufen. 2Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten
bei Angelegenheiten nach § 40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle gemäß § 36a
besteht. 3In diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle auf Antrag eines der Beteiligten.
4In Regelungsstreitigkeiten nach § 36a Absatz 1 können Mitarbeitervertretung und Dienst-
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und Mitarbeiterinnen im Rahmen billigen Ermessens angemessen zu berücksichtigen. 5Die
Überschreitung der Grenzen billigen Ermessens kann innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat von der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung vor dem Kirchengericht
geltend gemacht werden.

(5) 1Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland regelt die Entschädigungen für die
Mitglieder von Einigungsstellen durch Rechtsverordnung. 2Den Gliedkirchen bleibt eine
anderweitige Regelung unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten.

(6) Die Gliedkirchen können in ihren Anwendungsbestimmungen ergänzende Regelungen
treffen.

Zu § 36a MVG-EKD

§ 5b MVG-Pfalz
Einigungsstellen

(1) 1§ 36a MVG-EKD findet keine Anwendung. 2Die Mitarbeitervertretung und
die Dienststellenleitung können durch Dienstvereinbarung regeln, dass in der
Dienststelle in Bedarfsfällen oder ständig eine Einigungsstelle zu bilden ist.

(2) 1Sind Einigungsstellen gebildet worden, so sind sie zuständig für Regelungs-
streitigkeiten zwischen der Dienststellenleitung und der Mitarbeitervertretung
in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten nach § 40 MVG-EKD. 2Der
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen der Dienststellenlei-
tung und der Mitarbeitervertretung.

(3) 1Zum notwendigen Inhalt einer Dienstvereinbarung über die Bildung von
Einigungsstellen gehören Regelungen über das Besetzungsverfahren, das Ver-
fahren vor der Einigungsstelle und über den Umfang der Einigungs- und Rege-
lungsbefugnis sowie deren Kosten. 2Die Dienstvereinbarung kann vorsehen,
dass in Angelegenheiten, die durch Beschluss der Einigungsstelle bereits ent-
schieden sind, die Kirchengerichte für Mitarbeitervertretungssachen nur inso-
weit zur Überprüfung und Entscheidung angerufen werden dürfen, als gerügt
wird, dass der Inhalt des Einigungsstellenbeschlusses mit diesem Kirchengesetz
oder anderen Rechtsvorschriften und Dienstvereinbarungen rechtlich unverein-
bar ist.
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§ 37
Verfahren der Beteiligung der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitarbeitervertretung wird insbesondere in den Verfahren der Mitbestimmung
(§ 38), der eingeschränkten Mitbestimmung (§ 41) und der Mitberatung (§ 45) beteiligt.

(2) Die Mitarbeitervertretung hat ihre Beteiligungsrechte im Rahmen der Zuständigkeit
der Dienststelle und der geltenden Bestimmungen wahrzunehmen.

§ 38
Mitbestimmung

(1) 1Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung unterliegt, darf
sie erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeitervertretung vorliegt oder
kirchengerichtlich ersetzt worden ist oder die Einigungsstelle gemäß § 36a entschieden
hat. 2Eine der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitar-
beitervertretung nicht beteiligt worden ist. 3Abweichend von Satz 2 ist ein Arbeitsvertrag
wirksam; die Mitarbeitervertretung kann jedoch verlangen, dass der Mitarbeiter oder die
Mitarbeiterin so lange nicht beschäftigt wird, bis eine Einigung zwischen Mitarbeiterver-
tretung und Dienststellenleitung erzielt ist oder die fehlende Einigung kirchengerichtlich
ersetzt wurde.

(2) 1Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitarbeitervertretung von der beabsichtigten
Maßnahme und beantragt deren Zustimmung. 2Auf Verlangen der Mitarbeitervertretung
ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihr zu erörtern.

(3) 1Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeitervertretung nicht innerhalb von
zwei Wochen schriftlich die Zustimmung verweigert oder eine mündliche Erörterung be-
antragt. 2Die Dienststellenleitung kann die Frist in dringenden Fällen bis auf drei Arbeits-
tage abkürzen. 3Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an den Vorsitzenden oder
die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. 4Die Dienststellenleitung kann im Einzelfall die
Frist auf Antrag der Mitarbeitervertretung verlängern. 5Die Mitarbeitervertretung hat eine
Verweigerung der Zustimmung gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu begrün-
den. 6Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung als erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung
die Zustimmung nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluss der Erörterung
schriftlich verweigert. 7Die Erörterung ist abgeschlossen, wenn dies durch die Mitarbei-
tervertretung oder die Dienststellenleitung schriftlich mitgeteilt wird.

(4) 1Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine Einigung zustande, kann die Dienst-
stellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der schriftlichen Weigerung das
Kirchengericht anrufen. 2Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten
bei Angelegenheiten nach § 40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle gemäß § 36a
besteht. 3In diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle auf Antrag eines der Beteiligten.
4In Regelungsstreitigkeiten nach § 36a Absatz 1 können Mitarbeitervertretung und Dienst-

Mitarbeitervertretungsgesetz MVG 225.00

04.03.2020 EKPf 31
35GMDWMVG- EKD und MVG-Pfalz



stellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach festgestellter Nichteinigung die Eini-
gungsstelle anrufen.

(5) 1Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, bis zur
endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. 2Vorläufige Regelungen dürfen
die Durchführung einer anderen endgültigen Entscheidung nicht hindern. 3Die Dienststel-
lenleitung hat der Mitarbeitervertretung eine beabsichtigte vorläufige Maßnahme mitzu-
teilen, zu begründen und unverzüglich das Verfahren der Absätze 1 und 2 einzuleiten oder
fortzusetzen.

§ 39
Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:

a) Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen und sonstigen Fragebogen zur Erhe-
bung personenbezogener Daten, soweit nicht eine gesetzliche Regelung besteht,

b) Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die Dienststelle,

c) Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Teil-
nehmerauswahl,

d) Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen,

e) Einführung sowie Grundsätze der Durchführung von Mitarbeiter-Jahresgesprächen.

§ 40
Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten

Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:

a) Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärzten und -ärztinnen sowie
Fachkräften für Arbeitssicherheit,

b) Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefahren,

c) Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf
ihre Rechtsform,

d) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, Verteilung der Arbeitszeit
auf die einzelnen Wochentage sowie Festlegung der Grundsätze für die Aufstellung
von Dienstplänen,

e) Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,

f) Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei Auflösung, Einschränkung, Verle-
gung und Zusammenlegung von Dienststellen oder erheblichen Teilen von ihnen)
einschließlich Plänen für Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung von wirt-
schaftlichen Nachteilen und für die Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen, wobei
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Sozialpläne Regelungen weder einschränken noch ausschließen dürfen, die auf
Rechtsvorschriften oder allgemein verbindlichen Richtlinien beruhen,

g) Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,

h) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,

i) Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung des Arbeitsab-
laufs,

j) Einführung und Anwendung von Maßnahmen oder technischen Einrichtungen, die
dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen zu überwachen,

k) Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus- und Betriebsordnungen) und des
Verhaltens der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dienst,

l) Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterschaft,

m) Grundsätze für die Gewährung von Unterstützungen oder sonstigen Zuwendungen,
auf die kein Rechtsanspruch besteht,

n) Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
wenn die Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine Festsetzung der Nutzungs-
bedingungen und die Kündigung des Nutzungsverhältnisses,

o) Gründsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.

§ 41
Eingeschränkte Mitbestimmung

(1) Die Mitarbeitervertretung darf in den Fällen der eingeschränkten Mitbestimmung
(§§ 42 und 43) mit Ausnahme des Falles gemäß § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung
nach Ablauf der Probezeit) ihre Zustimmung nur verweigern, wenn

a) die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine Vertragsbestimmung, eine Dienst-
vereinbarung, eine Verwaltungsanordnung, eine andere bindende Bestimmung oder
eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung verstößt,

b) die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der oder die durch die Maß-
nahme Betroffene oder andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen benachteiligt werden,
ohne dass dies aus dienstlichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist,

c) die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass eine Einstellung zur Störung
des Friedens in der Dienststelle führt.

(2) Im Falle des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) darf
die Mitarbeitervertretung ihre Zustimmung nur verweigern, wenn die Kündigung gegen
eine Rechtsvorschrift, eine arbeitsrechtliche Regelung, eine andere bindende Bestimmung
oder eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung verstößt.

Mitarbeitervertretungsgesetz MVG 225.00

04.03.2020 EKPf 33
36 GMDW MVG- EKD und MVG-Pfalz



stellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach festgestellter Nichteinigung die Eini-
gungsstelle anrufen.

(5) 1Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, bis zur
endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. 2Vorläufige Regelungen dürfen
die Durchführung einer anderen endgültigen Entscheidung nicht hindern. 3Die Dienststel-
lenleitung hat der Mitarbeitervertretung eine beabsichtigte vorläufige Maßnahme mitzu-
teilen, zu begründen und unverzüglich das Verfahren der Absätze 1 und 2 einzuleiten oder
fortzusetzen.

§ 39
Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:

a) Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen und sonstigen Fragebogen zur Erhe-
bung personenbezogener Daten, soweit nicht eine gesetzliche Regelung besteht,

b) Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die Dienststelle,

c) Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Teil-
nehmerauswahl,

d) Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen,

e) Einführung sowie Grundsätze der Durchführung von Mitarbeiter-Jahresgesprächen.

§ 40
Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten

Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:

a) Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärzten und -ärztinnen sowie
Fachkräften für Arbeitssicherheit,

b) Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefahren,

c) Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf
ihre Rechtsform,

d) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, Verteilung der Arbeitszeit
auf die einzelnen Wochentage sowie Festlegung der Grundsätze für die Aufstellung
von Dienstplänen,

e) Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,

f) Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei Auflösung, Einschränkung, Verle-
gung und Zusammenlegung von Dienststellen oder erheblichen Teilen von ihnen)
einschließlich Plänen für Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung von wirt-
schaftlichen Nachteilen und für die Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen, wobei
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Sozialpläne Regelungen weder einschränken noch ausschließen dürfen, die auf
Rechtsvorschriften oder allgemein verbindlichen Richtlinien beruhen,

g) Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,

h) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,

i) Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung des Arbeitsab-
laufs,

j) Einführung und Anwendung von Maßnahmen oder technischen Einrichtungen, die
dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen zu überwachen,

k) Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus- und Betriebsordnungen) und des
Verhaltens der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dienst,

l) Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterschaft,

m) Grundsätze für die Gewährung von Unterstützungen oder sonstigen Zuwendungen,
auf die kein Rechtsanspruch besteht,

n) Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
wenn die Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine Festsetzung der Nutzungs-
bedingungen und die Kündigung des Nutzungsverhältnisses,

o) Gründsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.

§ 41
Eingeschränkte Mitbestimmung

(1) Die Mitarbeitervertretung darf in den Fällen der eingeschränkten Mitbestimmung
(§§ 42 und 43) mit Ausnahme des Falles gemäß § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung
nach Ablauf der Probezeit) ihre Zustimmung nur verweigern, wenn

a) die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine Vertragsbestimmung, eine Dienst-
vereinbarung, eine Verwaltungsanordnung, eine andere bindende Bestimmung oder
eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung verstößt,

b) die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der oder die durch die Maß-
nahme Betroffene oder andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen benachteiligt werden,
ohne dass dies aus dienstlichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist,

c) die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass eine Einstellung zur Störung
des Friedens in der Dienststelle führt.

(2) Im Falle des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) darf
die Mitarbeitervertretung ihre Zustimmung nur verweigern, wenn die Kündigung gegen
eine Rechtsvorschrift, eine arbeitsrechtliche Regelung, eine andere bindende Bestimmung
oder eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung verstößt.
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(3) Für das Verfahren bei der eingeschränkten Mitbestimmung gilt § 38 entsprechend.

§ 42
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten

der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der privatrecht-
lich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein eingeschränktes Mitbestimmungs-
recht:

a) Einstellung,

b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit,

c) Eingruppierung,

d) Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit von mehr als drei Mo-
naten Dauer,

e) dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage
auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertragung,

f) Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter gleichzeitigem Ortswechsel,

g) Versetzung oder Abordnung zu einer anderen Dienststelle von mehr als drei Monaten
Dauer, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der aufnehmenden Dienst-
stelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,

h) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,

i) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

j) Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmigung
einer Nebentätigkeit,

k) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung.

§ 43
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten der

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen ein eingeschränktes
Mitbestimmungsrecht:

a) Einstellung,

b) (aufgehoben),

c) Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art,

d) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung in be-
sonderen Fällen,
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e) Verlängerung der Probezeit,

f) Beförderung,

g) Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet ist,

h) Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung der
Amtsbezeichnung oder Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem Endgrund-
gehalt mit Änderung der Amtsbezeichnung,

i) Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer
Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

j) dauernde Übertragung eines höher oder niedriger bewerteten Dienstpostens,

k) Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleichzeitigem Ortswechsel,

l) Versetzung, Zuweisung oder Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer zu einer
anderen Dienststelle oder einem anderen Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Kir-
chengesetzes, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der aufnehmenden
Dienststelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,

m) Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze,

n) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

o) Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmigung
einer Nebentätigkeit,

p) Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, wenn
die Entlassung nicht beantragt worden ist,

q) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen den Willen des Kirchenbeamten oder
der Kirchenbeamtin,

r) Versetzung in den Wartestand oder einstweiligen Ruhestand gegen den Willen des
Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin.

§ 44
Ausnahmen von der Beteiligung in Personalangelegenheiten

1Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Personen nach § 4 findet nicht statt mit
Ausnahme der von der Mitarbeitervertretung nach Gesetz oder Satzung in leitende Organe
entsandten Mitglieder. 2Daneben findet keine Beteiligung in den Personalangelegenheiten
der Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst und in der Ausbildung oder Vorbereitung
dazu stehen; Gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der Lehrenden an kirchlichen
Hochschulen oder Fachhochschulen. 3Die Gliedkirchen können Näheres bestimmen.
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(3) Für das Verfahren bei der eingeschränkten Mitbestimmung gilt § 38 entsprechend.

§ 42
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten

der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der privatrecht-
lich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein eingeschränktes Mitbestimmungs-
recht:

a) Einstellung,

b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit,

c) Eingruppierung,

d) Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit von mehr als drei Mo-
naten Dauer,

e) dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage
auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertragung,

f) Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter gleichzeitigem Ortswechsel,

g) Versetzung oder Abordnung zu einer anderen Dienststelle von mehr als drei Monaten
Dauer, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der aufnehmenden Dienst-
stelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,

h) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,

i) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

j) Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmigung
einer Nebentätigkeit,

k) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung.

§ 43
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten der

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen ein eingeschränktes
Mitbestimmungsrecht:

a) Einstellung,

b) (aufgehoben),

c) Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art,

d) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung in be-
sonderen Fällen,
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e) Verlängerung der Probezeit,

f) Beförderung,

g) Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet ist,

h) Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung der
Amtsbezeichnung oder Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem Endgrund-
gehalt mit Änderung der Amtsbezeichnung,

i) Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer
Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

j) dauernde Übertragung eines höher oder niedriger bewerteten Dienstpostens,

k) Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleichzeitigem Ortswechsel,

l) Versetzung, Zuweisung oder Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer zu einer
anderen Dienststelle oder einem anderen Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Kir-
chengesetzes, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der aufnehmenden
Dienststelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,

m) Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze,

n) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

o) Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmigung
einer Nebentätigkeit,

p) Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, wenn
die Entlassung nicht beantragt worden ist,

q) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen den Willen des Kirchenbeamten oder
der Kirchenbeamtin,

r) Versetzung in den Wartestand oder einstweiligen Ruhestand gegen den Willen des
Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin.

§ 44
Ausnahmen von der Beteiligung in Personalangelegenheiten

1Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Personen nach § 4 findet nicht statt mit
Ausnahme der von der Mitarbeitervertretung nach Gesetz oder Satzung in leitende Organe
entsandten Mitglieder. 2Daneben findet keine Beteiligung in den Personalangelegenheiten
der Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst und in der Ausbildung oder Vorbereitung
dazu stehen; Gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der Lehrenden an kirchlichen
Hochschulen oder Fachhochschulen. 3Die Gliedkirchen können Näheres bestimmen.
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§ 45
Mitberatung

(1) 1In den Fällen der Mitberatung ist der Mitarbeitervertretung eine beabsichtigte Maß-
nahme rechtzeitig vor der Durchführung bekannt zu geben und auf Verlangen mit ihr zu
erörtern. 2Die Mitarbeitervertretung kann die Erörterung nur innerhalb von zwei Wochen
nach Bekanntgabe der beabsichtigten Maßnahme verlangen. 3In den Fällen des § 46 Buch-
stabe b kann die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen. 4Äußert
sich die Mitarbeitervertretung nicht innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb der ver-
kürzten Frist nach Satz 3 oder hält sie bei der Erörterung ihre Einwendungen oder Vor-
schläge nicht aufrecht, so gilt die Maßnahme als gebilligt. 5Die Fristen beginnen mit Zu-
gang der Mitteilung an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung.
6Im Einzelfall können die Fristen auf Antrag der Mitarbeitervertretung von der Dienst-
stellenleitung verlängert werden. 7Im Falle einer Nichteinigung hat die Dienststellenleitung
oder die Mitarbeitervertretung die Erörterung für beendet zu erklären. 8Die Dienststellen-
leitung hat eine abweichende Entscheidung gegenüber der Mitarbeitervertretung schrift-
lich zu begründen.

(2) 1Eine der Mitberatung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitarbei-
tervertretung nicht nach Absatz 1 beteiligt worden ist. 2Die Mitarbeitervertretung kann
innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis, spätestens sechs Monate nach Durchführung
der Maßnahme das Kirchengericht anrufen, wenn sie nicht nach Absatz 1 beteiligt worden
ist.

§ 46
Fälle der Mitberatung

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitberatungsrecht:

a) Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen oder
erheblichen Teilen von ihnen,

b) außerordentliche Kündigung,

c) ordentliche Kündigung innerhalb der Probezeit,

d) Versetzung und Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer, wobei das Mitbera-
tungsrecht hier für die Mitarbeitervertretung der abgebenden Dienststelle besteht,

e) Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung des Personalbedarfs,

f) Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auf Verlangen der in Anspruch ge-
nommenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

g) dauerhafte Vergabe von Arbeitsbereichen an Dritte, die bisher von Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen der Dienststelle wahrgenommen werden.
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§ 47
Initiativrecht der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann der Dienststellenleitung in den Fällen der §§ 39, 40,
42, 43 und 46 Maßnahmen schriftlich vorschlagen. 2Die Dienststellenleitung hat innerhalb
eines Monats Stellung zu nehmen. 3Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen.

(2) 1Kommt in den Fällen des Absatzes 1, in denen die Mitarbeitervertretung ein Mitbe-
stimmungsrecht oder ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht hat, auch nach Erörterung
eine Einigung nicht zustande, so kann die Mitarbeitervertretung innerhalb von zwei Wo-
chen nach Abschluss der Erörterung oder nach der Ablehnung das Kirchengericht anrufen.
2Die Mitarbeitervertretung kann das Kirchengericht ferner innerhalb von zwei Wochen
anrufen, wenn die Dienststellenleitung nicht innerhalb der Monatsfrist des Absatzes 1
schriftlich Stellung genommen hat.

(3) 1Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten in Angelegenheiten
nach § 40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach § 36a besteht. 2In diesen Fällen
unterbreitet die Einigungsstelle den Beteiligten einen Vermittlungsvorschlag.

§ 48
Beschwerderecht der Mitarbeitervertretung

(1) Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich aus diesem Kirchengesetz ergebende oder
sonstige gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bestehende Pflichten, hat die
Mitarbeitervertretung das Recht, bei den zuständigen Leitungs- und Aufsichtsorganen Be-
schwerde einzulegen.

(2) Bei berechtigten Beschwerden hat das Leitungs- oder Aufsichtsorgan im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten Abhilfe zu schaffen oder auf Abhilfe hinzuwirken.

IX. Abschnitt
Interessenvertretung besonderer Mitarbeitergruppen

§ 49
Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden

(1) 1Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 18 Jahren, die Auszubildenden sowie die
weiteren zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre Vertretung, die von der
Mitarbeitervertretung in Angelegenheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur Be-
ratung hinzuzuziehen ist. 2Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Satz 1, die am Wahltag

a) das 16. Lebensjahr vollendet haben und

b) der Dienststelle seit mindestens drei Monaten angehören.
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§ 45
Mitberatung

(1) 1In den Fällen der Mitberatung ist der Mitarbeitervertretung eine beabsichtigte Maß-
nahme rechtzeitig vor der Durchführung bekannt zu geben und auf Verlangen mit ihr zu
erörtern. 2Die Mitarbeitervertretung kann die Erörterung nur innerhalb von zwei Wochen
nach Bekanntgabe der beabsichtigten Maßnahme verlangen. 3In den Fällen des § 46 Buch-
stabe b kann die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen. 4Äußert
sich die Mitarbeitervertretung nicht innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb der ver-
kürzten Frist nach Satz 3 oder hält sie bei der Erörterung ihre Einwendungen oder Vor-
schläge nicht aufrecht, so gilt die Maßnahme als gebilligt. 5Die Fristen beginnen mit Zu-
gang der Mitteilung an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung.
6Im Einzelfall können die Fristen auf Antrag der Mitarbeitervertretung von der Dienst-
stellenleitung verlängert werden. 7Im Falle einer Nichteinigung hat die Dienststellenleitung
oder die Mitarbeitervertretung die Erörterung für beendet zu erklären. 8Die Dienststellen-
leitung hat eine abweichende Entscheidung gegenüber der Mitarbeitervertretung schrift-
lich zu begründen.

(2) 1Eine der Mitberatung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitarbei-
tervertretung nicht nach Absatz 1 beteiligt worden ist. 2Die Mitarbeitervertretung kann
innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis, spätestens sechs Monate nach Durchführung
der Maßnahme das Kirchengericht anrufen, wenn sie nicht nach Absatz 1 beteiligt worden
ist.

§ 46
Fälle der Mitberatung

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitberatungsrecht:

a) Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen oder
erheblichen Teilen von ihnen,

b) außerordentliche Kündigung,

c) ordentliche Kündigung innerhalb der Probezeit,

d) Versetzung und Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer, wobei das Mitbera-
tungsrecht hier für die Mitarbeitervertretung der abgebenden Dienststelle besteht,

e) Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung des Personalbedarfs,

f) Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auf Verlangen der in Anspruch ge-
nommenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

g) dauerhafte Vergabe von Arbeitsbereichen an Dritte, die bisher von Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen der Dienststelle wahrgenommen werden.
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§ 47
Initiativrecht der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann der Dienststellenleitung in den Fällen der §§ 39, 40,
42, 43 und 46 Maßnahmen schriftlich vorschlagen. 2Die Dienststellenleitung hat innerhalb
eines Monats Stellung zu nehmen. 3Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen.

(2) 1Kommt in den Fällen des Absatzes 1, in denen die Mitarbeitervertretung ein Mitbe-
stimmungsrecht oder ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht hat, auch nach Erörterung
eine Einigung nicht zustande, so kann die Mitarbeitervertretung innerhalb von zwei Wo-
chen nach Abschluss der Erörterung oder nach der Ablehnung das Kirchengericht anrufen.
2Die Mitarbeitervertretung kann das Kirchengericht ferner innerhalb von zwei Wochen
anrufen, wenn die Dienststellenleitung nicht innerhalb der Monatsfrist des Absatzes 1
schriftlich Stellung genommen hat.

(3) 1Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten in Angelegenheiten
nach § 40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach § 36a besteht. 2In diesen Fällen
unterbreitet die Einigungsstelle den Beteiligten einen Vermittlungsvorschlag.

§ 48
Beschwerderecht der Mitarbeitervertretung

(1) Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich aus diesem Kirchengesetz ergebende oder
sonstige gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bestehende Pflichten, hat die
Mitarbeitervertretung das Recht, bei den zuständigen Leitungs- und Aufsichtsorganen Be-
schwerde einzulegen.

(2) Bei berechtigten Beschwerden hat das Leitungs- oder Aufsichtsorgan im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten Abhilfe zu schaffen oder auf Abhilfe hinzuwirken.

IX. Abschnitt
Interessenvertretung besonderer Mitarbeitergruppen

§ 49
Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden

(1) 1Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 18 Jahren, die Auszubildenden sowie die
weiteren zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre Vertretung, die von der
Mitarbeitervertretung in Angelegenheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur Be-
ratung hinzuzuziehen ist. 2Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Satz 1, die am Wahltag

a) das 16. Lebensjahr vollendet haben und

b) der Dienststelle seit mindestens drei Monaten angehören.
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3Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur Glieder einer christlichen Kirche oder Ge-
meinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlos-
sen ist, wählbar sind.

4Gewählt werden
eine Person bei Dienststellen mit in der Regel 5 – 15 Wahlberechtigten;
drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel 16 - 50 Wahlberechtigten;
fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr als insgesamt 50 Wahlberechtigten.

(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

(3) 1Beantragt ein Mitglied der Vertretung spätestens einen Monat vor Beendigung seines
Ausbildungsverhältnisses für den Fall des erfolgreichen Abschlusses seiner Ausbildung
schriftlich die Weiterbeschäftigung, so bedarf die Ablehnung des Antrages durch die
Dienststellenleitung der Zustimmung der Mitarbeitervertretung, wenn die Dienststelle
gleichzeitig weitere Auszubildende weiterbeschäftigt. 2Die Zustimmung kann nur verwei-
gert werden, wenn der durch Tatsachen begründete Verdacht besteht, dass die Ablehnung
der Weiterbeschäftigung wegen der Tätigkeit als Mitglied der Vertretung erfolgt. 3Ver-
weigert die Mitarbeitervertretung die Zustimmung, so kann die Dienststellenleitung in-
nerhalb von zwei Wochen das Kirchengericht anrufen.

(4) Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gelten, soweit in den Absätzen 1 bis 3
nichts anderes bestimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absatz 2 bis 4 und §§ 16 bis 19 sowie
§§ 21 und 22 entsprechend.

(5) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen zu beantragen, die den Jugendlichen und Auszubildenden dienen, insbe-
sondere in Fragen der Berufsausbildung und der Gleichstellung von weiblichen und
männlichen Jugendlichen und Auszubildenden,

2. darauf zu achten, dass die zugunsten der Jugendlichen und Auszubildenden geltenden
Bestimmungen durchgeführt werden,

3. Anregungen und Beschwerden von Jugendlichen und Auszubildenden entgegenzu-
nehmen und, soweit sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle
auf ihre Erledigung hinzuwirken.

(6) 1Dienststellenleitung und Jugend- und Auszubildendenvertretung sollen mindestens
einmal im Halbjahr zu gemeinsamen Besprechungen zusammentreten. 2Die Jugend- und
Auszubildendenvertretung hat das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung mit
einem Mitglied mit beratender Stimme teilzunehmen. 3Sie hat Stimmrecht bei Beschlüssen,
die überwiegend die Belange Jugendlicher und Auszubildender berühren.

(7) Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung, ist eine gemeinsame Vertretung der
Jugendlichen und Auszubildenden zu wählen.
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§ 50
Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) 1In Dienststellen, in denen mindestens fünf schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensperson und
mindestens ein Stellvertreter oder mindestens eine Stellvertreterin gewählt. 2Für das Wahl-
verfahren finden die §§ 11, 13 und 14 entsprechende Anwendung.

(2) Für die Amtszeit der Vertrauensperson und der sie stellvertretenden Personen gelten
die §§ 15 bis 18 entsprechend.

(3) Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen.

(4) Für die Wählbarkeit gilt § 10 entsprechend.

(5) Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung, ist eine gemeinsame Vertrauensper-
son der Schwerbehinderten zu wähen.

§ 51
Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehinderten

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Aufgaben und Befugnisse der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen bestimmen sich nach den §§ 177 bis 179 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch.

(2) In Dienststellen mit in der Regel mindestens 100 schwerbehinderten Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen kann die Vertrauensperson nach Unterrichtung der Dienststellenleitung
die mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Person zu bestimmten Auf-
gaben heranziehen.

(3) 1Die Vertrauensperson ist von der Dienststellenleitung in allen Angelegenheiten, die
einzelne Schwerbehinderte oder die Schwerbehinderten als Gruppe berühren, rechtzeitig
und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung zu hören; die getroffene Ent-
scheidung ist der Vertrauensperson unverzüglich mitzuteilen. 2Die Kündigung schwerbe-
hinderter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die der Dienstgeber ohne eine Beteiligung der
Vertrauensperson ausspricht, ist unwirksam.

(4) 1Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das Recht, bei Einsicht in
die über sie geführte Personalakte die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen hinzuzuziehen. 2Die Vertrauensperson bewahrt über den Inhalt der
Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Ver-
pflichtung entbunden hat.

(5) 1Die Vertrauensperson hat das Recht, an allen Sitzungen der Mitarbeitervertretung
beratend teilzunehmen. 2Erachtet sie einen Beschluss der Mitarbeitervertretung als erheb-
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3Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur Glieder einer christlichen Kirche oder Ge-
meinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlos-
sen ist, wählbar sind.

4Gewählt werden
eine Person bei Dienststellen mit in der Regel 5 – 15 Wahlberechtigten;
drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel 16 - 50 Wahlberechtigten;
fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr als insgesamt 50 Wahlberechtigten.
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liche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen, so ist auf ihren Antrag der Beschluss auf die Dauer von einer Woche vom
Zeitpunkt der Beschlussfassung an auszusetzen. 3Die Aussetzung hat keine Verlängerung
einer Frist zur Folge. 4Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu beschließen.
5Wird der erste Beschluss bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt
werden.

(6) 1Die Vertrauensperson hat das Recht, mindestens einmal im Jahr eine Versammlung
der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Dienststelle durchzufüh-
ren. 2Die für die Mitarbeiterversammlung geltenden Vorschriften der §§ 31 und 32 gelten
dabei entsprechend.

§ 52
Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauensperson

der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) 1Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 entsprechend. 2Ergänzend gilt § 179
Absatz 6 bis 9 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mitarbeitervertretung für deren Sitzun-
gen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung zur Verfügung gestellt werden, stehen
für die gleichen Zwecke auch der Vertrauensperson offen, soweit ihr hierfür nicht eigene
Räume und Geschäftsbedarf zur Verfügung gestellt werden.

§ 52a
Gesamtschwerbehindertenvertretung

(1) Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6, bilden die Vertrauenspersonen
eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.

(2) Ist nur in einer der Dienststellen eine Vertrauensperson gewählt, nimmt sie die Rechte
und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.

(3) 1Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinder-
ten Beschäftigten in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte aus mehr als einer Dienst-
stelle betreffen. 2Sie vertritt auch die Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten, die
in einer Dienststelle tätig sind, für die eine Vertrauensperson entweder nicht gewählt wer-
den kann oder nicht gewählt worden ist.
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§ 53
Mitwirkung in Werkstätten für behinderte Menschen und in Angelegenheiten

weiterer Personengruppen

1Die Mitwirkungsrechte behinderter Menschen in Werkstätten regelt der Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung. 2Er kann auch für weitere Gruppen
von Beschäftigten, die nicht Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nach § 2 sind, Mitwir-
kungsrechte durch Rechtsverordnung regeln.

X. Abschnitt
Gesamtausschüsse der Mitarbeitervertretungen

§ 54
Bildung von Gesamtausschüssen

(1) 1Im Bereich der Gliedkirchen, des jeweiligen Diakonischen Werks oder für beide Be-
reiche gemeinsam ist ein Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretung im kirchlichen und
diakonischen Bereich zu bilden. 2Einzelheiten über Aufgaben, Bildung und Zusammen-
setzung des Gesamtausschusses regeln die Gliedkirchen.

(2) 1Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses Kirchenge-
setzes mit Ausnahme des § 20 sinngemäß. 2Die Gliedkirchen können nähere Bestimmun-
gen über die Freistellung der Mitglieder des Gesamtausschusses treffen.

Zu § 54 Abs. 1 MVG-EKD

§ 6 MVG-Pfalz
Bildung und Zusammensetzung des Gesamtausschusses für den Bereich der
Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)

(1) 1Es wird für alle Dienststellen in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Pro-
testantische Landeskirche) ein Gesamtausschuss gebildet, der aus
15 Mitgliedern besteht. 2Davon werden 14 Mitglieder von den Vorsitzenden der
vorhandenen Mitarbeitervertretungen gewählt. 3Das 15. Mitglied wird von der
Vollversammlung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten als Vertretung
der Kirchenbeamtenschaft gewählt; wählbar sind in diesem Wahlgang alle nach
§ 10 MVG-EKD wählbaren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen (§ 2 MVG-EKD).
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(2) 1Die Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen werden durch den noch am-
tierenden Gesamtausschuss zur Wahlversammlung eingeladen, die in der Zeit
vom 1. bis 30. September des Wahljahres stattfinden soll. 2Zur Wahlversamm-
lung für den ersten Gesamtausschuss nach diesem Gesetz lädt der Landeskir-
chenrat ein.

(3) 1Die Vollversammlung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten wird
von der Vertretung der Kirchenbeamtenschaft (Absatz 1 Satz 3) einberufen. 2Zur
ersten Vollversammlung nach diesem Gesetz lädt der Landeskirchenrat ein. 3Ihr
gehören alle unter den Geltungsbereich des Gesetzes über das Kirchenbeamten-
recht in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)
(KBG.Pfalz) vom 18. November 2006 (ABl. S. 223) in der jeweils geltenden
Fassung fallenden Personen an. 4Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens ein
Drittel der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten anwesend ist.

(4) 1Die Vollversammlung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist vor
dem Erlass landeskirchlicher Vorschriften, die das Dienstverhältnis, die Besol-
dung oder die Versorgung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie
ihre sozialen Belange betreffen anzuhören. 2Sie ist zu diesem Zweck von der
Vertretung der Kirchenbeamtenschaft (Absatz 1 Satz 3) einzuberufen, die die
Rechte wahrnimmt. 3Die Vollversammlung der Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten ist befugt, zu den Regelungen nach Satz 1 Anregungen zu geben
und Vorschläge zu machen.

(5) 1Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Gesamtausschusses nach Absatz 1
werden vier seiner Mitglieder von ihrer übrigen dienstlichen Tätigkeit jeweils
mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter
freigestellt. 2Der Gesamtausschuss entscheidet im Einvernehmen mit dem Lan-
deskirchenrat über die Freistellung seiner Mitglieder. 3Stimmt der Landeskir-
chenrat dem Vorschlag des Gesamtausschusses nicht innerhalb von vier Wochen
zu, so kann der Gesamtausschuss die Schlichtungsstelle anrufen.

(6) 1Der Gesamtausschuss beruft aus seiner Mitte ein Mitglied zum Beauftragten/
zur Beauftragten für die Gleichstellung und ein weiteres Mitglied zum stellver-
tretenden Beauftragten/zur stellvertretenden Beauftragten für die Gleichstel-
lung, das im Fall der Verhinderung eintritt. 2Nimmt ein Mann die Beauftragung
wahr, so soll eine Frau Stellvertreterin sein und umgekehrt. 3Der/Die Beauftragte
wirkt mit im Beirat für die Gleichstellung.

§ 6a MVG-Pfalz
Bildung und Zusammensetzung des Gesamtausschusses für den Bereich des
Diakonischen Werkes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer
Trägerschaft im Geltungsbereich des MVG-Pfalz
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(1) 1Für die Träger diakonischer Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 Nr. 2 des
Gesetzes über die Diakonie in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestanti-
sche Landeskirche) wird ein Gesamtausschuss gebildet. 2Der Gesamtausschuss
ist auch zuständig für die Träger diakonischer Einrichtungen nach § 2 des Ge-
setzes über die Diakonie in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische
Landeskirche) sowie für die kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer Trä-
gerschaft, soweit diese das MVG-Pfalz anwenden. 3§ 6b bleibt unberührt.

(2) 1Der Gesamtausschuss besteht aus elf Mitgliedern. 2Im Gesamtausschuss sind
die diakonischen Einrichtungen sowie die kirchlichen Einrichtungen in ökume-
nischer Trägerschaft mit höchstens zwei Mitgliedern je Rechtsträger vertreten.

(3) 1Der Gesamtausschuss wird von einer Delegiertenversammlung gewählt.
2Die Delegierten der Träger diakonischer Einrichtungen sowie der kirchlichen
Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft werden in den konstituierenden
Sitzungen der Mitarbeitervertretungen und Gesamtmitarbeitervertretungen aus
deren Mitte gewählt. 3Die Delegiertenversammlung setzt sich wie folgt zusam-
men:

bis 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 1 Delegierter/Dele-
gierte,

bis 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 2 Delegierte,

bis 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 3 Delegierte,

bis 1 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 4 Delegierte,

bis 1 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 5 Delegierte,

bis 2 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 6 Delegierte,

über 2 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 7 Delegierte.

4Nähere Bestimmungen über die Wahl des Gesamtausschusses für den Bereich
des Diakonischen Werkes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in ökumeni-
scher Trägerschaft im Geltungsbereich des MVG-Pfalz trifft die von der Kir-
chenregierung auf Vorschlag des Hauptausschusses des Diakonischen Werkes
Pfalz zu erlassende Wahlordnung.

§ 6b MVG-Pfalz
Bildung und Zusammensetzung des Gesamtausschusses für den Bereich der
Ökumenischen Sozialstationen in der Diözese Speyer und der Evangelischen
Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) im Geltungsbereich des MVG-
Pfalz (Zu § 54 Absatz 1 MVG-EKD)
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(2) 1Die Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen werden durch den noch am-
tierenden Gesamtausschuss zur Wahlversammlung eingeladen, die in der Zeit
vom 1. bis 30. September des Wahljahres stattfinden soll. 2Zur Wahlversamm-
lung für den ersten Gesamtausschuss nach diesem Gesetz lädt der Landeskir-
chenrat ein.

(3) 1Die Vollversammlung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten wird
von der Vertretung der Kirchenbeamtenschaft (Absatz 1 Satz 3) einberufen. 2Zur
ersten Vollversammlung nach diesem Gesetz lädt der Landeskirchenrat ein. 3Ihr
gehören alle unter den Geltungsbereich des Gesetzes über das Kirchenbeamten-
recht in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)
(KBG.Pfalz) vom 18. November 2006 (ABl. S. 223) in der jeweils geltenden
Fassung fallenden Personen an. 4Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens ein
Drittel der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten anwesend ist.

(4) 1Die Vollversammlung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist vor
dem Erlass landeskirchlicher Vorschriften, die das Dienstverhältnis, die Besol-
dung oder die Versorgung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie
ihre sozialen Belange betreffen anzuhören. 2Sie ist zu diesem Zweck von der
Vertretung der Kirchenbeamtenschaft (Absatz 1 Satz 3) einzuberufen, die die
Rechte wahrnimmt. 3Die Vollversammlung der Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten ist befugt, zu den Regelungen nach Satz 1 Anregungen zu geben
und Vorschläge zu machen.

(5) 1Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Gesamtausschusses nach Absatz 1
werden vier seiner Mitglieder von ihrer übrigen dienstlichen Tätigkeit jeweils
mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter
freigestellt. 2Der Gesamtausschuss entscheidet im Einvernehmen mit dem Lan-
deskirchenrat über die Freistellung seiner Mitglieder. 3Stimmt der Landeskir-
chenrat dem Vorschlag des Gesamtausschusses nicht innerhalb von vier Wochen
zu, so kann der Gesamtausschuss die Schlichtungsstelle anrufen.

(6) 1Der Gesamtausschuss beruft aus seiner Mitte ein Mitglied zum Beauftragten/
zur Beauftragten für die Gleichstellung und ein weiteres Mitglied zum stellver-
tretenden Beauftragten/zur stellvertretenden Beauftragten für die Gleichstel-
lung, das im Fall der Verhinderung eintritt. 2Nimmt ein Mann die Beauftragung
wahr, so soll eine Frau Stellvertreterin sein und umgekehrt. 3Der/Die Beauftragte
wirkt mit im Beirat für die Gleichstellung.

§ 6a MVG-Pfalz
Bildung und Zusammensetzung des Gesamtausschusses für den Bereich des
Diakonischen Werkes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer
Trägerschaft im Geltungsbereich des MVG-Pfalz
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(1) 1Für die Träger diakonischer Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 Nr. 2 des
Gesetzes über die Diakonie in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestanti-
sche Landeskirche) wird ein Gesamtausschuss gebildet. 2Der Gesamtausschuss
ist auch zuständig für die Träger diakonischer Einrichtungen nach § 2 des Ge-
setzes über die Diakonie in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische
Landeskirche) sowie für die kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer Trä-
gerschaft, soweit diese das MVG-Pfalz anwenden. 3§ 6b bleibt unberührt.

(2) 1Der Gesamtausschuss besteht aus elf Mitgliedern. 2Im Gesamtausschuss sind
die diakonischen Einrichtungen sowie die kirchlichen Einrichtungen in ökume-
nischer Trägerschaft mit höchstens zwei Mitgliedern je Rechtsträger vertreten.

(3) 1Der Gesamtausschuss wird von einer Delegiertenversammlung gewählt.
2Die Delegierten der Träger diakonischer Einrichtungen sowie der kirchlichen
Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft werden in den konstituierenden
Sitzungen der Mitarbeitervertretungen und Gesamtmitarbeitervertretungen aus
deren Mitte gewählt. 3Die Delegiertenversammlung setzt sich wie folgt zusam-
men:

bis 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 1 Delegierter/Dele-
gierte,

bis 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 2 Delegierte,

bis 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 3 Delegierte,

bis 1 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 4 Delegierte,

bis 1 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 5 Delegierte,

bis 2 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 6 Delegierte,

über 2 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pro Träger 7 Delegierte.

4Nähere Bestimmungen über die Wahl des Gesamtausschusses für den Bereich
des Diakonischen Werkes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in ökumeni-
scher Trägerschaft im Geltungsbereich des MVG-Pfalz trifft die von der Kir-
chenregierung auf Vorschlag des Hauptausschusses des Diakonischen Werkes
Pfalz zu erlassende Wahlordnung.

§ 6b MVG-Pfalz
Bildung und Zusammensetzung des Gesamtausschusses für den Bereich der
Ökumenischen Sozialstationen in der Diözese Speyer und der Evangelischen
Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) im Geltungsbereich des MVG-
Pfalz (Zu § 54 Absatz 1 MVG-EKD)
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1Für die Ökumenischen Sozialstationen in der Diözese Speyer und der Evange-
lischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche), die das MVG-Pfalz an-
wenden, wird ein Gesamtausschuss gebildet, der aus sieben Mitgliedern besteht.
2Diese werden von den Vorsitzenden der vorhandenen Mitarbeitervertretungen
gewählt. 3Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Wahl der Mitglieder des
Gesamtausschusses für den Bereich der Evangelischen Kirche der Pfalz (Pro-
testantische Landeskirche) nach der von der Kirchenregierung gemäß § 4 Satz
2 zu erlassenden Wahlordnung entsprechend.

§ 55
Aufgaben des Gesamtausschusses

Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere folgende Aufgaben zugewiesen werden:

a) Beratung, Unterstützung und Information der Mitarbeitervertretungen bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitarbeiterver-
tretungen sowie Förderung der Fortbildung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretun-
gen,

c) Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeitervertretungsrechtlicher Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen zuständig sind,

d) Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen im
Arbeitsrecht sowie

e) Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchengerichte nach § 57.

§ 55a
Ständige Konferenz, Bundeskonferenz,

Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland

(1) Die gliedkirchlichen Gesamtausschüsse und die Gesamtmitarbeitervertretung der Ein-
richtungen, Amts- und Dienststellen der Evanglischen Kirche in Deutschland bilden die
Ständige Konferenz.

(2) Die Gesamtausschüsse im diakonischen Bereich bilden die Bundeskonferenz.

(3) 1Zusammen bilden die Vorstände der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz
der Diakonie den Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland. 2Dieser tritt
in der Regel einmal im Jahr zu einer Sitzung zusammen.

(4) Die Gesamtausschüsse nach § 54 Absatz 1 entsenden aus ihrer Mitte jeweils zwei
Mitglieder in die Ständige Konferenz oder in die Bundeskonferenz.
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§ 55b
Aufgaben der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz

Die ständige Konferenz und die Bundeskonferenz haben insbesondere folgende Aufgaben:

a) Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen im
Arbeitsrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen den Gesamtaus-
schüssen und Förderung ihrer Fortbildungsarbeit sowie

c) Beratung und Unterstützung der entsendenden Gremien.

§ 55c
Geschäftsführung

(1) Die ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wählen jeweils aus ihrer Mitte ein
vorsitzendes und vier weitere Mitglieder des Vorstandes.

(2) 1Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. 2Die Amtszeit beträgt vier Jahre.

(3) 1Für die dem Vorstand übertragenen Aufgaben werden ein Mitglied zu 100 vom Hun-
dert oder zwei Mitglieder zu jeweils 50 vom Hundert der regelmäßigen Arbeitszeit Voll-
beschäftigter unter Fortzahlung der Bezüge freigestellt. 2Durch die Vereinbarung kann eine
abweichende Regelung über die Verteilung der Freistellung vereinbart werden.

(4) Für die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wird eine gemeinsame Ge-
schäftsstelle beim Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland eingerichtet.

(5) Die erforderlichen Kosten der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz tragen
die Evangelische Kirche in Deutschland sowie das Evangelische Werk für Diakonie und
Entwicklung e.V. je zur Hälfte.

§ 55d
Weitere Regelungen

(1) Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Ständige Konferenz oder die Bundeskon-
ferenz in einer Geschäftsordnung regeln.

(2) Erforderliche Reisen der Mitglieder des Vorstandes der Ständigen Konferenz und der
Bundeskonferenz gelten als Dienstreisen.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sinngemäß.
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1Für die Ökumenischen Sozialstationen in der Diözese Speyer und der Evange-
lischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche), die das MVG-Pfalz an-
wenden, wird ein Gesamtausschuss gebildet, der aus sieben Mitgliedern besteht.
2Diese werden von den Vorsitzenden der vorhandenen Mitarbeitervertretungen
gewählt. 3Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Wahl der Mitglieder des
Gesamtausschusses für den Bereich der Evangelischen Kirche der Pfalz (Pro-
testantische Landeskirche) nach der von der Kirchenregierung gemäß § 4 Satz
2 zu erlassenden Wahlordnung entsprechend.

§ 55
Aufgaben des Gesamtausschusses

Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere folgende Aufgaben zugewiesen werden:

a) Beratung, Unterstützung und Information der Mitarbeitervertretungen bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitarbeiterver-
tretungen sowie Förderung der Fortbildung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretun-
gen,

c) Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeitervertretungsrechtlicher Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen zuständig sind,

d) Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen im
Arbeitsrecht sowie

e) Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchengerichte nach § 57.

§ 55a
Ständige Konferenz, Bundeskonferenz,

Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland

(1) Die gliedkirchlichen Gesamtausschüsse und die Gesamtmitarbeitervertretung der Ein-
richtungen, Amts- und Dienststellen der Evanglischen Kirche in Deutschland bilden die
Ständige Konferenz.

(2) Die Gesamtausschüsse im diakonischen Bereich bilden die Bundeskonferenz.

(3) 1Zusammen bilden die Vorstände der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz
der Diakonie den Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland. 2Dieser tritt
in der Regel einmal im Jahr zu einer Sitzung zusammen.

(4) Die Gesamtausschüsse nach § 54 Absatz 1 entsenden aus ihrer Mitte jeweils zwei
Mitglieder in die Ständige Konferenz oder in die Bundeskonferenz.
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§ 55b
Aufgaben der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz

Die ständige Konferenz und die Bundeskonferenz haben insbesondere folgende Aufgaben:

a) Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen im
Arbeitsrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen den Gesamtaus-
schüssen und Förderung ihrer Fortbildungsarbeit sowie

c) Beratung und Unterstützung der entsendenden Gremien.

§ 55c
Geschäftsführung

(1) Die ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wählen jeweils aus ihrer Mitte ein
vorsitzendes und vier weitere Mitglieder des Vorstandes.

(2) 1Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. 2Die Amtszeit beträgt vier Jahre.

(3) 1Für die dem Vorstand übertragenen Aufgaben werden ein Mitglied zu 100 vom Hun-
dert oder zwei Mitglieder zu jeweils 50 vom Hundert der regelmäßigen Arbeitszeit Voll-
beschäftigter unter Fortzahlung der Bezüge freigestellt. 2Durch die Vereinbarung kann eine
abweichende Regelung über die Verteilung der Freistellung vereinbart werden.

(4) Für die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wird eine gemeinsame Ge-
schäftsstelle beim Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland eingerichtet.

(5) Die erforderlichen Kosten der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz tragen
die Evangelische Kirche in Deutschland sowie das Evangelische Werk für Diakonie und
Entwicklung e.V. je zur Hälfte.

§ 55d
Weitere Regelungen

(1) Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Ständige Konferenz oder die Bundeskon-
ferenz in einer Geschäftsordnung regeln.

(2) Erforderliche Reisen der Mitglieder des Vorstandes der Ständigen Konferenz und der
Bundeskonferenz gelten als Dienstreisen.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sinngemäß.
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XI. Abschnitt
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

§ 56
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

1Zu kirchengerichtlichen Entscheidungen sind die Kirchengerichte in erster Instanz und in
zweiter Instanz der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.
2Die Bezeichnung der Kirchengerichte erster Instanz können die Gliedkirchen abweichend
regeln.

§ 57
Bildung von Kirchengerichten

(1) 1Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten Kirchenge-
richte für den Bereich des gliedkirchlichen Zusammenschlusses, der Gliedkirche und ihres
Diakonischen Werkes oder für mehrere Gliedkirchen und Diakonischen Werke gemein-
sam. 2Die Kirchengerichte bestehen aus einer oder mehreren Kammern. 3Das Recht der
Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abweichend von Satz 1
die Zuständigkeit des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland begrün-
den.

(2) Durch Vereinbarungen mit Institutionen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kir-
chengesetzes kann bestimmt werden, dass ein Kirchengericht für diese Institutionen zu-
ständig ist, sofern die Institutionen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes oder Be-
stimmungen wesentlich gleichen Inhalts für ihren Bereich anwenden.

§ 57a
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland

Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zuständig

a) für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Amts- und Dienst-
stellen und Einrichtungen;

b) für das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. und seine Dienststellen
und die ihm unmittelbar angeschlossenen rechtlich selbstständigen Einrichtungen;

c) für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, die gemäß § 57 sowie
gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 2 und § 6 Absatz 1 des Kirchengerichtsgesetzes eine Zustän-
digkeit begründen;

d) für die kirchlichen und freikirchlichen Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich
der evangelischen Kirchen, für die gemäß § 6 Absatz 2 des Kirchengerichtsgesetzes
die Zuständigkeit begründet wird, sowie
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e) für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen diakonischen Werke, die das Mitar-
beitervertretungsgesetz der EKD aufgrund einer Befreiung von der Anwendung des
gliedkirchlichen Mitarbeitervertretungsrechts oder aufgrund von § 1 Absatz 2a an-
wenden.

§ 58
Bildung und Zusammensetzung der Kammern

(1) 1Eine Kammer besteht aus drei Mitgliedern. 2Die Gliedkirchen können andere Beset-
zungen vorsehen. 3Vorsitzende und beisitzende Mitglieder müssen zu kirchlichen Ämtern
in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland wählbar sein. 4Sofern das
Kirchengericht auch für Freikirchen zuständig ist, können auch deren Mitglieder berufen
werden. 5Für jedes Mitglied wird mindestens ein stellvertretendes Mitglied berufen.

(2) 1Vorsitzende sowie deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen müssen die Befähigung
zum Richteramt haben. 2Sie dürfen nicht in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privat-
rechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen zu einer kirchlichen Körperschaft oder einer
Einrichtung der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland stehen.

(3) Für die Berufung von Vorsitzenden und deren Stellvertretern oder Stellvertreterinnen
soll ein einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite vorgelegt
werden.

(4) Für jede Kammer werden als beisitzende Mitglieder mindestens je ein Vertreter oder
eine Vertreterin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein Vertreter oder eine Vertre-
terin der Dienstgeber berufen; das Gleiche gilt für die stellvertretenden Mitglieder.

(5) Das Nähere regeln

1. der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung,

2. die Gliedkirchen für ihren Bereich.

Zu § 58 Abs. 5 MVG-EKD

§ 7 MVG-Pfalz

Bildung und Zusammensetzung der Schlichtungsstelle für den Bereich der
Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)

(1) Die Schlichtungsstelle besteht aus einer Kammer.

(2) 1Zwei beisitzende Mitglieder und ihre Vertreter oder Vertreterinnen werden
als Vertreter oder Vertreterinnen der Dienstgeber und Dienstgeberinnen vom
Landeskirchenrat berufen. 2Zwei beisitzende Mitglieder und ihre Vertreter oder
Vertreterinnen müssen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Ge-
setzes sein und werden als Vertreter oder Vertreterinnen der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss berufen.
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XI. Abschnitt
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

§ 56
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

1Zu kirchengerichtlichen Entscheidungen sind die Kirchengerichte in erster Instanz und in
zweiter Instanz der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.
2Die Bezeichnung der Kirchengerichte erster Instanz können die Gliedkirchen abweichend
regeln.

§ 57
Bildung von Kirchengerichten

(1) 1Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten Kirchenge-
richte für den Bereich des gliedkirchlichen Zusammenschlusses, der Gliedkirche und ihres
Diakonischen Werkes oder für mehrere Gliedkirchen und Diakonischen Werke gemein-
sam. 2Die Kirchengerichte bestehen aus einer oder mehreren Kammern. 3Das Recht der
Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abweichend von Satz 1
die Zuständigkeit des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland begrün-
den.

(2) Durch Vereinbarungen mit Institutionen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kir-
chengesetzes kann bestimmt werden, dass ein Kirchengericht für diese Institutionen zu-
ständig ist, sofern die Institutionen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes oder Be-
stimmungen wesentlich gleichen Inhalts für ihren Bereich anwenden.

§ 57a
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland

Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zuständig

a) für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Amts- und Dienst-
stellen und Einrichtungen;

b) für das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. und seine Dienststellen
und die ihm unmittelbar angeschlossenen rechtlich selbstständigen Einrichtungen;

c) für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, die gemäß § 57 sowie
gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 2 und § 6 Absatz 1 des Kirchengerichtsgesetzes eine Zustän-
digkeit begründen;

d) für die kirchlichen und freikirchlichen Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich
der evangelischen Kirchen, für die gemäß § 6 Absatz 2 des Kirchengerichtsgesetzes
die Zuständigkeit begründet wird, sowie
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e) für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen diakonischen Werke, die das Mitar-
beitervertretungsgesetz der EKD aufgrund einer Befreiung von der Anwendung des
gliedkirchlichen Mitarbeitervertretungsrechts oder aufgrund von § 1 Absatz 2a an-
wenden.

§ 58
Bildung und Zusammensetzung der Kammern

(1) 1Eine Kammer besteht aus drei Mitgliedern. 2Die Gliedkirchen können andere Beset-
zungen vorsehen. 3Vorsitzende und beisitzende Mitglieder müssen zu kirchlichen Ämtern
in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland wählbar sein. 4Sofern das
Kirchengericht auch für Freikirchen zuständig ist, können auch deren Mitglieder berufen
werden. 5Für jedes Mitglied wird mindestens ein stellvertretendes Mitglied berufen.

(2) 1Vorsitzende sowie deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen müssen die Befähigung
zum Richteramt haben. 2Sie dürfen nicht in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privat-
rechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen zu einer kirchlichen Körperschaft oder einer
Einrichtung der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland stehen.

(3) Für die Berufung von Vorsitzenden und deren Stellvertretern oder Stellvertreterinnen
soll ein einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite vorgelegt
werden.

(4) Für jede Kammer werden als beisitzende Mitglieder mindestens je ein Vertreter oder
eine Vertreterin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein Vertreter oder eine Vertre-
terin der Dienstgeber berufen; das Gleiche gilt für die stellvertretenden Mitglieder.

(5) Das Nähere regeln

1. der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung,

2. die Gliedkirchen für ihren Bereich.

Zu § 58 Abs. 5 MVG-EKD

§ 7 MVG-Pfalz

Bildung und Zusammensetzung der Schlichtungsstelle für den Bereich der
Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)

(1) Die Schlichtungsstelle besteht aus einer Kammer.

(2) 1Zwei beisitzende Mitglieder und ihre Vertreter oder Vertreterinnen werden
als Vertreter oder Vertreterinnen der Dienstgeber und Dienstgeberinnen vom
Landeskirchenrat berufen. 2Zwei beisitzende Mitglieder und ihre Vertreter oder
Vertreterinnen müssen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Sinne dieses Ge-
setzes sein und werden als Vertreter oder Vertreterinnen der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss berufen.
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(3) Über die Bestellung der oder des Vorsitzenden und ihrer oder seiner Vertre-
terin oder ihres oder seines Vertreters sollen sich der Landeskirchenrat und der
Gesamtausschuss einigen.

§ 7a MVG-Pfalz
Bildung und Zusammensetzung der Schlichtungsstelle für den Bereich des Dia-
konischen Werkes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer
Trägerschaft im Geltungsbereich des MVG-Pfalz

(1) 1Für die Träger diakonischer Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes
über die Diakonie in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Lan-
deskirche) wird eine Schlichtungsstelle gebildet. 2Sie ist auch zuständig für die
Träger diakonischer Einrichtungen nach § 2 des Gesetzes über die Diakonie in
der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) sowie für die
kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft, soweit diese das
MVG-Pfalz anwenden. 3Die Schlichtungsstelle besteht aus einer Kammer mit
fünf Mitgliedern.

(2) 1Zwei beisitzende Mitglieder und ihre Vertreter oder Vertreterinnen werden
als Vertreter oder Vertreterinnen der Dienstgeber und Dienstgeberinnen vom
Hauptausschuss berufen. 2Zwei beisitzende Mitglieder und ihre Vertreter oder
Vertreterinnen müssen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Sinne des MVG-
Pfalz sein und werden als Vertreter oder Vertreterinnen der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss für den Bereich des Diakonischen Wer-
kes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft im
Geltungsbereich des MVG-Pfalz berufen. 3Abweichend von Satz 2 werden für
mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten aus dem Bereich der Ökumeni-
schen Sozialstationen in der Diözese Speyer und der Evanglischen Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche) die beisitzenden Vertreter oder Vertrete-
rinnen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss für den Be-
reich der Ökumenischen Sozialstationen in der Diözese Speyer und der Evan-
gelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) im Geltungsbereich
des MVG-Pfalz berufen.

(3) Über die Bestellung der oder des Vorsitzenden und ihrer oder seiner Vertre-
terin oder ihres oder seines Vertreters sollen sich der Hauptausschuss und die
Gesamtausschüsse einigen

§ 59
Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts

(1) 1Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhängig und nur an das Gesetz und ihr
Gewissen gebunden. 2Sie haben das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und
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auf eine gute Zusammenarbeit hinzuwirken. 3Sie unterliegen der richterlichen Schweige-
pflicht.

(2) Mitglied des Kirchengerichts kann nicht sein, wer einem kirchenleitenden Organ der
Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer Gliedkirche sowie den leitenden Organen
des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. oder der gliedkirchlichen
Diakonischen Werke angehört.

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts beträgt sechs Jahre. 2Solange eine
neue Besetzung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.

(4) Die §§ 19 , 21 und 22 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 59a
Berufung der Richter und Richterinnen des Kirchengerichtshofes

der Evangelischen Kirche in Deutschland

(1) 1Für die Berufung der Vorsitzenden Richter und Vorsitzenden Richterinnen soll ein
einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite vorgelegt werden.
2Kommt ein einvernehmlicher Vorschlag nicht spätestens binnen einer Frist von sechs
Monaten nach dem Ablauf der regelmäßigen Amtszeit zustande, kann eine Berufung auch
ohne Vorliegen eines solchen Vorschlags erfolgen.

(2) Die übrigen Richter und Richterinnen werden je als Vertreter oder Vertreterin der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in
Deutschland sowie als Vertreter oder Vertreterin der Dienstgeber vom Kirchenamt be-
nannt.

(3) Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.

§ 60
Zuständigkeit der Kirchengerichte

(1) Die Kirchengerichte entscheiden auf Antrag unbeschadet der Rechte des Mitarbeiters
oder der Mitarbeiterin über alle Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung dieses Kir-
chengesetzes zwischen den jeweils Beteiligten ergeben.

(2) In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen der Frage der Geltung von Dienst-
stellenteilen und Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen angerufen werden (§ 3),
entscheiden sie über die Ersetzung des Einvernehmens.

(3) In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen des Abschlusses von Dienstver-
einbarungen angerufen werden (§ 36), wird von ihnen nur ein Vermittlungsvorschlag un-
terbreitet.

(4) 1In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellen die Kirchengerichte nur fest, ob die Be-
teiligung der Mitarbeitervertretung erfolgt ist. 2Ist die Beteiligung unterblieben, hat dies
die Unwirksamkeit der Maßnahme zur Folge.
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(3) Über die Bestellung der oder des Vorsitzenden und ihrer oder seiner Vertre-
terin oder ihres oder seines Vertreters sollen sich der Landeskirchenrat und der
Gesamtausschuss einigen.

§ 7a MVG-Pfalz
Bildung und Zusammensetzung der Schlichtungsstelle für den Bereich des Dia-
konischen Werkes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer
Trägerschaft im Geltungsbereich des MVG-Pfalz

(1) 1Für die Träger diakonischer Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes
über die Diakonie in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Lan-
deskirche) wird eine Schlichtungsstelle gebildet. 2Sie ist auch zuständig für die
Träger diakonischer Einrichtungen nach § 2 des Gesetzes über die Diakonie in
der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) sowie für die
kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft, soweit diese das
MVG-Pfalz anwenden. 3Die Schlichtungsstelle besteht aus einer Kammer mit
fünf Mitgliedern.

(2) 1Zwei beisitzende Mitglieder und ihre Vertreter oder Vertreterinnen werden
als Vertreter oder Vertreterinnen der Dienstgeber und Dienstgeberinnen vom
Hauptausschuss berufen. 2Zwei beisitzende Mitglieder und ihre Vertreter oder
Vertreterinnen müssen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Sinne des MVG-
Pfalz sein und werden als Vertreter oder Vertreterinnen der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss für den Bereich des Diakonischen Wer-
kes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft im
Geltungsbereich des MVG-Pfalz berufen. 3Abweichend von Satz 2 werden für
mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten aus dem Bereich der Ökumeni-
schen Sozialstationen in der Diözese Speyer und der Evanglischen Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche) die beisitzenden Vertreter oder Vertrete-
rinnen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss für den Be-
reich der Ökumenischen Sozialstationen in der Diözese Speyer und der Evan-
gelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) im Geltungsbereich
des MVG-Pfalz berufen.

(3) Über die Bestellung der oder des Vorsitzenden und ihrer oder seiner Vertre-
terin oder ihres oder seines Vertreters sollen sich der Hauptausschuss und die
Gesamtausschüsse einigen

§ 59
Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts

(1) 1Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhängig und nur an das Gesetz und ihr
Gewissen gebunden. 2Sie haben das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und
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auf eine gute Zusammenarbeit hinzuwirken. 3Sie unterliegen der richterlichen Schweige-
pflicht.

(2) Mitglied des Kirchengerichts kann nicht sein, wer einem kirchenleitenden Organ der
Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer Gliedkirche sowie den leitenden Organen
des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. oder der gliedkirchlichen
Diakonischen Werke angehört.

(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts beträgt sechs Jahre. 2Solange eine
neue Besetzung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.

(4) Die §§ 19 , 21 und 22 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 59a
Berufung der Richter und Richterinnen des Kirchengerichtshofes

der Evangelischen Kirche in Deutschland

(1) 1Für die Berufung der Vorsitzenden Richter und Vorsitzenden Richterinnen soll ein
einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite vorgelegt werden.
2Kommt ein einvernehmlicher Vorschlag nicht spätestens binnen einer Frist von sechs
Monaten nach dem Ablauf der regelmäßigen Amtszeit zustande, kann eine Berufung auch
ohne Vorliegen eines solchen Vorschlags erfolgen.

(2) Die übrigen Richter und Richterinnen werden je als Vertreter oder Vertreterin der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in
Deutschland sowie als Vertreter oder Vertreterin der Dienstgeber vom Kirchenamt be-
nannt.

(3) Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.

§ 60
Zuständigkeit der Kirchengerichte

(1) Die Kirchengerichte entscheiden auf Antrag unbeschadet der Rechte des Mitarbeiters
oder der Mitarbeiterin über alle Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung dieses Kir-
chengesetzes zwischen den jeweils Beteiligten ergeben.

(2) In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen der Frage der Geltung von Dienst-
stellenteilen und Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen angerufen werden (§ 3),
entscheiden sie über die Ersetzung des Einvernehmens.

(3) In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen des Abschlusses von Dienstver-
einbarungen angerufen werden (§ 36), wird von ihnen nur ein Vermittlungsvorschlag un-
terbreitet.

(4) 1In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellen die Kirchengerichte nur fest, ob die Be-
teiligung der Mitarbeitervertretung erfolgt ist. 2Ist die Beteiligung unterblieben, hat dies
die Unwirksamkeit der Maßnahme zur Folge.
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(5) 1In den Fällen, die einem eingeschränkten Mitbestimmungsrecht unterliegen (§§ 42
und 43), haben die Kirchengerichte lediglich zu prüfen und festzustellen, ob für die Mit-
arbeitervertretung ein Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41 vorliegt. 2Wird
festgestellt, dass für die Mitarbeitervertretung kein Grund zur Verweigerung der Zustim-
mung nach § 41 vorliegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeitervertretung als ersetzt.

(6) 1In den Fällen der Mitbestimmung entscheiden die Kirchengerichte über die Ersetzung
der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. 2Die Entscheidung muss sich im Rahmen der
geltenden Rechtsvorschriften und im Rahmen der Anträge von Mitarbeitervertretung und
Dienststellenleitung halten.

(7) 1In den Fällen der Nichteinigung über Initiativen der Mitarbeitervertretung (§ 47
Absatz 2) stellen die Kirchengerichte fest, ob die Weigerung der Dienststellenleitung, die
von der Mitarbeitervertretung beantragte Maßnahme zu vollziehen, rechtswidrig ist. 2Die
Dienststellenleitung hat erneut unter Berücksichtigung des Beschlusses über den Antrag
der Mitarbeitervertretung zu entscheiden.

(8) 1Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich. 2Die Gliedkirchen können bestim-
men, dass ein Aufsichtsorgan einen rechtskräftigen Beschluss auch durch Ersatzvornahme
durchsetzen kann, sofern die Dienststellenleitung die Umsetzung verweigert.

Zu § 60 Absatz 1 MVG-EKD

§ 8 MVG-Pfalz
Zuständigkeit der Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle entscheidet auch über die Freistellung von Mitgliedern
des Gesamtausschusses.

§ 61
Durchführung des kirchengerichtlichen Verfahrens in erster Instanz

(1) Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der Kirchengerichte festgelegt ist, be-
trägt die Frist zwei Monate nach Abschluss der Erörterung.

(2) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer hat zunächst durch Verhandlungen mit den
Beteiligten auf eine gütliche Einigung hinzuwirken (Einigungsgespräch). 2Gelingt diese
nicht, so ist die Kammer einzuberufen. 3Im Einvernehmen der Beteiligten kann der oder
die Vorsitzende der Kammer allein entscheiden.

(3) Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

(4) 1Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils eine Person hinzuziehen, die Mit-
glied einer Kirche sein muss, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört.
2Für die Übernahme der Kosten findet § 30 Anwendung.3 Im Streitfall entscheidet der oder
die Vorsitzende der Kammer.
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(5) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann den Beteiligten aufgeben, ihr Vorbringen
schriftlich vorzubereiten und Beweise anzutreten. 2Die Kammer entscheidet aufgrund einer
von dem oder der Vorsitzenden anberaumten mündlichen Verhandlung, bei der alle Mit-
glieder der Kammer anwesend sein müssen. 3Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach
Feststellung durch die Kammer besondere Gründe den Ausschluss der Öffentlichkeit er-
fordern. 4Der Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung ist in der Verhandlung
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 5Die Kammer soll in jeder Lage des Verfahrens auf
eine gütliche Einigung hinwirken. 6Im Einvernehmen mit den Beteiligten kann von einer
mündlichen Verhandlung abgesehen und ein Beschluss im schriftlichen Verfahren gefasst
werden.

(6) 1Die Kammer entscheidet durch Beschluss, der mit Stimmenmehrheit gefasst wird.
2Stimmenthaltung ist unzulässig. 3Den Anträgen der Beteiligten kann auch teilweise ent-
sprochen werden.

(7) 1Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen. 2Er wird mit seiner
Zustellung wirksam.

(8) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann einen offensichtlich unbegründeten An-
trag ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. 2Gleiches gilt, wenn das Kirchengericht
für die Entscheidung über einen Antrag offenbar unzuständig ist oder eine Antragsfrist
versäumt ist. 3Die Zurückweisung ist in einem Bescheid zu begründen. 4Der Bescheid ist
zuzustellen. 5Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann innerhalb von zwei Wochen
nach Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung beantragen.

(9) 1Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben. 2Für die Übernahme der
außergerichtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwendig
waren, findet § 30 Anwendung.

(10) Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig zusammentreten, trifft der oder die
Vorsitzende auf Antrag einstweilige Verfügungen.

§ 62
Verfahrensordnung

1Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren in der jeweils geltenden
Fassung entsprechende Anwendung. 2Die Vorschriften über Zwangsmaßnahmen sind
nicht anwendbar.

§ 63
Rechtsmittel

(1) 1Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der Kirchengerichte findet die Be-
schwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. 2§ 87
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(5) 1In den Fällen, die einem eingeschränkten Mitbestimmungsrecht unterliegen (§§ 42
und 43), haben die Kirchengerichte lediglich zu prüfen und festzustellen, ob für die Mit-
arbeitervertretung ein Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41 vorliegt. 2Wird
festgestellt, dass für die Mitarbeitervertretung kein Grund zur Verweigerung der Zustim-
mung nach § 41 vorliegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeitervertretung als ersetzt.

(6) 1In den Fällen der Mitbestimmung entscheiden die Kirchengerichte über die Ersetzung
der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. 2Die Entscheidung muss sich im Rahmen der
geltenden Rechtsvorschriften und im Rahmen der Anträge von Mitarbeitervertretung und
Dienststellenleitung halten.

(7) 1In den Fällen der Nichteinigung über Initiativen der Mitarbeitervertretung (§ 47
Absatz 2) stellen die Kirchengerichte fest, ob die Weigerung der Dienststellenleitung, die
von der Mitarbeitervertretung beantragte Maßnahme zu vollziehen, rechtswidrig ist. 2Die
Dienststellenleitung hat erneut unter Berücksichtigung des Beschlusses über den Antrag
der Mitarbeitervertretung zu entscheiden.

(8) 1Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich. 2Die Gliedkirchen können bestim-
men, dass ein Aufsichtsorgan einen rechtskräftigen Beschluss auch durch Ersatzvornahme
durchsetzen kann, sofern die Dienststellenleitung die Umsetzung verweigert.

Zu § 60 Absatz 1 MVG-EKD

§ 8 MVG-Pfalz
Zuständigkeit der Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle entscheidet auch über die Freistellung von Mitgliedern
des Gesamtausschusses.

§ 61
Durchführung des kirchengerichtlichen Verfahrens in erster Instanz

(1) Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der Kirchengerichte festgelegt ist, be-
trägt die Frist zwei Monate nach Abschluss der Erörterung.

(2) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer hat zunächst durch Verhandlungen mit den
Beteiligten auf eine gütliche Einigung hinzuwirken (Einigungsgespräch). 2Gelingt diese
nicht, so ist die Kammer einzuberufen. 3Im Einvernehmen der Beteiligten kann der oder
die Vorsitzende der Kammer allein entscheiden.

(3) Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

(4) 1Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils eine Person hinzuziehen, die Mit-
glied einer Kirche sein muss, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört.
2Für die Übernahme der Kosten findet § 30 Anwendung.3 Im Streitfall entscheidet der oder
die Vorsitzende der Kammer.

225.00 MVG Mitarbeitervertretungsgesetz

50 04.03.2020 EKPf

(5) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann den Beteiligten aufgeben, ihr Vorbringen
schriftlich vorzubereiten und Beweise anzutreten. 2Die Kammer entscheidet aufgrund einer
von dem oder der Vorsitzenden anberaumten mündlichen Verhandlung, bei der alle Mit-
glieder der Kammer anwesend sein müssen. 3Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach
Feststellung durch die Kammer besondere Gründe den Ausschluss der Öffentlichkeit er-
fordern. 4Der Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung ist in der Verhandlung
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 5Die Kammer soll in jeder Lage des Verfahrens auf
eine gütliche Einigung hinwirken. 6Im Einvernehmen mit den Beteiligten kann von einer
mündlichen Verhandlung abgesehen und ein Beschluss im schriftlichen Verfahren gefasst
werden.

(6) 1Die Kammer entscheidet durch Beschluss, der mit Stimmenmehrheit gefasst wird.
2Stimmenthaltung ist unzulässig. 3Den Anträgen der Beteiligten kann auch teilweise ent-
sprochen werden.

(7) 1Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen. 2Er wird mit seiner
Zustellung wirksam.

(8) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann einen offensichtlich unbegründeten An-
trag ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. 2Gleiches gilt, wenn das Kirchengericht
für die Entscheidung über einen Antrag offenbar unzuständig ist oder eine Antragsfrist
versäumt ist. 3Die Zurückweisung ist in einem Bescheid zu begründen. 4Der Bescheid ist
zuzustellen. 5Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann innerhalb von zwei Wochen
nach Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung beantragen.

(9) 1Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben. 2Für die Übernahme der
außergerichtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwendig
waren, findet § 30 Anwendung.

(10) Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig zusammentreten, trifft der oder die
Vorsitzende auf Antrag einstweilige Verfügungen.

§ 62
Verfahrensordnung

1Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren in der jeweils geltenden
Fassung entsprechende Anwendung. 2Die Vorschriften über Zwangsmaßnahmen sind
nicht anwendbar.

§ 63
Rechtsmittel

(1) 1Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der Kirchengerichte findet die Be-
schwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. 2§ 87
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Arbeitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung. 3Für die Anfechtung der nicht
verfahrensbeendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende An-
wendung.

(2) 1Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 2Sie ist anzunehmen, wenn

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen,

2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat,

3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen
Kirche in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines
Bundesgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss be-
ruhen kann.

3Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung gel-
tenden Vorschriften Anwendung.

(3) 1Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland ohne mündliche Verhandlung. 2Die Ablehnung der Annahme ist zu
begründen.

(4) Die Kirchengerichte in erster Instanz legen dem Kirchengerichtshof der Evangelischen
Kirche in Deutschland die vollständigen Verfahrensakten vor.

(5) Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Rich-
terin in dringenden Fällen allein treffen

(6) Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land sind endgültig.

(7) Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die
Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Beschlussverfahren in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.

§ 63a
Einhaltung auferlegter Verpflichtungen, Ordnungsgeld

(1) Ist ein Beteiligter zu einer Leistung oder Unterlassung verpflichtet, kann das Kirchen-
gericht angerufen werden, wenn die auferlegten Verpflichtungen nicht innerhalb eines
Monats nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses erfüllt sind.

(2) Stellt das Kirchengericht auf Antrag eines Beteiligten fest, dass die Verpflichtungen
nach Absatz 1 nicht erfüllt sind, kann es ein Ordnungsgeld von bis zu 5.000 Euro verhän-
gen.
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XII. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 64
Übernahmebestimmungen

(1) Die Gliedkirchen können in den Übernahmebestimmungen regeln, dass Maßnahmen
abweichend von diesem Kirchengesetz weiterhin der Mitbestimmung unterliegen, soweit
Regelungen der Gliedkirchen dies bisher vorsehen.

(2) Darüber hinaus kann bestimmt werden, dass Maßnahmen, die bisher einem Beteili-
gungsrecht unterlagen, das in seiner Wirkung nicht über die eingeschränkte Mitbestim-
mung hinausgeht, der eingeschränkten Mitbestimmung unterworfen werden kann.

Zum XII. Abschnitt

§ 1
Übergangsregelung

1Die vor dem 1. Januar 2015 entstandenen mitarbeitervertretungsrechtlichen
Rechtsverhältnisse bleiben wirksam. 2Insbesondere Schlichtungsstellen, Mitar-
beitervertretungen, Gesamtausschüsse der Mitarbeitervertretungen und Interes-
senvertretungen besonderer Mitarbeitergruppen, die vor dem 1. Januar 2015 be-
setzt wurden, bleiben bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit ihrer Mitglie-
der bestehen.
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Arbeitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung. 3Für die Anfechtung der nicht
verfahrensbeendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende An-
wendung.

(2) 1Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 2Sie ist anzunehmen, wenn

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen,

2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat,

3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen
Kirche in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines
Bundesgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss be-
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§ 2
Inkrafttreten, Schlussbestimmungen

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt das Gesetz
über Mitarbeitervertretungen vom 1. Januar 1987 (ABl. S. 46) außer Kraft. 3Die
Wahlordnung zum Gesetz über Mitarbeitervertretungen vom 15. Februar 1990
(ABl. S. 78) gilt bis zum Inkrafttreten einer neuen Wahlordnung fort.

(2) Für Verfahren, die auf der Grundlage des bisherigen Rechts eingeleitet sind,
ist dieses auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zugrunde zu legen.

(3) 1Die regelmäßige Amtszeit der amtierenden Vertretungen und des Schlich-
tungsausschusses endet am 30. April 1997. 2Die ersten regelmäßigen Mitarbei-
tervertretungswahlen nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz finden in der Zeit
vom 1. Januar 1997 bis 30. April 1997 statt.

(4) Der Landeskirchenrat kann den Wortlaut des Kirchengesetzes über Mitar-
beitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland unter Berück-
sichtigung der Ergänzungen durch dieses Gesetz bekannt machen sowie Durch-
führungsbestimmungen zu diesem Gesetz erlassen.
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Wahlordnung zum Gesetz über das
Mitarbeitervertretungsrecht in der Evangelischen Kirche

der Pfalz (Protestantische Landeskirche)
Vom 11. Juli 1996

(ABl. 1996 S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Änderung der
Wahlordnung vom 29. Oktober 2020 (ABl. 2020 S. 148)
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I. Abschnitt:
Wahl der Mitarbeitervertreter und Mitarbeitervertreterinnen

§ 1
Durchführung der Wahl, Zusammensetzung des Wahlvorstandes

(1) Die Wahl der Mitarbeitervertretung wird von einem Wahlvorstand vorbereitet und
durchgeführt, es sei denn die Mitarbeitervertretung wird im vereinfachten Wahlverfahren
gemäß § 12 gewählt.

(1a) Das vereinfachte Wahlverfahren wird aufgrund der Corona-Pandemie vorläufig bis
zum 30. Juni 2021 außer Kraft gesetzt, sofern in Dienststellen mehr als 15 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen tätig sind.

(2) 1Der Wahlvorstand besteht aus drei Mitgliedern. 2Gleichzeitig soll eine entsprechende
Zahl von Ersatzmitgliedern bestellt werden. 3Im Wahlvorstand sollen Frauen und Männer
vertreten sein.

(3) 1Mitglied oder Ersatzmitglied kann nur sein, wer nach § 10 MVG-EKD die Wählbar-
keit zur Mitarbeitervertretung besitzt.2Mitglieder und Ersatzmitglieder dürfen der beste-
henden Mitarbeitervertretung der Dienststelle nicht angehören. 3Wird ein Mitglied oder
Ersatzmitglied zur Wahl aufgestellt, so scheidet es aus dem Wahlvorstand aus; an seine
Stelle tritt das Ersatzmitglied, das bei der Bildung des Wahlvorstandes die nächst niedrig-
ere Stimmenzahl erhalten hat.

(4) Der Wahlvorstand kann zu seiner Unterstützung die Ersatzmitglieder nach Absatz 2
sowie Wahlberechtigte nach § 9 MVG-EKD als Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bei der
Durchführung der Wahlhandlung heranziehen.

§ 2
Einleitung des Wahlverfahrens, Bildung und Abberufung des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand wird spätestens drei Monate vor Ablauf der regelmäßigen Amtszeit
der Mitarbeitervertretung in einer von der amtierenden Mitarbeitervertretung einzuberu-
fenden Mitarbeiterversammlung nach § 31 MVG-EKD durch Zuruf und offene Abstim-
mung bestimmt, sofern nicht mindestens ein Drittel der Wahlberechtigten eine geheime
Abstimmung beantragt.

(1a) 1Besteht keine Mitarbeitervertretung oder ist die Frist des Absatzes 1 versäumt, so
beruft die Dienststellenleitung die Mitarbeiterversammlung ein. 2Für die Bestimmung der
Leitung der Mitarbeiterversammlung gilt Absatz 1 entsprechend.

(1b) 1Kann aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie bis zum 30. Juni 2021 keine Mit-
arbeiterversammlung durchgeführt werden, wird der Wahlvorstand durch die amtierende
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Mitarbeitervertretung bestimmt. 2Besteht keine Mitarbeitervertretung, wird der Wahlvor-
stand von der Dienststellenleitung im Benehmen mit dem Gesamtausschuss der Landes-
kirche bzw. des Diakonischen Werkes Pfalz oder der Ökumenischen Sozialstationen be-
stimmt.

(2) 1In den Fällen der Neu- oder Nachwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der
Amtszeit nach § 16 Absatz 1 und 3 MVG-EKD ist unverzüglich nach § 16 Absatz 2 Satz
2 MVG-EKD von dem bisherigen Wahlvorstand oder der Gesamtmitarbeitervertretung
eine Mitarbeiterversammlung zur Bildung des Wahlvorstandes einzuberufen. 2Für die Be-
stimmung der Leitung der Mitarbeiterversammlung gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Für die Abberufung von Mitgliedern des Wahlvorstandes gilt § 17 MVG-EKD ent-
sprechend.

§ 3
Geschäftsführung des Wahlvorstandes

(1) 1Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden oder die Vorsitzende so-
wie den Schriftführer oder die Schriftführerin. 2Hierzu beruft das älteste Mitglied den
Wahlvorstand binnen sieben Tagen nach seiner Wahl ein.

(2) 1Der Wahlvorstand trifft seine Entscheidungen durch Beschluss mit einfacher Stim-
menmehrheit seiner Mitglieder. 2Bei Verhinderung eines Wahlvorstandsmitgliedes ist das
Ersatzmitglied mit der nächst niedrigeren Zahl der Stimmen hinzuzuziehen. 3§ 26 Absatz
2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 MVG-EKD ist entsprechend anzuwenden. 4Über alle Sitzungen
des Wahlvorstandes und die im Folgenden bestimmten Handlungen sind Niederschriften
zu erstellen, die von dem oder der Vorsitzenden und dem Schriftführer oder der Schrift-
führerin zu unterzeichnen sind.

§ 4
Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren

(1) 1Der Wahlvorstand erstellt für die Wahl je eine Liste der nach § 9 MVG-EKD Wahl-
berechtigten und der nach § 10 MVG-EKD Wählbaren. 2Beide Listen sind mindestens vier
Wochen vor der Wahl in der Dienststelle zur Einsicht auszuhängen oder den Wahlberech-
tigten in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben. 3Beide Listen sind vom Wahlvorstand
bis zum Beginn der Wahlhandlung zu aktualisieren, wenn sich nach Aushang oder sons-
tiger Bekanntgabe Änderungen ergeben.

(2) 1Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Dienststellenleitung können bis zum Be-
ginn der Wahlhandlung gegen die Eintragung oder Nichteintragung von Mitarbeitern oder
Mitarbeiterinnen schriftlich und begründet Einspruch einlegen.2 Der Wahlvorstand ent-
scheidet unverzüglich und spätestens bis zum Ende der Wahlhandlung über den Einspruch
und teilt seine Entscheidung schriftlich mit.3 Die Entscheidung ist abschließend. 4Wird die
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Wahl als Briefwahl durchgeführt, beginnt die Wahlhandlung mit dem Versand der Brief-wahlunterlagen.

(3) Die Dienststellenleitung und andere kirchliche Stellen haben bei der Aufstellung derin Absatz 1 genannten Listen Amtshilfe zu leisten.

§ 5Wahltermin und Wahlausschreiben
(1) 1Der Wahlvorstand setzt den Termin für die Wahl der Mitarbeitervertretung fest. 2DerTermin darf nicht später als drei Monate nach der Bildung des Wahlvorstandes liegen.
3Der Wahlvorstand erlässt spätestens fünf Wochen vor dem Wahltag ein Wahlausschrei-ben, das in der Dienststelle zur Einsicht ausgehängt oder den Wahlberechtigten in anderergeeigneter Weise bekannt gegeben wird. 4Auswärtig Beschäftigte und andere Wahlbe-rechtigte, die nicht zum Zeitpunkt der Wahlhandlung in der Dienststelle beschäftigt sind,erhalten das Wahlausschreiben durch Zusendung.

(2) Das Wahlausschreiben muss Angaben enthalten über

a) Ort und Tag seines Erlasses,

b) Ort, Tag und Zeit der Wahl,

c) Ort und Zeit des Aushangs oder der sonstigen Bekanntgabe der in § 4 Absatz 1 ge-nannten Listen zur Einsichtnahme,

d) den Hinweis, dass Einsprüche gegen die Listen bis zum Beginn der Wahlhandlungschriftlich und begründet beim Wahlvorstand eingelegt werden können,

e) die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

f) die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen nach § 6,

g) die Voraussetzungen und das Verfahren für die Briefwahl nach § 9.

(3) In dem Wahlausschreiben ist besonders auf § 12 MVG-EKD hinzuweisen sowie aufdas Erfordernis, dass mehr Namen vorgeschlagen werden sollen als Mitglieder in die Mit-arbeitervertretung zu wählen sind.

§ 6Wahlvorschläge

(1) Die Wahlberechtigten können binnen drei Wochen nach Aushang oder der sonstigenBekanntgabe des Wahlausschreibens einen Wahlvorschlag beim Wahlvorstand einreichen,der von mindestens drei Wahlberechtigen in Textform eingereicht werden muss; abwei-chend hiervon ist in Dienststellen und Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitern undMitarbeiterinnen die Unterschrift eines oder einer Wahlberechtigten ausreichend.

(2) 1Der Wahlvorstand prüft unverzüglich die Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschlägeund die Wählbarkeit der Vorgeschlagenen. 2Er überzeugt sich, dass die Vorgeschlagenen
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mit ihrer Nominierung einverstanden sind. 3Beanstandungen sind dem ersten Unterzeich-
ner oder der ersten Unterzeichnerin des Wahlvorschlages unverzüglich mitzuteilen; sie
können innerhalb der Einreichungsfrist behoben werden.

(3) 1Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kann nur auf einem Wahlvorschlag genannt
werden. 2Der Wahlausschuss hat eine Vorgeschlagene oder einen Vorgeschlagenen, die
oder der mit ihrer oder seiner schriftlichen Zustimmung auf mehreren Wahlvorschlägen
benannt ist, aufzufordern, innerhalb der Einreichungsfrist zu erklären, auf welchen Vor-
schlag sie oder er benannt bleiben will. 3Gibt die oder der Vorgeschlagene diese Erklärung
nicht fristgerecht ab, so wird sie oder er von sämtlichen Wahlvorschlägen gestrichen.

(4) Der Wahlvorstand wird entsprechend § 12 MVG-EKD auf die angemessene Berück-
sichtigung von Frauen und Männern achten.

§ 7
Gesamtvorschlag und Stimmzettel

(1) 1Der Wahlvorstand stellt alle gültigen Wahlvorschläge zu einem Gesamtvorschlag zu-
sammen und führt darin die Namen der Vorgeschlagenen in alphabetischer Reihenfolge
auf. 2Art und Ort der Tätigkeit der Wahlbewerber und Wahlbewerberinnen sind anzugeben.

(2) 1Der Gesamtvorschlag ist den Wahlberechtigten spätestens zwei Wochen vor der Wahl
durch Aushang oder in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben.

(3) 1Die Stimmzettel sind dem Gesamtvorschlag nach Absatz 1 entsprechend zu gliedern.
2Sie müssen in Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung identisch sein und die Zahl
der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung muss darauf angegeben werden.

§ 8
Durchführung der Wahl

(1) 1Die Wahl findet in Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern des Wahlvorstan-
des statt. 2Diese führen die Liste der Wahlberechtigten und vermerken darin die Stimm-
abgabe. 3Vor Beginn der Stimmenabgabe hat der Wahlvorstand festzustellen, dass die
Wahlurnen leer sind. 4Diese führen die Liste der Wahlberechtigten und vermerken darin
die Stimmabgabe.

(2) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe des Stimmzettels ausgeübt, der zusammengefaltet
in die verschlossene Wahlurne eingeworfen wird. 2Es können auch Wahlumschläge für die
Wahlzettel ausgegeben werden. 3Vor der Ausgabe des Stimmzettels ist festzustellen, ob
der Wähler oder die Wählerin wahlberechtigt ist.

(3) 1In Bedarfsfällen können mehrere Stimmbezirke eingerichtet werden. 2In diesem Fall
kann der Wahlvorstand seine Ersatzmitglieder nach § 1 Absatz 2 zur Durchführung der
Wahl heranziehen. 3In jedem Stimmbezirk müssen zwei Mitglieder des Wahlvorstandes
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oder ein Mitglied und ein Ersatzmitglied anwesend sein. 4Für die nötigen Arbeiten im
Wahlraum kann der Wahlvorstand Wahlhelfer und Wahlhelferinnen hinzuziehen.

(4) 1Auf dem Stimmzettel dürfen höchstens soviel Namen angekreuzt werden, wie Mit-
glieder in die Mitarbeitervertretung zu wählen sind. 2Es darf für die Vorgeschlagenen nur
jeweils eine Stimme abgegeben werden.

(5) 1Die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel ist zu gewährleisten. 2Wahlbe-
rechtigte können sich zur Stimmabgabe einer Person ihres Vertrauens bedienen, wenn sie
infolge einer Behinderung hierbei beeinträchtigt sind. 3Wahlbewerber oder Wahlbewer-
berinnen, Mitglieder oder Ersatzmitglieder des Wahlvorstandes sowie Wahlhelfer und
Wahlhelferinnen dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden.

§ 9
Stimmabgabe durch Briefwahl

(1) Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich
abzugeben, können ihr Wahlrecht im Wege der Briefwahl ausüben.

(1a) Der Wahlvorstand kann beschließen, dass Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der
Wahl räumlich weit vom Wahlort entfernt tätig sind oder aufgrund der Eigenart ihres Be-
schäftigungsverhältnisses nicht am Wahlort anwesend sein können, die Briefwahlunterla-
gen zur Verfügung gestellt werden, ohne dass es eines Verlangens der Wahlberechtigten
bedarf.

(1b) 1Der Wahlvorstand kann während der bestehenden Corona-Pandemie und der daraus
resultierenden Einschränkungen bis zum 30. Juni 2021 bestimmen, ob und inwieweit eine
Briefwahl durchgeführt wird. 2Dabei kann der Wahlvorstand entscheiden, dass die Wahl
ausschließlich als Briefwahl durchgeführt wird.

(2) 1Für die Briefwahl hat der Wahlvorstand auf Antrag

a) den Stimmzettel,

b) einen neutralen Wahlumschlag und, soweit notwendig,

c) einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstands und den Vermerk
„Schriftliche Stimmabgabe“ trägt, auszuhändigen oder zu übersenden. 2Der Antrag
muss dem Wahlvorstand einen Tag vor der Wahl vorliegen. 3Wer den Antrag für einen
anderen Wahlberechtigten oder eine andere Wahlberechtigte stellt, muss nachweisen,
dass er oder sie dazu berechtigt ist. 4Eine Ablehnung ist dem Antragsteller oder der
Antragstellerin unverzüglich mitzuteilen.

(3) Im Wege der Briefwahl abgegebene Stimmen können nur berücksichtigt werden, wenn
sie bis zum Abschluss der Stimmabgabe beim Wahlvorstand eingegangen sind.

(4) 1Der Wahlvorstand sammelt die eingehenden Wahlbriefe und bewahrt sie bis zum
Abschluss der Stimmabgabe gesondert auf. 2Er vermerkt die Stimmabgabe in der Liste der
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Wahlberechtigten, in der auch die Aushändigung des Wahlbriefes zu vermerken ist. 3Nach
Abschluss der Stimmabgabe öffnet der Wahlvorstand alle bis dahin vorliegenden Wahl-
briefumschläge, entnimmt ihnen die Wahlumschläge und legt diese in die Wahlurne.

(5) 1Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn er erst nach Abschluss der Stimmabgabe eingegan-
gen ist. 2Ein ungültiger Wahlbrief ist ungeöffnet samt seinem Inhalt auszusondern und zu
den Wahlunterlagen zu nehmen.

§ 10
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) 1Nach Abschluss der Stimmabgabe stellt der Wahlvorstand unverzüglich fest, wie viele
Stimmen auf die einzelnen Vorgeschlagenen entfallen sind und ermittelt ihre Reihenfolge
nach der Stimmenzahl. 2Das Ergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten, das vom Wahl-
vorstand zu unterzeichnen ist. 3Die Auszählung der Stimmen ist für die Wahlberechtigten
öffentlich.

(2) 1Sind nach § 8 Absatz 3 mehrere Stimmbezirke eingerichtet, so stellt der Wahlvorstand
erst nach Abschluss der Wahlhandlung in allen Stimmbezirken das Gesamtergebnis fest.
2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) 1Als Mitarbeitervertreter oder Mitarbeitervertreterin sind die Vorgeschlagenen ge-
wählt, auf die die meisten Stimmen entfallen. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(4) 1Ersatzmitglieder sind die Vorgeschlagenen, auf welche die in der Reihenfolge nächst
niedrigere Zahl der Stimmen entfällt oder die bei der Feststellung der gewählten Mitglieder
der Mitarbeitervertretung durch Los ausgeschieden sind. 2Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los.

(5) Ungültig sind Stimmzettel,

a) die bei der Verwendung von Wahlumschlägen nicht in einem Wahlumschlag abgege-
ben worden sind,

b) die nicht vom Wahlvorstand ausgegeben worden sind, auf denen mehr Namen als nach
§ 8 Absatz 4 zulässig angekreuzt worden sind, auf denen Vorgeschlagene mehr als
eine Stimme erhalten haben oder aus denen sich der Wille der Wählerin oder des
Wählers nicht zweifelsfrei ergibt,

c) die einen Zusatz enthalten,

d) - aufgehoben -

e) die Stimmenhäufung zugunsten einer oder eines Vorgeschlagenen enthalten.
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§ 11
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

1Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis unverzüglich der Dienststellenleitung und den
Wahlberechtigten in geeigneter Weise bekannt und benachrichtigt die Gewählten schrift-
lich. 2Die Wahl gilt als angenommen, sofern sie nicht binnen einer Woche nach Zugang
der Benachrichtigung dem Wahlvorstand gegenüber schriftlich abgelehnt wird. 3Wird die
Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle des oder der Gewählten der oder die Vorgeschlagene
mit der nächst niedrigeren Stimmenzahl.

§ 12
Vereinfachte Wahl

(1) 1In Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten wird die Mit-
arbeitervertretung in einem vereinfachten Wahlverfahren gewählt, es sei denn ein Be-
schluss gemäß Absatz 3 wird gefasst. 2Die Wahl gilt als angenommen, sofern sie nicht
binnen einer Woche nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand gegenüber
schriftlich abgelehnt wird. 3Die Einberufung muss schriftlich oder durch Aushang erfolgen
und die Namen der Wahlberechtigten und der Wählbaren enthalten sowie die Anzahl der
zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung. 4Es ist darauf hinzuweisen, dass Wahl-
vorschläge schon vor der Versammlung vorbereitet und dann in ihr eingebracht werden
können.

(2) 1Die Versammlung wählt durch Zuruf aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter oder
eine Versammlungsleiterin, welcher oder welche die Aufgaben des Wahlvorstandes über-
nimmt. 2Er oder sie erläutert die Voraussetzungen und die Form des vereinfachten Wahl-
verfahrens. 3Danach fordert der Versammlungsleiter oder die Versammlungsleiterin die
Versammlung auf, durch Zuruf oder schriftlich Wahlvorschläge abzugeben. 4§ 1 Absatz 3
ist entsprechend anzuwenden. 5Über die Wahlvorschläge wird in geheimer Wahl abge-
stimmt. 6Für die Wahl gelten die allgemeinen Grundsätze über die Durchführung von
Wahlen nach § 8 entsprechend. 7Eine Briefwahl findet nicht statt. 8Für die Stimmauszäh-
lung hat der Versammlungsleiter oder die Versammlungsleiterin einen Mitarbeiter oder
eine Mitarbeiterin aus der Versammlung hinzuzuziehen, § 1 Absatz 3 gilt entsprechend.
9Für die Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses gelten die §§ 10 und 11 ent-
sprechend.

(3) 1In Dienststellen mit mehr als 15 wahlberechtigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
kann die Versammlung beschließen, dass das vereinfachte Wahlverfahren nicht stattfindet.
2In diesem Fall wählt die Versammlung einen Wahlvorstand, der die Wahl in nicht ver-
einfachter Weise vorbereitet und durchführt.
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§ 13
Wahlunterlagen

Sämtliche Wahlunterlagen, insbesondere Niederschriften, Listen der Wahlberechtigten
und der Wählbaren, Wahlausschreiben, Wahlvorschläge, Stimmzettel, sind von der Mit-
arbeitervertretung fünf Jahre lang aufzubewahren.

§ 14
Wahl der Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden

(1) Sofern die Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden nach § 49 MVG-EKD
zu wählen ist, erfolgt die Wahl unter Leitung des Wahlvorstandes in einem gesonderten
Wahlgang, soweit die Wahl zeitlich im Zusammenhang mit dem allgemeinen Wahltermin
fällt.

(2) Wahlvorschläge können von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abgegeben werden,
die berechtigt sind, die Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden zu wählen.

(3) Von den Wahlberechtigten können jeweils soviel Stimmen abgegeben werden, wie
Personen in die Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden zu wählen sind.

(4) Im Übrigen gelten für das Wahlverfahren die Bestimmungen dieser Wahlordnung
sinngemäß.

§ 15
Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen

(1) Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle, für die die Mitarbeitervertretung gewählt
wird, beschäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Personen, die
gemäß § 151 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch mit schwerbehinderten
Menschen gleichgestellt sind.

(1a) Wahlvorschläge können von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abgegeben werden,
die berechtigt sind, die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen zu wählen.

(2) 1Die Wahl der Vertrauensperson wird im Briefwahlverfahren durchgeführt. 2Anstelle
des Aushangs oder der sonstigen Bekanntgabe werden die Wahllisten den wahlberechtig-
ten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vom Wahlvorstand übersandt. 3Im Übrigen gelten
für die Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen die Vorschriften über die Wahl der Mitarbeitervertretung entsprechend. 4Gemäß § 50
Absatz 4 MVG-EKD sind auch nicht schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
wählbar.
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II. Abschnitt:
Wahl der Mitglieder des Gesamtausschusses

§ 16
Mitteilungspflichten

1Die Mitarbeitervertretungen unterrichten den Gesamtausschuss und den Landeskirchenrat
unverzüglich über das Ergebnis der Wahl ihrer Vorsitzenden. 2Der Gesamtausschuss teilt
die Namen der Vorsitzenden allen Mitarbeitervertretungen mit.

§ 17
Wahlausschreiben

(1) Die Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen werden durch den noch amtierenden
Gesamtausschuss zu einer Wahlversammlung eingeladen, die in der Zeit vom 1. bis
30. September des Wahljahres stattfinden soll.

(2) Mit der Einberufung fordert der Gesamtausschuss die gewählten Mitarbeitervertre-
tungen unter besonderem Hinweis auf § 12 MVG-EKD auf, der Wahlversammlung Wahl-
vorschläge für die nach § 54 MVG-EKD i.V.m. Artikel 1 § 6 MVG-Pfalz zu wählenden
Mitglieder zu unterbreiten.

§ 18
Wahlvorschläge

(1) 1Die Wahlvorschläge sind von den Wahlberechtigten zu unterzeichnen. 2Der Wahl-
vorschlag muss Namen, Dienststelle und Berufsgruppe sowie die persönlich unterzeich-
nete Erklärung der Vorgeschlagenen, dass sie zur Übernahme des Amtes bereit sind, ent-
halten. 3Wahlvorschläge der Mitarbeitervertretungen sind durch ihre Vorsitzenden dem
Wahlvorstand bei der Wahlversammlung vorzulegen.

(2) 1Werden in der Wahlversammlung weitere Wahlvorschläge gemacht, so bedürfen sie
des Einverständnisses der Vorgeschlagenen. 2Das Einverständnis muss bis zum Beginn
der Wahlhandlung vorliegen.

(3) Wahlvorschlagsberechtigt sind:

a) jede Mitarbeitervertretung,

b) jeweils vier Vorsitzende von Mitarbeitervertretungen in der Wahlversammlung.

(4) Wählbar sind die nach § 10 MVG-EKD wählbaren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

§ 19
Durchführung der Wahl

(1) Die Wahlversammlung wählt mit einfacher Mehrheit in offener Abstimmung aus ihrer
Mitte einen Wahlvorstand, der aus drei Mitgliedern besteht.
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(2) Vor Durchführung der Wahl kann eine Aussprache über die Vorgeschlagenen statt-
finden.

(3) Für die Wahl des Gesamtausschusses gelten die §§ 1 Absatz 1; 3 Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2; 4 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3; 5 Absatz 3; 7 Absatz 1 und Absatz 3; 8 Absatz
1, 2, 4 und 5; 10 Absatz 1 und 3 bis 5; 11 und 13 entsprechend.

(4) 1Die oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes hat den neu gewählten Gesamtaus-
schuss spätestens drei Wochen nach der Wahl zur konstituierenden Sitzung einzuladen.
2Sie oder er leitet die Sitzung bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden des Gesamtaus-
schusses.

III. Abschnitt:
Wahlanfechtung

§ 20
Wahlanfechtung

Die Wahlanfechtung bestimmt sich nach § 14 MVG-EKD.

IV. Abschnitt:
Schlussbestimmungen

§ 21
Inkrafttreten

1Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach dem Erscheinen im Amtsblatt in Kraft.

2Gleichzeitig tritt die Wahlordnung zum Gesetz über Mitarbeitervertretungen – MVG –
vom 15. Februar 1990 (ABl. S. 78) außer Kraft.
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Wahlordnung für den Gesamtausschuss der
Mitarbeitervertretungen von Einrichtungen im Bereich
des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche der

Pfalz (Protestantische Landeskirche) und der kirchlichen
Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft im
Geltungsbereich des MVG-Pfalz – WO.GMDW

vom 20. Juni 2013

(ABl. 2013 S. 89), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung
mitarbeitervertretungsrechtlicher Vorschriften vom

22. November 2014 (ABl. 2014 S. 123)
Auf Grund des Artikels 1 § 6a Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über das

Mitarbeitervertretungsrecht in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische
Landeskirche), der durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 24. Mai 2013 (ABl. S.

77) eingefügt worden ist, verordnet die Kirchenregierung auf Vorschlag des
Hauptausschusses des Diakonischen Werkes der Pfalz:

§ 1
Delegiertenversammlung

(1) Die Wahl der Mitglieder des Gesamtausschusses erfolgt durch eine Delegiertenver-
sammlung.

(2) Die Delegiertenversammlung besteht aus entsandten Mitgliedern der einzelnen Mit-
arbeitervertretungen bzw. Gesamtmitarbeitervertretungen.

(3) Die Anzahl der Delegierten richtet sich nach Artikel 1 § 6a Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes
über das Mitarbeitervertretungsrecht in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestanti-
sche Landeskirche) (MVG-Pfalz) vom 30. November 1995 (ABl. S. 199), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. Mai 2013 (ABl. S. 77), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Wahlausschreiben

Die Delegierten werden durch den noch amtierenden Gesamtausschuss zu einer Wahlver-
sammlung eingeladen, die in der Zeit vom 1. September bis 30. September des Wahljahres
stattfinden soll.
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§ 3
Wahlvorschläge

(1) Wählbar sind alle nach § 10 MVG-EKD wählbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(2) Wahlvorschlagsberechtigt ist jede und jeder Delegierte in der Delegiertenversamm-
lung.

(3) 1Wahlvorschläge, die in der Delegiertenversammlung gemacht werden, bedürfen des
Einverständnisses der Vorgeschlagenen. 2Das Einverständnis muss bis zum Beginn der
Wahlhandlung vorliegen.

(4) 1Personen, die am Wahltag nicht anwesend sein können, sind wählbar. 2Wahlvor-
schläge von Personen, die am Wahltag nicht anwesend sind, sind von den Wahlvor-
schlagsberechtigten zu unterzeichnen. 3Der Wahlvorschlag muss Namen, Dienststelle und
Berufsgruppe sowie die persönlich unterzeichnete Einverständniserklärung der Vorge-
schlagenen enthalten (§ 12 MVG-EKD).

§ 4
Durchführung der Wahl

(1) 1Die Delegiertenversammlung wählt mit einfacher Mehrheit in offener Abstimmung
aus ihrer Mitte einen Wahlvorstand, der aus drei Mitgliedern besteht. 2Ihm obliegt die
Durchführung der Wahl.

(2) Die Wahl findet in schriftlicher und geheimer Form statt.

(3) 1Es dürfen höchstens so viel Stimmen abgegeben werden, wie Mitglieder in den Ge-
samtausschuss zu wählen sind. 2Stimmenhäufungen zugunsten einer oder eines Vorge-
schlagenen sind unzulässig. 3Im Gesamtausschuss sind die diakonischen Einrichtungen
sowie die kirchlichen Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft mit höchstens zwei
Mitgliedern je Rechtsträger vertreten. 4Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat.
5Im Fall der Stimmengleichheit entscheidet das Los. 6Sind von den elf zu wählenden Mit-
gliedern des Gesamtausschusses mehr als zwei Mitglieder aus Einrichtungen desselben
Rechtsträgers, so treten diejenigen Mitglieder mit der geringeren Stimmenzahl zurück. 7Im
Übrigen finden für das Wahlverfahren die Vorschriften des § 11 MVG-EKD entsprechende
Anwendung (§ 54 Abs. 2 MVG-EKD).

(4) 1Das Ergebnis der Wahl wird unmittelbar in geeigneter Form bekannt gegeben. 2§ 14
MVG-EKD gilt entsprechend (§ 54 Abs. 2 MVG-EKD).

(5) 1Der Wahlvorstand hat den neu gewählten Gesamtausschuss spätestens vier Wochen
nach Ablauf der Einspruchsfrist zur konstituierenden Sitzung einzuladen. 2Dieser leitet die
Sitzung bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden des Gesamtausschusses.
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§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2013 in Kraft. 2Gleichzeitig treten entgegenstehende
Bestimmungen außer Kraft, insbesondere die Wahlordnung für den Gesamtausschuss der
Mitarbeitervertretungen von Einrichtungen im Bereich des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) - WO.GMDW - vom 28.
April 2010 (ABl. S. 72). 3Sie gelten jedoch weiter für den bei Erlass dieser Wahlordnung
gewählten Gesamtausschuss und seine Mitglieder.
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